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Vorwort:

Die Revision der EG-Öko-Audit-Verordnung ist im Gange und mit ihr stehen weitreichende Entscheidungen zur deutschen und europäischen Umweltpolitik an. Die Wirtschaft verlangt, den Umweltschutz weitgehend in die Eigenverantwortung der Wirtschaft zu geben für die Betriebe, die sich freiwillig am EG-Öko-Audit beteiligen. Die Verbände der Wirtschaft erheben weitreichende Deregulierungs- und Substitutionsforderungen , das EG-Öko-Audit soll mit der internationalen Norm ISO 14001 verbunden werden. Sie sind nur dann bereit, sich in stärkerem Maße an dem freiwilligen Öko-Audit zu beteiligen, wenn ihren Forderungen weitgehend entsprochen wird, d.h. u.a. Erleichterungen bei der Kontrolle und bei den Berichtspflichten nach dem deutschen Umweltrecht. Sie weisen darauf hin, daß das deutsche Umweltrecht kompliziert und unübersichtlich sei, daß die Ge- und Verbotspolitik nicht mehr zeitgemäß wäre und daß die Unternehmen selbst besser in der Lage seien, im Wege der Eigenverantwortung eine umweltverträgliche Entwicklung voranzubringen. Die Europäische Kommission, das Bundesumweltministerium und die Bundesländer sind bereit, auf die Forderungen einzugehen. Sie begründen dies im Wesentlichen damit, daß das freiwillige Öko-Audit für die Unternehmen attraktiv gestaltet werden müsse, um sie für die Teilnahme zu gewinnen. Sie verzichten in ihrem Entscheidungsprozeß auf die Auswertung einer empirisch belastbaren Analyse der tatsächlich erzielten Umweltwirkungen des Öko-Audits. Eine solche Analyse ist derzeit noch nicht möglich, da erstmals in diesem Jahr für die ersten Betriebe die in den validierten Umwelterklärungen festgelegten Ziele auf ihre tatsächliche betriebliche Umsetzung überprüft werden. 
Die Gewerkschaft ÖTV, der Deutsche Gewerkschaftsbund und die Umweltverbände äußern größte Bedenken. Der Rückzug des Staates aus der Kontrolle über die Einhaltung der Umweltgesetze und –vorschriften im Zuge der Revision des Öko-Audits führt nach Ihrer Auffassung zu einer Senkung des erreichten Umweltstandards und zu einer Gefährdung der Gesundheit der Beschäftigten und ihrer Familien. Die Eigenverantwortung der Wirtschaft reicht nicht aus, ebensowenig wie die Prüfung des Umweltmanagementsystems alle drei Jahre durch externe Gutachter, die die staatliche Kontrolle der Einhaltung der Umweltgesetze und –vorschriften ersetzen sollen. So scheint sich die Deregulierung einzureihen in die Schritte der Bundesregierung zur Senkung der Umwelt- und Sozialstandards, um den angeblich bedrohten Standort der Bundesrepublik und Europas im internationalen Wettbewerb zu sichern. Während der DGB in den hohen deutschen Umweltstandards deutliche Wettbewerbsvorteile sieht. Sie haben ca. 1 Million Arbeitsplätze geschaffen und Deutschland eine internationale Spitzenstellung beim Export von Umweltgütern verschafft. Die Prüftiefe und die Belastbarkeit der Prüfergebnisse des Öko-Audits sind aus Sicht des DGB nicht ausreichend, da wesentliche materiell-rechtliche Umweltanforderungen nicht tatsächlich geprüft werden und sich daher Deregulierung aus rechtlichen Gründen verbietet. Frau Professor Lübbe-Wolff kommt nach Ihrer Prüfung zu dem Ergebnis: „Alle Deregulierungsmaßnahmen für auditierte Standorte, die erhebliche Entlastungseffekte haben, sind unvertretbar, und alle Deregulierungsmaßnahmen, die vertretbar sind, haben allenfalls marginale Entlastungswirkungen.“ 
Nachstehend haben wir die Spannbreite der aktuelle Debatte dokumentiert. Sie basiert auf den Referaten und den Diskussionsbeiträgen der Fachtagung der Hans-Böckler-Stiftung in Zusammenarbeit mit dem DGB am 25.11.97 in Bonn. Ergänzt haben wir die Broschüre um einen Beitrag von Dr. Reinhard Klopfleisch, ÖTV, zur UAG-Erweiterungsverordnung, die in diesem Jahr in kraft getreten ist und um einen Beitrag von Professor Eberhard Schmidt und Roland Gimpel (Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie) zur Mitwirkung der europäischen Betriebsräte am Umweltmanagement. Wir bedanken uns bei allen Mitwirkenden für die offene und sachliche Diskussion. 
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1.0  Die Grundsatzfragen

1.1 
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Ralf Zimmermann, Mitglied des Geschäftsführenden Hauptvorstandes der Gewerkschaft ÖTV
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1.4
Umweltschutz oder Public Relation?

Wolfgang Guhle, Geschäftsf. Vorstand desBundesverbandes Bürgerinitiativen Umweltschutz
(BBU), Mitglied im UGA und DIN-NAGUS-Beirat
Sehr geehrte Damen und Herren, wenn ich eingangs meines Referates dem Veranstalter Hans-Böckler-Stiftung für die Durchführung dieser Veranstaltung danke, ist dies keine allgemeine Hoflichkeitsfloskel. Veranstaltungen zum Thema Öko-Audit hat es sicherlich hundertfach in Deutschland gegeben und wenn die Hans-Böckler-Stiftung mit dieser Fachtagung nur eine weitere Veranstaltung zu diesem Thema hinzufügen würde, könnte mein Dank tatsächlich der reinen Höflichkeit geschuldet bleiben. Aber während die bisherigen Veranstaltungen den Themenbereich „Öko-Audit und Deregulierung“ fast ausschließlich unter der Fragestellung „Was bringt´s dem Unternehmen ?“ behandelten, läßt auf dieser Tagung die Hans-Böckler-Stiftung fragen : „Was bringt´s dem Umweltschutz?“. 

In der gegenwärtigen Veranstaltungslandschaft ist dies eine fast einzigartige Fragestellung. Und deshalb möchte ich der Hans-Böckler-Stiftung ausdrücklich zu dieser mutigen Themenstellung gratulieren. Denn sie führt auf die umweltpolitische Ausgangslage und die Grundzielsetzung des Öko-Audits ( nach EMAS) zurück. Das Ziel „Kontinuierliche Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes“ scheint angesichts der Elaborierung verfahrungstechnischer Feinheiten des Umweltgutachtersystems und galoppierender Deregulierungsvarianten derzeit sowohl bei den Gestaltern der entsprechenden Regelungssysteme als auch bei den Usern völlig aus den Augen geraten zu sein. 

Daher werde ich mich in meinem Referat weniger mit den „positiven Auswirkungen“ des Öko-Audits beschäftigen. Das hat ja bereits mein Vorredner Dr. Gallas vom BMU getan.

Dazu möchte ich nur anmerken, daß manches, was von ihm als „tatsächliche positive Auswirkung“ benannt wurde, sich in der Praxis auf allgemeinerer Grundlage so noch gar nicht verifiziert hat. Es handelt sich meiner Erfahrung nach dabei mehr um „Möglichkeiten und Chancen“ einer leistungswilligen Anwendung des Öko-Audits. Daß die „positiven Auswirkungen“ breit noch nicht belegbar sind, liegt aber nicht allein an der bisher noch geringen Anwendungsdichte, zeitlich kurzen Praxisphase, fehlenden Vergleichsmöglichkeiten und lückenhafter Dokumentierung, sondern auch an Mängeln im Verfahrenssystem und im ökologischen Leistungswillen der validierten Betriebe. 

In dem Referat von Prof. Philipp von der Thyssen Stahl AG ist sehr gut die Widersprüchlichkeit des ökologischen Leistungswillens deutscher Großunternehmen deutlich geworden. Er hat uns heute ja eine interessante Leistungsschau geboten, was sein Unternehmen und die deutsche Stahlindustrie in der Vergangenheit an umweltrelevanten Maßnahmen umgesetzt haben. Vieles davon muß aber unter der Aufgabenstellung „technologisch-innovative Notwendigkeiten der Entwicklung“ abgeheftet werden. Daß die aus Wettbewerbsgründen notwendigen und unter Rationalisierungsaspekten erfolgten Modernisierungen auch umweltschonende Umsetzungsvarianten optiert haben, ist ja gut. Das besagt aber noch nicht, daß dadurch ein erzielbarer Umweltnutzen tatsächlich optimiert worden ist. Insofern ist die Aussage - so habe ich Prof. Philipp verstanden - im Rahmen des Strukturwandels der Stahlbranche und der Modernisierungen haben sich so viele positive Effekte für die Umwelt ergeben, daß ein funktionierendes Umweltmanagementsystem diese Effekte nur aufzulisten brauche und ins Öko-Audit eintüten könne, kein Zeichen für eine leistungsorientierte Handhabung des Öko-Audits durch die Industrie.

Und damit stoßen wir auf eine Argumentationskette, die symptomatisch für manche Großunternehmen ist :

· Deutsche Großunternehmen hätten im betrieblichen Umweltschutz bereits mehr getan, als der nationale Gesetzgeber verlange und international üblich sei.

· Deswegen dürfe das Öko-Audit keine zusätzlichen Anforderungen an das Unternehmen stellen, sonst fände eine Wettbewerbsverzerrung statt, weil die ausländische Konkurrenz durch unterlassenen Umweltschutz ja Kosten spare und dadurch billiger produzieren könne.

· Unternehmen, die sich dem Öko-Audit unterziehen, müßten „belohnt“ werden. Am besten dadurch, daß sie weniger stark staatlich kontrolliert werden.

Diese Argumentations- und Herangehensweise stellt die Zielsetzung des Öko-Audits auf den Kopf. Ziel ist nicht mehr die Weiterentwicklung des betrieblichen Umweltschutzes im Sinne der Zielsetzung „Kontinuierliche Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes“ sondern die Deckelung gegenwärtiger Umweltstandards, was „Stagnation des betrieblichen Umweltschutzes“ bedeuten würde.

Wenn wir in den Bildern von Prof. Philipp bleiben, könnte das bedeuten, daß eine so gehandhabte Praxis des Öko-Audits letztendlich den Umweltschutz „von der Walzstraße“ zerrt“.Dann ist nämlich die gerade gebaute Walzstraße das Nonplusultra der internationalen Wettberbsfähigkeit und darf für umweltrelevante technologische Innovationen nicht mehr angetastet werden.. Statt dessen muß das betriebliche Öko-Audit „walzstraßenfähig“ gemacht werden. Diese Herangehensweise setzt sich leider bei manchen führenden Industrieunternehmen immer mehr durch - obwohl es auch durchaus rühmliche Ausnahmen gibt. Diese Tendenz wird unterstützt durch Verhandlungsstrategien der wirtschaftlichen Interessenverbände in den Gremien, die immer mehr in ein taktisches Verhältnis zum Umweltschutz treten. Und das ist nicht nur umweltpolitisch bedenklich, sondern auch ökonomisch betrachtet, die falsche Vorgehensweise für deutsche Unternehmen auf internationalen Märkten.

Wenn es wirklich so ist, daß höhere deutsche Umweltstandards im internationalen Wettbewerb deutschen Unternehmen Probleme bereiten, dann ist der Lösungsweg, vorhandene nationale Standards auf ein international angeblich niedrigeres Niveau zu senken, ein Weg, der gleichzeitig einen - von der deutschen Industrie leider nicht gesehenen - Wettbewerbsvorteil beseitigt. Denn eine europaweit qualifiziert und breit betriebene Öko-Audit-Praxis nach EMAS ( und mit schwächerer Ausprägung international nach ISO 14001 ) würde doch die internationale Konkurrenz dazu zwingen „ökologisch“ nachzurüsten. Für deutsche Unternehmen, die diese Vorleistungen bereits erbracht haben, wäre das eindeutig ein Wettbewerbsvorteil.

Wenn es also um die Beseitigung von Wettbewerbsverzerrungen geht, dann ist die europäische und internationale Durchsetzung einer qualitativ anspruchsvollen Öko-Audit-Praxis für die deutsche Wirtschaft der perspektivreichere Weg. Und die Argumentation, die bei der Atom- und Gentechnologie und dem Transrapid in falschen Zusammenhängen ständig von der Industrie angeführt wird, hätte hier ihre Berechtigung: 

Was international durchgesetzt werden soll, muß im eigenen Land erfolgreich demonstriert werden.

Mein Thema „Umweltschutz oder Public Relation ?“ beinhaltet erkenntlich eine alternative Fragestellung. Selbstverständlich gibt es auch eine Themenstellung „Umweltschutz und Public Relation“. Sie sagt aus, daß über tatsächliche und verläßliche Verbesserungsmaßnahmen von Unternehmen im Umweltschutz nicht geschwiegen, sondern laut und positiv darüber geredet werden sollte. Meine Damen und Herren, nichts tun die Umweltverbände lieber. Und in der Vergangenheit - weniger in der Gegenwart - hat es erfolgreiche Kooperationen zwischen Umweltverbänden und Unternehmen im Umweltschutz gegeben.   Diese Unternehmen wollten in erster Linie anspruchsvolle betriebliche Umweltleistungen erbringen. Dazu war ihnen ein hoher finanzieller Einsatz und auch die Zusammenarbeit mit kritischen Partnern recht. Daß sich dieses unternehmerische Engagement in den meisten Fällen auch für die Unternehmen rechnete, war beabsichtigt und sollte Nachahmer motivieren. Daß diese Unternehmen ihre ökologischen Vorleistungen auch werbewirksam und imagefördernd „verkauften“, war an sich für die Umweltverbände nie ein Problem. Wer Gutes tut, darf auch laut darüber reden.

Wer aber lediglich seinen gesetzlichen Pflichten nachkommt, und damit gerade so das Minimum der an ihn gestellten Ansprüche erfüllt, dafür aber ein besonderes Prädikat erhalten und dieses lauttönend öffentlich herumzeigen will und damit in der Öffentlichkeit den Eindruck erwecken will, er habe etwas Überdurchschnittliches geleistet, der betreibt PR im schlechten Sinne. Denn er redet laut und gut über sich - und das ohne ausreichenden Grund. Und wer dann noch - immer vehementer - dafür den Dispens von öffentlicher Kontrolle für sich fordert, dem zeigen die Umweltverbände die „Rote Karte“.

Ich habe anfangs erklärt, daß für die Bewertung der bisherigen Umwelteffizienz des Öko-Audits die umweltpolitische Ausgangslage und die Grundzielsetzung des Öko-Audits ( nach EMAS ), nämlich „Kontinuierliche Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes“ maßgeblich sind. Und ich möchte noch ein weiteres Kriterium hinzufügen: Man muß sich auch genau anschauen, wie, von wem und mit welcher Intention das Regelungs- und Umsetzungssystem zum Öko-Audit entwickelt worden ist. 

Betrachten wir zunächst einmal die umweltpolitische Ausgangslage: Kein vernünftiger Mensch erwartet von einem Unternehmer, daß er einen Betrieb errichtet, mit dem primären Ziel, Umweltschutz zu verwirklichen. Sein vorrangiges, manchmal auch einziges Ziel, ist die Vermehrung seines eingesetzten Kapitals. Das ist klares Privatinteresse. Umweltschutz ist allgemeines oder öffentliches Interesse. Gesellschaftliche Regelungen - meistens auf gesetzlicher Basis - sorgen dafür, daß Privatinteressen sich öffentlichem Interesse ein- oder unterordnen.

Nun ist von Unternehmerseite seit Jahren eingewendet worden, daß die Erreichung der notwendigen Fortschritte im betrieblichen Umweltschutz nicht nur über die Fortschreibung des Ordnungsrechts und über Steuer- und Abgabenpolitik sondern auch über Selbstregulierungsmaßnahmen der Unternehmen erfolgen könne. Von letzteren versprachen die Wirtschaftsverbände sich und anderen sogar mehr Effizienz. Das Öko-Audit gehört also in den Bereich  „Selbstregulierung der Wirtschaft“. Die Öko-Audit-Praxis muß zunächst einmal den Beweis erbringen, daß betriebliche Umweltverbesserungen sich auch ohne Fortschreibung und Verschärfung des Ordnungsrechtes erzielen lassen. Das ist eigentlich eine ehrgeizige Aufgabenstellung für die Unternehmen und ihr vorrangiges Interesse müßte eigentlich sein, dieses Selbstregulierungssystem besonders anspruchsvoll und leistungsfähig zu gestalten. Denn es gilt hier einen Beweis zu erbringen.

Allein aus der Tatsache, daß die Wirtschaft selbst reguliert und nicht mehr der Staat, ist der schlüssige Beweis einer Regulierungseffizienz eigentlich nicht zu führen. Nur wer der Meinung ist, daß die Unternehmer die einzige Elite der Gesellschaft darstellen und ihnen, alles was sie anpacken, besser gelingt als anderen gesellschaftlichen Gruppen - und erst recht als dem Staat - dem mag die magere Beweisführung ausreichen.

Die Meßlatte der Regulierungseffizenz beim Öko-Audit ist nach EMAS eindeutig definiert:

„Kontinuierliche Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes“.

Und nun betrachten wir einmal mit welchen Trainingsmethoden und in welchem Stil die Wirtschaft - und hier spreche ich die Verbände wie BDI, DIHT und VCI an ( und an bekannten Gesichtern hier im Saal sehe ich, daß ich deren Vertreter direkt ansprechen kann) - wie also die Wirtschaft diese Meßlatte überqueren wollte. 

Zunächst einmal sprachen sich die deutschen Wirtschaftsverbände massiv gegen die Anfang der neunziger Jahre geplante EG-ÖKOAUDIT-VO aus und erreichte, daß Deutschland 1992 als einziges Land in der EU gegen die VO stimmte. Bereits hier zeigte sich ein unbegreiflicher Provinzialismus und Minimalismus in der Politik der Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft. Das deutsche Umweltrecht habe längst zu hohe Standards gesetzt, unter denen die internationale Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen durch die Globalisierung bereits jetzt schon leide. Würde jetzt noch eine EG-Verordnung draufgesattelt, wäre der Standort Deutschland massiv gefährdet, lautete das Klagelied der deutschen Wirtschaftsverbände. Sogenannte „Globalisierungseffekte“ und „Standortnachteile“ gehören seitdem zur Grundmelodie der Klagelieder aus den Häusern BDI und DIHT. Auch im Referat von Prof. Philipp klang es ja wieder an.

Ein Jahr später blieb Deutschland nichts anderes übrig als der EG-VO als letztes Land zu-zustimmen. Und in der Tat hat diese Verzögerungspolitik dem Standort Deutschland massiv geschadet. Dabei haben deutsche Unternehmen vom ÖKOAUDIT nichts zu befürchten. Darauf habe ich eingangs meines Referates bereits hingewiesen. Gerade die im internationalen Vergleich verhältnismäßig hohen deutschen Umweltstandards und die entwickelte deutsche Umwelttechnik verleiht deutschen Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil und Konkurrenzvorsprung. Denn durch das europäische Teilnahmesystem und die weltweite Normung im Bereich ÖKOAUDIT müssen in erster Linie die Mitkonkurrenten in den anderen Ländern umwelttechnisch „nachrüsten“.

Je anspruchsvoller das Öko-Audit und die Umweltmanagementsysteme ausgestaltet worden wären, um so größer wären die Exportchancen für deutsche Beratungsleistungen und Umwelttechnik gewesen. Aber diese Chance wurde von der deutschen Wirtschaft und der Bundesregierung leider vertan. Und so spielten deutsche Gestaltungsvorstellungen weder bei den ISO-Norm-Entwürfen noch bei der Ausgestaltung der EG-VO eine Rolle. Und mit ihrer umweltpolitischen Defensivpolitik verunsicherten die Spitzenverbände der Wirtschaft natürlich auch ihre Mitgliedsunternehmen. Wie soll denn auch ein Unternehmer, der der Sachkenntnis und der Weisheit seines Verbandes vertraut, motiviert werden, doch nicht unbeträchtliche Investitionen in ein betriebliches Umweltmanagementsystem zu tätigen, wenn sein Verband zunächst vor dem „ruinösen“  ÖKO-AUDIT warnt und ein Jahr später seine Mitglieder auffordert, sich genau an diesem System unverdrossen zu beteiligen? 

Wer das Hohe Lied der „effektiveren Wirkungen“ der Selbstregulierung singt, darf es nicht bei der Betörung durch den eigenen Gesang belassen. Der Gesang ersetzt nicht die besungene zukünftige Aktivität. Insofern müssen die jeweils freiwilligen Beteiligungen von Unternehmen an ISO und EMAS in ihrer Summe erst einmal beweisen, daß es sich hierbei um ein wirkungsvolles Instrument der Wirtschaft zur selbstregulierten Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes in Deutschland handelt. Die Wirtschaftsverbände stellen gegenwärtig schlichtweg fest, bei EMAS und ISO 14001 sei das gewünschte Ziel, „die kontinuierliche Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes“ bereits erreicht. Und das nach kürzester Praxis beider Systeme und ohne gründliche Bestandsaufnahme. Das Ordnungsrecht brauche also nicht weiter entwickelt zu werden. 

Und jetzt gehen sie noch einen Schritt weiter: Abbau des Ordnungsrechts und Abbau staatlicher Kontrollen und Überwachung heißt das nächste Ziel..

Ich habe in einem früheren Zusammenhang als drittes Kriterium für ernsthafte Anstrengungen zur Schaffung von Regulierungseffizienz bezeichnet, wie, von wem und mit welcher Intention das Regelungs- und Umsetzungssystem zum Öko-Audit entwickelt worden ist. 

Das durch EG-VO und nationales Umweltaudit-Gesetz geregelte Öko-Audit läßt einerseits die Standortbetriebe in Umweltpolitik, Umweltzielen und Umweltprogramm „selbstregulierend“ die betrieblichen Umweltverbesserungen bestimmen, verleiht andererseits durch die Validierung der Umwelterklärung durch einen quasi staatlich anerkannten und geprüften Umweltgutachter und durch die Standortregistrierung eine öffentliche Anerkennung. Das Öko-Audit nach EMAS ist damit kein wirtschaftsinternes Gütesiegel mehr. Wenn es sich bei EMAS lediglich um ein wirtschaftsinternes Gütesiegel handeln würde, wären die Ansprüche der Umweltverbände an die Wertigkeit und die demokratische Struktur des Bewertungssystems wesentlich bescheidener. Denn dann stünde es in der Tat allein in der Entscheidung der Wirtschaft, ob ein leistungsfähiges System zustande kommt oder das Ganze nur eine Variante bekannter PR-Kampagnen der Wirtschaft darstellt.

Durch den Status der öffentlichen Anerkennung des EMAS und durch damit verbundene Ansprüche nach Substitution und Deregulierung erhält aber die Frage nach Neutralität, Objektivität, Unabhängigkeit und Pluralismus des Umweltgutachtersystems eine entscheidende Bedeutung. Die Art und Weise, wie das Umweltgutachtersystem eingerichtet wurde, wer es beherrscht und wie sich die Arbeit des Umweltgutachterausschusses entwickelt hat, macht deutlich, daß die Wirtschaftsverbände keinesfalls ein exzellentes Trainingslager für Öko-Audit-willige Unternehmen eingerichtet haben, sondern das erfolgreiche Überqueren der Meßlatte für ihre Schutzbefohlenen dadurch absichern, daß sie kontinuierlich diese Meßlatte niedriger hängen.

Eine Tendenz übrigens, die sich nicht nur bei der Öko-Audit-Praxis nach EMAS zeigt, sondern jetzt auch zunehmend in der Normenarbeit bei der ISO-14000er Reihe deutlich wird. Die Wirtschaftsvertreter im DIN-NAGUS wollen die Normenarbeit „auf das Nötigste“ beschränken und sind an einer qualitativen Anhebung des derzeit ja recht dürftigen Anspruchsniveaus des Öko-Audits nach ISO 14001 nicht interessiert. Bei der Ausgestaltung des Umweltgutachtersystems haben die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft bei der Bundesregierung eine sehr wirtschaftsfreundliche Fassung des Umweltaudit-Gesetzes und eine äußerst wirtschaftsnahe Einrichtung des Umweltgutachterausschusses durchgesetzt. Es gibt keine Schaltstelle in diesem System, die nicht von der Wirtschaft selbst besetzt ist oder unter ihrem Einfluß steht.

In dem Modell des seinerzeitigen Umweltministers Töpfer war das Umweltbundesamt als Akkreditierungs- und Zulasssungsstelle vorgesehen. Die Wirtschaft setzte durch, daß sie selbst diese wichtigste Institution des nationalen Umweltgutachtersystems betreiben darf. So ist die DAU ( Deutsche Akkreditierungs- und Zulassungsstelle für Umweltgutachter) eine GmbH, deren Gesellschafter ausschließlich Wirtschaftsvereinigungen sind: BDI, DIHT, Zentralwerk des Deutschen Handwerks und Bundesverband Freier Berufe.

Die Geschäftsstelle des Umweltgutachterausschusses ( UGA ) ist vom BMU der bundesweiten Vereinigung der TÜV`s übertragen worden. Ich denke dem TÜV kann man eine gewisse Wirtschaftsnähe kaum absprechen.

Im Umweltgutachterausschuß hat der Gesetzgeber den Vertretern der Wirtschaftsbank ( 6 ), der Umweltgutachter ( 4 ) und der Wirtschaftsverwaltungen ( 3 ) mit 13 von 25 Sitzen die absolute Mehrheit gesichert. Zum Vergleich: Umweltverbände und Gewerkschaften haben je 3 Sitze. Zum Vorsitzenden des UGA´s wurde auf Vorschlag der Wirtschaftsbank ein vom  Bundesverbandes der Freien Berufe nominierter Vertreter der Umweltgutachterbank gewählt. Da der UGA eigentlich die DAU, deren Gesellschafter eben jener Bundesverband der Freien Berufe ist, kontrollieren soll, ist das eigentlich ein unhaltbarer Vorgang. Damit will ich nicht behaupten, daß im Umweltgutachtersystem nur ausgemachte Bösewichter walten würden. Ich kann durchaus dem DAU-Geschäftsführer, Herrn Dr. Racke (früher BDI), bescheinigen, daß er seine Arbeit kompetent verrichtet und sich im Rahmen der ihm gegebenen Möglichkeiten um ein leistungsfähiges Öko-Audit bemüht. Aber die Betonung liegt auf  „im Rahmen der ihm gegebenen Möglichkeiten“.

So werfen diese wirtschaftsnahen Konstellationen kräftige Schatten auf die notwendige Unabhängigkeit des gesamten Umweltgutachtersystems. Die Wirtschaft hat hier Rahmenbedingungen durchgesetzt, die sie kaum zu Kompromissen und erst recht nicht zu Konsensen veranlaßt. Dies erschwert nun allerdings die gesellschaftliche Akzeptanz der Deregulierungs- und Substitutionsvorhaben, weil so keine ausreichende Neutralität, Objektivität, und wirkungsvolle Mitkontrolle durch andere gesellschaftliche Gruppen garantiert werden kann.

Wie rigoros und unkonsensual die Wirtschaft ihre Interessen im Umweltgutachterausschuß durchsetzt, zeigt die Deregulierungsdebatte des UGA.

Die Wirtschaftsbank forderte Anfang dieses Jahres im UGA eine Behandlung des Themas mit der Begründung, überall werde über Deregulierung diskutiert, da dürfe der UGA nicht schweigen. Die Bank der Umweltverbände vertrat demgegenüber die Auffassung, der UGA müsse zunächst einmal eine qualifizierte Bewertung der bisherigen Öko-Audit-Praxis vornehmen, damit geklärt werden könne, ob und wie breit durch Öko-Audit und Umweltbetriebsprüfung in den validierten Betrieben Ergebnisse erzielt worden seien, die Deregulierungsmaßnahmen rechtfertigen würden. Die Umweltbank stellte den Antrag, erst nach einer solchen Bestandsaufnahme in die Deregulierungsdiskussion einzusteigen. Dies lehnte die Mehrheit des UGA - allen voran die Wirtschaftsbank - ab und stimmt seitdem die Deregulierungsvorschläge des UGA durch. Dabei ist die Mehrheit des UGA so unsensibel, daß nicht davor zurückgeschreckt wird, die Umweltverbände quasi politisch zu „vergewaltigen“. 

So behauptet der UGA in einem politischen Appell an die Bundesumweltministerin, daß eine der Ministerin offerierte 27 Punkte umfassende Liste von „Verwaltungserleichterungen für öko-auditierte Unternehmen“, „die möglichst weitgehende Akzeptanz der konkreten Vorschläge bei allen betroffenen gesellschaftlichen Gruppen“ berücksichtigt habe. Das ist schlichtweg unwahr und die Umweltverbände und auch die Gewerkschaftsbank haben in Schreiben deutlich gemacht, daß sie diesen „Deregulierungskatalog“ des UGA ablehnen oder starke Bedenken dagegen haben. In einem ersten Deregulierungsappell an die Ministerin stimmte die UGA-Mehrheit sogar die Behauptung durch, die Deregulierung verbessere die Akzeptanz des Öko-Audits in der Öffentlichkeit. Eine absurde Behauptung, wenn man die Umweltverbände und die sie unterstützenden Menschen als Öffentlichkeit betrachtet.

Aber selbst wenn die Mehrheitsverhältnisse im UGA anders beschaffen wären, bestünden starke Zweifel, ob der Umweltgutachterausschuß tatsächlich die DAU kontrollieren könnte. 25 UGA-Mitglieder und ihre 25 Stellvertreter treffen sich zu eintägigen 3-4 mal im Jahr stattfindenden  Sitzungen. Zusätzlich kommen vierteljährliche Sitzungen von 4 Arbeitsgruppen hinzu. Da eine Hauptaufgabe des UGA in der Erarbeitung von Richtlinien für das BMU besteht, bleibt für die Behandlung von Themen, die die laufende Arbeit der DAU betreffen und somit eine Kontrollrelevanz haben, wenig Zeit übrig. Und überwiegend können sowieso nur konkrete Fälle behandelt werden, die die DAU im UGA vorträgt. 

Das BMU hat darüber hinaus dafür gesorgt, daß die Umweltbank im UGA nur beschränkt handlungsfähig ist. Denn die Mitarbeit im UGA und dessen Arbeitsgruppen ist sehr kostenintensiv. Neben Reise- und Übernachtungskosten ist ein großes Zeitpotential für Vor- und Nachbereitung nötig. Diejenigen Bänke, die ein ökonomisches Interesse am Umweltgutachtersystem haben ( Wirtschafts- und Umweltgutachterbank) sind mit hauptamtlichen Kräften vertreten, deren Kosten leicht von den entsendenden Organisationen getragen werden können. Auch die Tätigkeit der Verwaltungsvertreter ist finanziert. Schwerer tut sich schon die Gewerkschaftsbank, die durch das Öko-Audit-System keine unmittelbaren finanziellen Vorteile hat und ihren Hauptamtlichen ein zusätzliches Arbeitsfeld aufbürden muß. 

Die Umweltverbände, der finanziell schwächste Part im UGA, verfügt auf Grund anderer inhaltlicher Schwerpunktsetzung im personell gering ausgestatteten hauptamtlichen Apparat kaum über „Öko-Audit-Spezialisten“. Hier muß auf ehrenamtlich tätige Fachkräfte zurückgegriffen werden, deren Tätigkeit im UGA von den Umweltverbänden nicht vergütet werden kann. Anders als in der Normungsarbeit lehnt es das BMU strikt ab, die Partizipation finanziell schwach gestellter gesellschaftlicher Gruppen aus öffentlichem Interesse zu fördern. Dies setzt der Mitarbeit der Umweltverbandsvetreter klare finanzielle Grenzen. Meistens haben sie keine Möglichkeit an der Erarbeitung von Vorlagen in den Arbeitsgruppen teilzunehmen.  Neben dem zahlenmäßig geringen Einfluß der Umweltbank im UGA kommt als auch noch eine inhaltliche Schwäche hinzu. Das alles ist für das BMU allerdings akzeptabel.

Ich breite Ihnen hier interne Angelegenheiten des Umweltgutachterausschusses aus, weil ich meine, die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf, daß die Machtstrukturen innerhalb dieses gesetzlichen Ausschusses transparent gemacht werden, damit seine politische Rolle eingeschätzt werden kann.

Das Problem ist nicht, daß die Wirtschaft an jeder Schaltstelle im Umweltgutachterausschuß sitzt, sondern das Problem ist, daß sie diese Machtstellung für die Durchsetzung ihrer Interessen nutzt. Das heißt, wir haben im Umweltgutachterausschuß nicht die faktische Pluralität, sondern hier wird einfach nach Machtlage durchgestimmt und die gesellschaftlichen Gruppen, die in der Minderheit sind, können sich dann irgendwie dazu verhalten, aber die spielen da keine Rolle mehr. Es gibt keine Konsensualität mehr im Umweltgutachterausschuß. Diese Machtstellung der Wirtschaft und die Tatsache, daß sie die gebraucht – ich will gar nicht sagen: mißbraucht -, führen dazu, daß sie jede Möglichkeit hat, die Interessen ihrer Klientel im Öko-Audit-System zu bedienen. Das führt einfach dazu, daß die Ausgangsperspektive, nämlich daß sich dieses System zu einem leistungsorientierten System entwickelt, sehr gering ist. Herr Prof. Philipp, ein nicht irrelevanter Vertreter der Unternehmensseite, hat doch deutlich gemacht, wie gegenwärtig die Haltung der Unternehmen zum Umweltschutz ist: Wettbewerbsverzerrung. 

Wenn man unter solch einem Licht Dinge im Öko-Audit-System regelt, wird man natürlich nicht vorankommen. Das ist schade. Das Öko-Audit-System hat ambivalente Perspektiven. Wenn man leistungswillig daran geht, kann das ein gutes System werden, das in der Tat kontinuierlich betrieblichen Umweltschutz fortentwickelt und damit ökologische Leistungen erzielt. Da würden die Umweltverbände und sicherlich auch die Gewerkschaften und die Länderverwaltungen erst recht gerne mitwirken. Das Öko-Audit-System kann aber auch dazu benutzt werden, und das passiert im Augenblick, dem Druck des Ordnungsrechtes auszuweichen und das führt zu einer Leistungsverweigerung, und das ist der schlechte Weg. Wir sollten alle etwas dafür tun, daß das Öko-Audit den perspektivreicheren Weg nimmt, nämlich etwas für den Umweltschutz bringt.

Öko-Audit und 14001 – Wert und Nutzen müssen erst erfahren werden.

Die Bank der Umweltverbände im UGA hat gegen den Eintritt des UGA´s in die Deregulierungsdiskussion zum jetzigen Zeitpunkt gestimmt und einen Alternativantrag eingebracht, erst einmal die EMAS-Praxis auszuwerten. Dies ist von der UGA-Mehrheit deutlich abgelehnt worden.

Ohne daß Wert und Nutzen beider Systeme für die Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes belegt sind, wird eine Akzeptanz der Umweltverbände für weitreichende Deregulierungsmaßnahmen schwerlich zu erhalten sein.

Die anstehenden Revisionen der EG-VO und der ISO-Normen sowie die Erweiterung des branchenmäßigen Anwendungsbereichs sollten für Verbesserungen der Vorschriften genutzt werden. Die Umweltverbandsvertreter in den DIN-Normenausschüssen und im UGA werden sich jedenfalls dafür stark machen.

Die Möglichkeiten von EMAS und ISO für die Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes werden gegenwärtig nicht ausreichend wahrgenommen. Dies liegt weniger an den anwendenden Unternehmen und dem subjektiven Willen der Unternehmer sondern mehr an der gegenwärtigen politischen Strategie der Wirtschaftsverbandsvertreter in den Gremien. 
Verhalten und  taktisches Vorgehen der Wirtschaftsseite im DIN-NAGUS und im UGA machen bezüglich der Anwendung von ISO und EMAS folgende Fragestellungen der Wirtschaft an beide Systeme deutlich:

· Welches System vermittelt Kunden und Öffentlichkeit ein ausreichendes ÖKO-Image des Unternehmens ohne es zu tatsächlichen Umweltleistungen zu verpflichten?

· Welches System ermöglicht einen spürbaren Abbau gesellschaftlicher Kontrolle und staatlicher Überwachung und ermöglicht den Unternehmen eine größere Flexibilität bei der Erfüllung rechtlicher Vorschriften?

· Wie kann die Kombination beider Systeme national und EU-weit Politik und Bürgern den beruhigenden Eindruck vermitteln, die Wirtschaft regelt die Erfüllung der Umweltauflagen selber und trifft auch effiziente Vorsorge, so daß auf eine Weiterentwicklung des Ordnungsrechts künftig verzichtet werden kann?

Diese Fragestellungen liegen nicht im Interesse der ökologisch leistungswilligen Unternehmen in Deutschland. Entwickelt sich die Anwendungspraxis in diese Richtung, wird die Teilnahme leistungswilliger Unternehmen daran für diese keinen großen Nutzen haben. Sie können gegenüber der Öffentlichkeit und ihren Kunden die Qualität ihres betrieblichen Umweltschutzes nicht ausreichend deutlich machen, wenn auch minimalistische Anwender den gleichen Stempel für unterschiedliche Leistungen erhalten. Diese Unternehmen benötigen dann ein leistungsorientierteres System, eine Art ÖKO-AUDIT- Plus. Die Umweltverbände würden ein solches System sicherlich unterstützen.

1.5
Bleibt der Umweltschutz auf der Strecke?

Öko-Audit ‑ Der neue Fluchtweg aus Umweltrecht und behördlicher Kontrolle
Prof. Dr. Gertrude Lübbe-Wolff, 

Universität Bielefeld, Fakultät für Rechtswissenschaft

Wirtschaft und Politik haben einen neuen Ausweg aus den Lästigkeiten des Umweltrechts und der dazugehörigen behördlichen Kontrollen entdeckt: das Öko‑Audit. Standorte, die nach der EG‑Umweltauditverordnung zertifiziert sind, sollen, so fordern die Verbände der Wirtschaft,  dafür mit „Deregulierung“, d.h. mit Nachlässen bei umweltrechtlichen Verpflichtungen und bei der umweltbehördlichen Überwachung belohnt werden
. Ohne solche Erleichterungen, so wird verkündet, werde die Wirtschaft keine Veranlassung sehen, sich am Audit-System zu beteiligen. 

Man stelle sich einmal vor, auch die katholische Kirche hätte eine Art Auditierungs- und Zertifizierungssystem erfunden. Wer, vom Pfarrer bestätigt, regelmäßig den Gottesdienst besucht und zur Beichte geht, darf eine Teilnahmeerklärung in Gestalt eines kleinen goldenen  Heiligenscheins als Abzeichen am Kragenrevers führen und ist damit vor aller Welt als pflichtbewußter Christenmensch und verläßlicher Partner aller denkbaren privaten und geschäftlichen Beziehungen ausgewiesen. Und nun käme das Zentralkomitee der deutschen Katholiken und verlangte für die Teilnehmer an diesem System besondere Erleichterungen: Wer das Abzeichen erworben habe, müsse den Gottesdienst schon vor dem Schlußgebet verlassen dürfen, aus dem Katalog der Pflichten, gegen die gesündigt werden kann, müßten zugunsten der Teilnehmer etliche gestrichen werden, und bei der Beichte dürfe der liebe Gott nicht mehr zuhören.

Damit keine Mißverständnisse aufkommen: Ich habe dieses Beispiel nicht gewählt, um die Wirtschaft als eine Schar von armen Sündern und die Behörden mit dem lieben Gott zu identifizieren. Ich weiß, daß auch in den Behörden nur arme Sünder sitzen, und bin froh, in einem Staat zu leben, in dem die Obrigkeit nicht mehr beansprucht, von Gott zu sein. Dies ist also nicht der Punkt, an dem das Beispiel Parallelen ziehen will. Die Parallele, auf die es mir ankommt, betrifft das Anreizsystem und dessen Perversion durch die vorgeschlagenen Entlastungen derer, die sich an dem System beteiligen. Mit der Teilnahmeerklärung nach der Öko‑Audit-Verordnung verhält es sich in dieser Hinsicht genau wie mit dem Heiligenscheinabzeichen: Je mehr den damit zusammenhängenden Deregulierungsforderungen
 entsprochen wird, desto mehr degeneriert sie von einer Prämie für die, die mehr tun als andere, in eine Voraussetzung dafür, daß man weniger tun muß als andere.

Allerdings sind nicht alle Deregulierungsvorschläge und bereits ergriffenen Maßnahmen gleichermaßen problematisch. Einige sind regelrecht gefährlich, andere nur unsinnig, ungerecht und mehr oder weniger lächerlich, und einige wenige schließlich sogar sinnvoll.

Um das an einigen Beispielen
 zu erläutern: Zur gefährlichen Sorte gehören sogenannte De​regulierungsmaßnahmen, die die behördliche Überwachungspraxis dahingehend regulieren, daß die Behörden unmittelbar oder mittelbar an einer Kontrolle auditierter Standorte gehindert werden. Als Beispiel nenne ich einen Vorschlag aus dem Katalog der zwischen dem VCI Bayern und der bayerischen Ministerialverwaltung ausgehandelten Katalog von Substitutionsvorschlägen
, der sich auf die Überwachung nach § 52 Abs. 1 BImSchG bezieht. Nach § 52 Abs. 1 BImSchG haben die zuständigen Behörden die Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes und der auf dieses Gesetz gestützten Rechtsverordnungen zu überwachen. Die Bayerische Vollzugsbekanntmachung zum BImSchG sieht vor, daß zu diesem Zweck in regelmäßigen Abständen ‑ je nach Anlagentyp jährlich oder mindestens alle drei Jahre ‑ eine Betriebsbesichtigung stattfinden soll. Der Substitutionsvorschlag geht nun dahin, daß die entsprechende Bestimmung der Vollzugsbekanntmachung um den folgenden weiteren Satz ergänzt wird: „Bei Nachweis eines funktionsfähigen Umweltmanagementsystems im Rahmen der Verordnung (EWG) Nr. 1836/93 entfällt die behördliche Überprüfung“. Man achte auf den Wortlaut. Es entfällt, wohlgemerkt, die Überprüfung und nicht etwa bloß die im vorausgehenden Satz statuierte Verpflichtung der Behörde, Überprüfungen routinemäßig innerhalb der im vorausgehenden Satz angegebenen Zeiträume durchzuführen. Im Klartext bedeutet dies, daß der Behörde verboten wird, ihre routinemäßige Kontrolltätigkeit, die sogenannte Regelüberwachung, weiterhin auch auf auditierte Betriebe zu erstrecken. Einen entsprechenden Vorschlag macht auch die rheinland-pfälzische Deregulierungskommission in ihrem Abschlußbericht
: „Regelüberwachungen“, so heißt es dort einfach und klar, „entfallen“.

Warum wäre die Realisierung dieses Vorschlags gefährlich? Wird der Standort nicht im Rah​men des Auditierungs- und Zertifizierungsverfahrens, dem er sich unterzogen hat, schon ausreichend durch sich selbst und seinen Umweltgutachter kontrolliert? Nein, das genaue Gegenteil ist richtig: Daß die behördlichen Kontrollmöglichkeiten intakt bleiben, ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, daß das System der betrieblichen Selbstkontrolle und der gutachterlichen Fremdkontrolle nach der Öko-Audit-Verordnung funktionieren kann. Wird die behördliche Überwachung des zertifizierten Standorts ausgeschlossen, steigen die Chancen, mit Verstößen gegen geltendes Umweltrecht und diesbezüglich nachsichtigen Zertifizierungen unbemerkt davonzukommen, und damit sinkt zwangsläufig auch die innerbetriebliche Motivation zu strikter Selbstkontrolle und die Fähigkeit der Umweltgutachter, sich im Wettbewerb um Gutachtenaufträge mit für den Auftraggeber lästigen, strengen Prüfungsmaßstäben zu behaupten. Vorgeschriebener Verzicht auf behördliche Kontrollen bedeutet deshalb nichts anderes als eine Entziehung des staatlichen Schutzes, auf den das Audit-System für seine Funktionsfähigkeit angewiesen ist.

Aus denselben Gründen absolut kontraproduktiv sind, um weitere Beispiele zu nennen, die Vorschläge des BDI
 zum Ausschluß der Emissionsfernüberwachung und ‑ im nationalen Bereich ‑ des Abfallnachweisverfahrens bei eingetragenen Standorten. Solchen Forderungen nachzugeben, hieße den Aussagewert des EMAS-Zertifikats in sein Gegenteil verkehren. Die wesentliche Botschaft des Emblems mit den Europasternen wäre dann nicht mehr: dieser Betrieb engagiert sich auf vorbildliche Weise für den Umweltschutz, sondern: dieser Betrieb ist besonders dagegen geschützt, bei Verstößen gegen das geltende Umweltrecht ertappt zu werden. 

Weniger unmittelbar gefährlich, in ihren mittelbaren Auswirkungen aber nicht weniger unsinnig ist die Mehrzahl der Vorschriften und Vorschläge, mit denen auditierte Standorte von Mitteilungs- , Berichts- und Dokumentationspflichten entlastet werden sollen. Nehmen Sie als Beispiel den sowohl in den bayerischen Substitutionsvorschlägen als auch in der Vorschlagsliste des BDI enthaltenen Vorschlag, auditierte Standorte von der Pflicht zur Erstellung von Abfallbilanzen und Abfallwirtschaftskonzepten (§§ 19, 20 KrW-/AbfG) zu entbinden. Dieser Vorschlag läuft zwar nicht darauf hinaus, daß die Funktionsfähigkeit des Öko-Audit-Systems und ganzer Teilbereiche des materiellen Umweltrechts gefährdet wird. Er läuft nur auf eine Reduzierung des Geltungsbereichs der genannten Dokumentations- und Konzeptualisierungspflichten hinaus und stellt im übrigen wiederum eine sachwidrige Privilegierung desjenigen Unternehmens dar, das sich mit der EMAS-Teilnahmeerklärung schmücken darf. Man sollte doch meinen, daß hier wie folgt zu verfahren ist: Entweder ist für einen zertifizierten Standort im Zuge des Auditierungsverfahrens ein Abfallwirtschaftskonzept erstellt worden. Für diesen Fall bedarf es keiner Deregulierung; der Standort muß nicht von der Verpflichtung nach § 19 Abs. 1 KrW/AbfG entlastet werden, sondern er hat sie erfüllt
. Oder der Standort wurde, wie z.B. im vergangenen Jahr der Standort Nürnberg der AEG Hausgeräte GmbH, zertifiziert, ohne daß ein Abfallwirtschaftskonzept für den Standort bis dahin vorgelegen hätte. In diesem Fall sollte die Verpflichtung zur Erstellung eines solchen Konzepts, solange und soweit sie für alle anderen betroffenen Betriebe existiert, auch für den zertifizierten Standort bestehen bleiben, denn mit der Teilnahmeerklärung sollen Umweltschutzbemühungen über das rechtlich Gebotene hinaus honoriert und nicht Unterschreitungen der für alle geltenden Anforderungen angestiftet und möglich gemacht werden.

Geradezu absurd ist die „Vereinfachung“ zugunsten auditierter Standorte, die sich der Gesetzgeber für das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ausgedacht hat. Nach dem durch gesetzliche Regelung eingeführten § 4  Abs. 1 S. 1 der 9. Verordnung zum Bundesimmissionsschutzgesetz soll hinsichtlich der im Genehmigungsverfahren vorzulegenden Antragsunterlagen „zu berücksichtigen“ sein, ob die Anlage Teil eines nach der EG-Umweltaudit-Verordnung zertifizierten Standortes ist. Die Frage, in welcher Form dies „berücksichtigt“ werden soll, ist leider einer sinnvollen Beantwortung kaum zugänglich. In der Entwurfsbegründung für diese Neuregelung werden die jeweiligen Umwelterklärungen angesprochen, die offenbar auf ihre Brauchbarkeit als Ersatz für einzelne Antragsunterlagen geprüft werden sollen. Die Umwelterklärungen enthalten mangels ausreichender Detaillierung regelmäßig aber nichts, was als Ersatz für sonst vorzulegende Antragsunterlagen gelten könnte
. Sie sind dazu viel zu pauschal abgefaßt. Die vorgesehene Vergünstigung könnte sich demnach auf nichts weiter stützen als auf die Annahme oder die Hoffnung, daß an auditierten Standorten mit vergleichsweise erhöhter Bereitschaft zur Einhaltung des Umweltrechts zu rechnen ist ‑ auch für erst geplante Anlagen, die deshalb noch nicht Gegenstand der Zertifizierung gewesen sein können. Welche konkreten Unterlagen nun aber aufgrund eines solchen Vertrauensvorschusses entbehrlich werden sollen und welche nicht, ist unerfindlich. Man darf deshalb sicher sein, daß die neue Vorschrift nur neue, zusätzliche Kontroversen über den Umfang der vorzulegenden Unterlagen auslöst
. Unvollständige Antragsunterlagen und Streitigkeiten über erforderliche Nachbesserungen sind bereits in der Vergangenheit die wichtigste Ursache vermeidbarer Verfahrensverzögerungen gewesen. Der Gesetzgeber darf sich zugute halten, hier im Deregulierungseifer für weiteren Problemstoff gesorgt und damit auf mittlere Sicht ganz gewiß nicht zur Verfahrensbeschleunigung beigetragen zu haben.

Wie kann nun aber die Tatsache, daß ein Standort nach der Audit-Verordnung zertifiziert ist, im Umweltrecht bzw. im Vollzug des Umweltrechts sinnvoll berücksichtigt werden? Vernünftigerweise wird man davon ausgehen dürfen, daß Verstöße gegen das geltende Umweltrecht, und insbesondere Verstöße gravierender Art, in zertifizierten Betrieben sehr viel weniger wahrscheinlich sind als im Durchschnitt der nicht zertifizierten. Die Teilnahme am Audit-System ist kein Beweis für Umweltrechtskonformität, aber sie kann als Indiz gelten. Zwar ist es aus den oben dargestellten Gründen nicht sinnvoll, den Behörden deshalb die Kontrolle auditierter Betriebe oder bestimmte Formen solcher Kontrolle prinzipiell zu verwehren; es ist aber sinnvoll, ihnen Spielräume für eine angemessene Berücksichtigung der Indizwirkung des Öko-Audits einzuräumen. Wenn beispielsweise eine Vorschrift wie die Bayerische Vollzugsbekanntmachung zum Bundesimmissionsschutzgesetz die Behörden verpflichtet, Anlagen nach Spalte 1 der 4. BImSchVO in einjährigem Turnus zu überprüfen, wäre es sinnvoll, hier den Behörden in bezug auf auditierte Standorte einen größeren Ermessensspielraum einzuräumen, etwa dahingehend, daß die Behörde für die Regelüberwachung bei auditierten Standorten größere Intervalle vorsehen kann. In diese Richtung geht Nr. 8 der schleswig-holsteinischen Verwaltungsvorschriften für die Immissionsschutzbehörden vom 11. März 1997. Danach kann auf die Regelüberwachung, d.h. auf turnusmäßige, von konkreten Anlässen wie Nachbarschaftsbeschwerden u.ä. unabhängige Überwachungsmaßnahmen, verzichtet werden, sofern der Umweltgutachter dies aufgrund der auditierten Anlage befürwortet und er bestätigt, daß das Unternehmen ein Managementsystem etabliert hat, welches geeignet ist, die Einhaltung der einschlägigen Umweltbestimmungen zu gewährleisten, und er die Einhaltung anhand von Stichproben überprüft hat. Eine ähnliche Regelung gilt im Saarland
. Unter dem hier angesprochenen Verzicht dürfte nicht ein verbindlicher Verzicht im Sinne einer bindenden Versicherung, eine Regelüberwachung mehr durchführen zu wollen, sondern ein schlichtes Verzichten, d.h. das Unterlassen von Maßnahmen der Regelüberwachung, zu verstehen sein. Die Behörde ist nach diesen Vorschriften nicht gehindert, auch in auditierten Betrieben nach dem Rechten zu sehen. Dem Umweltgutachter und den innerbetrieblich für die Einhaltung des Umweltrechts Verantwortlichen wird der Schutz nicht entzogen, der für sie darin liegt, daß sie die Notwendigkeit eigenen korrekten Vorgehens mit dem Hinweis auf mögliche behördliche Inspektionen untermauern können. Die Behörde aber wird in die Lage versetzt, aus der Zusammenschau ihrer Erkenntnisse über den betreffenden Betrieb, einschließlich der Tatsache der erfolgten Zertifizierung, die angemessenen Schlüsse hinsichtlich ihrer Überwachungsprioritäten zu ziehen.

In gleicher Weise nicht nur unproblematisch, sondern positiv sinnvoll ist die in Nr. 11 der schleswig-holsteinischen Verwaltungsvorschrift getroffene Regelung zur Unterrichtung der Öffentlichkeit nach der 17. BImSchVO. Nach § 18 dieser Verordnung hat der Anlagenbetreiber die Öffentlichkeit einmal jährlich in der von der zuständigen Behörde festgelegten Weise und Form über die Beurteilung der Messung von Emissionen und der Verbrennungsbedingungen zu unterrichten. Hierzu bestimmt Nr. 11 der Verwaltungsvorschrift, daß die Pflichten nach § 18 erfüllt sind, wenn die betreffenden Daten in die Umwelterklärung und die vereinfachte jährliche Fortschreibung nach Art. 5 Abs. 5 der Verordnung aufgenommen und jährlich veröffentlicht werden. Hier wird nicht dem auditierten Betrieb etwas erlassen, was andere tun müssen, sondern es werden die zuständigen Behörden angewiesen, die ohnehin erforderliche Festlegung der Art und Weise der Unterrichtung der Öffentlichkeit dahingehend zu treffen, daß die Unterrichtung durch die Umwelterklärung bzw. die veröffentlichte Fortschreibung nach Art. 5 Abs. 5 Audit‑VO erfolgen kann. 

Die schleswig-holsteinische und die saarländische Verwaltungsvorschrift enthalten noch eine ganze Reihe weiterer Regelungen, die aus meiner Sicht zwar nicht alle so sinnvoll und notwendig sind wie die beiden zuletzt genannten
, andererseits aber jedenfalls auch nicht so grob kontraproduktiv wie die weiter oben besprochenen. Naturgemäß hält sich allerdings zugleich auch der Entlastungseffekt für auditierte Standorte in sehr engen Grenzen. 

Dem entspricht das Fazit, das ich aus dem Bisherigen ziehen möchte: Alle Deregulierungsmaßnahmen für auditierte Standorte, die erhebliche Entlastungseffekte haben, sind unvertretbar, und alle Deregulierungsmaßnahmen, die vertretbar sind, haben allenfalls marginale Entlastungswirkungen. 

Sowohl die Industrieverbände, die das Thema Deregulierung im Zusammenhang mit dem Öko-Audit hochgekocht haben, als auch die Regierungen, die entweder dieses Programm ihrerseits auf wehende Fahnen geschrieben haben oder versuchen, den politischen Druck durch möglichst maßvolle Zugeständnisse abzufangen, verschwenden deshalb ihre Energien an der falschen Front. Was die Wirtschaft benötigt, sind nicht irgendwelche lächerlichen Zugeständnisse in bezug auf Lappalien wie die Mitteilungspflichten nach § 52a BImSchG
, sondern spürbare Entlastungen, die zugleich funktionsverträglich sind, d.h. nicht auf Kosten des effektiven Umweltschutzniveaus gehen. Auf solche Entlastungen warten alle Betriebe ‑ nicht nur die, die sich einem Öko-Audit unterzogen haben oder noch unterziehen wollen. Die Spielräume für solche funktionsverträglichen Entlastungen sind begrenzt, denn die Umweltprobleme eines hoch industrialisierten, dicht bevölkerten Landes, in dem u.a. mit mehr als 100.000 Stoffen in mehr als 1 Mio. Zubereitungen umgegangen wird, lassen sich nicht mit einem kurzen, knappen und billigen Umweltrecht lösen. Die Spielräume für Entlastungen sind also begrenzt, das muß man ganz klar sehen, aber es gibt sie. 

Die offenkundigste Möglichkeit, der Wirtschaft den Umgang mit den Kompliziertheiten unseres Umweltrechts zu erleichtern, liegt in der Bereitstellung einer reibungslos funktionierenden, in ihrer Effizienz weder durch quantitative und qualitative Mängel der Personalausstattung noch durch unproduktive Zuständigkeitsaufspaltung auf unterschiedliche Behörden und andere Organisationsmängel gehandikapten Umweltverwaltung
. Hier liegen die größten Potentiale für Veränderungen der Vollzugspraxis, die Umwelt und Wirtschaft gleichermaßen entlasten könnten. 

Weniger offensichtlich sind die Spielräume für funktionsverträglich entlastende Vereinfachungen Umweltrecht selbst
. Sollte nicht auf etliche Vorschriften des geltenden Umweltrechts doch besser verzichtet werden, etwa weil der bürokratische Aufwand, den sie in den Unternehmen verursachen, in keinem Verhältnis zum umweltrelevanten informatorischen Ertrag oder zu dem beabsichtigten unmittelbaren ökologischen Nutzen steht, oder weil sie doch nur zu sporadisch umgesetzt werden, um mehr als eine ungerechte Sonderbelastung einzelner besonders gesetzestreuer oder von einem erratischen behördlichen Vollzugszugriff betroffener Unternehmen bedeuten zu können? Solche Fragen sollte man nicht tabuisieren, sondern versuchen, sie  möglichst vorurteilsfrei zu beantworten ‑ nicht vom grünen Tisch aus, sondern unter sehr genauer Beobachtung der Umsetzungsprobleme und ‑folgen in den Betrieben und den vollziehenden Behörden vor Ort. Um ein Beispiel zu nennen: Ob der ökologische Nutzen der gesetzlichen Verpflichtung zur Erstellung von Abfallwirtschaftskonzepten in einem angemessenen Verhältnis zu den ökonomischen Kosten steht oder nicht, ließe sich ja durch eine empirische Analyse innerbetrieblicher Auswirkungen der Erstellung solcher Konzepte überprüfen. Sollte sich tatsächlich herausstellen, daß hier hohen Kosten für die Konzepterstellung regelmäßig keine oder jedenfalls keine den Aufwand rechtfertigenden abfallwirtschaftlichen Verbesserungen gegenüberstehen, dann müßten Konsequenzen gezogen, d.h. die gesetzliche Verpflichtung müßte abgeschafft werden; dies aber dann generell und nicht nur für auditierte Standorte. Den Anspruch, von überflüssigen und unangemessenen umweltrechtlichen Anforderungen verschont zu werden, sollte man sich nicht erst durch ein Öko-Audit erwerben müssen.

1.6
Diskussion der Grundsatzfragen

Redaktionelle Anmerkung:

Die nachstehende Diskussion wurde mit Tonband mitgeschnitten. Um den Charakter der spontanen Debatte und der wörtlichen Rede zu erhalten, wurden an dem Mitschnitt nur einige Schreibfehler korrigiert. Bitte beachten Sie daher, daß dies wörtliche Rede ist, die sich von ausgearbeiteten Redemanuskripten unterscheidet. Für Rechtschreibung, Zeichensetzung etc. ist die Redaktion verantwortlich. Bei den Diskussionsteilnehmern bedanken wir uns für Ihr Verständnis.
Bernhard Klockow, Leiter des Gewerbeaufsichtsamtes Hannover

Wenn ich die Diskussion über das Öko-Audit höre, dann habe ich manchmal ein Problem, das ich damit in Verbindung bringe: Wir haben ja auch ein Finanz-Controlling in den Betrieben. Wir haben ein Finanz-Management bevor wir über andere Management-Systeme gesprochen haben, sonst würden die meisten Betriebe gar nicht wirtschaftlich arbeiten können. Es stellt keiner von uns dem Staat die Frage - bei unserem ausgefeilten System von Steuerprüfern, die ja alle staatlich irgendwo, meistens bei der Finanzbehörde geschult worden sind, da gibt es auch Qualifizierungssysteme, wir haben Treuhandgesellschaften – die Steuerprüfung abzuschaffen. Die wird nicht gestellt, ich weiß nicht warum. 

Hier handelt es sich beim Öko-Audit genau wie beim Arbeitsschutz um ein Management-System. Wir haben seit zwanzig Jahren ein Arbeitsschutzsystem mit Ausschüssen im Betrieb, einem Betriebsarzt, mit einer Fachkraft für Arbeitssicherheit. Keiner fordert dort die Einstellung der Kontrolle. Wir wissen alle genau, das sind freiwillige Systeme der Betriebe und das hat nichts mit der Garantenpflicht des Staates zu tun. Ich bin immer wieder überrascht, wie hier das falsche Pferd gesattelt wird. Ich glaube, die Industrie will ganz andere Dinge.

Dr. Eberhard Schmidt, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Oldenburg

Ich wollte einen Punkt ansprechen, der mir bisher hier noch zu kurz gekommen ist. Das ist die Frage, daß im nächsten Jahr auf der europäischen Ebene eine Revision der EMAS-Verordnung ansteht und es darüber bisher wenig Information gibt, was eigentlich im Vorfeld beeinflußt wird für eine solche Revision der EMAS-Verordnung. Insbesondere auch, und das wird die Gewerkschaften ja wohl auch stark interessieren, inwieweit unter Umständen daran gedacht ist, die bisher ja nur implizite Beteiligung der Mitarbeiter in eine verbesserte explizite Stärkung von Informations- und Konsultationsrechten, die auf europäischer Ebene durchaus ein normales Verfahren sind in bezug auf betriebliche Arbeitnehmervertretung, zu führen. Inwieweit daran überhaupt gedacht ist, denn die Praxis hat in vielen Unternehmen ja gezeigt, daß durch eine solche intensivere Beteiligung der Belegschaften und ihrer Vertreter durchaus die Audits eine Verbesserung ihrer Qualität erfahren. Ich würde gerne von den Ministerialbeamten erfahren, soweit sie daran beteiligt sind, was im Vorfeld auch vom BMU auf der Brüsseler Ebene geschieht, um diesen Prozeß produktiv zu beeinflussen.

Dr. Siegfried Waskow, Bundesumweltministerium

Ich möchte mich beschränken auf die Beantwortung der Fragen zur Revision der EG-Öko-Audit-Verordnung. Vielleicht einfach zum Sachstand, damit da keine Mißverständnisse bestehen: Die Kommission ist derzeit dabei, einen internen Entwurf zu erarbeiten, der im nächsten Jahr - Mitte des nächsten Jahres Juni/Juli/August, das weiß keiner so genau - im Ministerrat eingebracht wird. Die Diskussionen, die nun ablaufen, sind relativ atypisch, die Kommission macht einen offenen Disput mit den Mitgliedsstaaten, damit die Mitgliedsstaaten hier einen möglichst großen Input in diesem Verordnungssystem leisten können. Schwerpunkte bei der Diskussion momentan sind, das kann ich ganz offen sagen, nicht die Fragen der stärkeren Einbeziehung von Beschäftigten und Arbeitnehmern in das System, die Diskussion bewegt sich momentan auf einer noch viel grundsätzlicheren und einfacheren Ebene. Es geht um die Frage, inwiefern man das EG-System mit der ISO-Norm 14001 kombiniert, inwiefern man auf dieser Grundlage ebenfalls vom Standortbezug übergeht zu einer Anknüpfung an Organisationen. Es geht um die Frage, ob man das System auf sämtliche Wirtschafts- und Verwaltungsbereiche ausdehnt und schließlich um die Frage, inwieweit denn Produkte stärker in dieses System einbezogen werden sollen. Dieses sind alles Dinge, die natürlich auch vor dem Hintergrund zu sehen sind, daß die Mitgliedsstaaten bei weitem nicht die Teilnahmezahlen (am Öko-Audit) haben wie in der Bundesrepublik, wie sie sich momentan in Österreich und Schweden abzeichnen. Das ist eine Anfangsdiskussion, die sich grob gesprochen auf diese vier Punkte konzentriert. Fragen der stärkeren Einbeziehung von Beschäftigten stehen derzeit noch nicht im Mittelpunkt.

Dr. Stefan Lütges, Umweltgutachterausschuß, Bundesumweltministerium

Ich hätte am Anfang eine Anmerkung zu dem Referat von Herrn Zimmermann, und zwar die Aussage zum Gutachter als Stellvertreter des Staates. Damit habe ich gewisse Schwierigkeiten, weil ich das Bild einfach mit dem Charakter des Öko-Audit-Systems als nicht sehr gut vereinbar sehe. Es ist sozusagen das Bild des privatisierten Gewerbeaufsichtsbeamten in der Gestalt des Umweltgutachters. Ich sehe das Öko-Audit-System eher als ein marktwirtschaftliches Instrument, das von den Unternehmen auf freiwilliger Basis durchgeführt wird, wobei ich den besonderen Charme von Öko-Audit gegenüber ISO 14001 eben gerade darin sehe, daß damit noch gewisse staatliche Garantien und rechtliche Absicherungen verbunden sind, sprich staatliche Zulassung von Umweltgutachtern, staatliche Beaufsichtigung der zugelassenen Umweltgutachter und das, was auch mit der Registrierung von Unternehmen verbunden ist, also der Check durch die Umweltbehörden. Trotzdem müssen wir sagen, auch der Umweltgutachter macht keine 100%-Kontrolle in einem Unternehmen und er macht vor allem auch keine 1:1-Kontrolle zum Gewerbeaufsichtsbeamten. Ich verstehe Ihren Ansatz, daß Sie sozusagen einen Pflock einschlagen möchten und sagen, den größeren Deregulierungserwartungen müssen wir erst einmal vorbeugen. Aber Sie sagen ja meines Erachtens auch nicht, daß damit sozusagen das ganze Feld der Deregulierung gepackt ist, denn im weiteren Teil Ihres Vortrages haben Sie auch gesagt, Entbürokratisierung muß möglich sein, Doppelarbeit soll vermieden werden. Insofern haben Sie da schon eine gewisse Brücke gebaut, so habe ich Sie zumindest verstanden. Die entscheidende Frage, die ja auch immer wieder diskutiert wird, ist: Müssen wir für Deregulierung und Substitutionen wirklich abwarten, bis wir sozusagen den Beweis der Effektivität des Öko-Audits haben, die Frage der Bewährungsprobe. Man sagt, der Beweis ist nicht erbracht, dem muß ich zustimmen. Wir haben verschiedene Umfragen gemacht. Wir haben Studien gemacht. Die Aussagen, die man machen kann, sind die: Die Einhaltung der Rechtsvorschriften durch die Unternehmen hat sich tendenziell verbessert, das System wirkt sich positiv aus. Das ist ja immerhin auch schon eine Aussage, aber es ist sozusagen noch keine Evaluierung vorhanden, daß wirklich eine kontinuierliche Verbesserung des Umweltschutzes, also das Ziel von Öko-Audit auch tatsächlich dann erreicht wird. Das kann ja meines Erachtens auch noch nicht vorliegen. Ich meine, bei der Diskussion sollte man bedenken, es ist ja kein Automatismus, daß das Öko-Audit auch weiterhin so gut läuft wie es bisher läuft in Deutschland. Wenn man die Zahlen in den anderen europäischen Ländern sieht, dann kann man ja daran zweifeln, daß dieser Trend in Deutschland anhält. Die Frage, die sich mir stellt, deswegen sage ich das auch als Geschäftsführer des Umweltgutachterausschusses, der mit einer gewissen Neutralitätspflicht auch beladen ist, ist, daß man sich einfach überlegen muß, ob man auch in Zukunft möchte, daß die Unternehmen am Öko-Audit teilnehmen oder läßt man sozusagen freien Lauf, daß diese Unternehmen vielleicht in Zukunft in ISO 14000 reingehen oder nimmt man vielleicht auch in Kauf, daß die Unternehmen wechseln vom Öko-Audit-System in das ISO-14001-System. 

Vielleicht eine Bemerkung zu Herrn Guhle. Sie haben den Umweltgutachterausschuß dargestellt im Grunde genommen als ein Instrument, das dominiert wird von der Wirtschaft, wo Minderheitsgruppen im Grunde genommen radikal überstimmt werden. Ich kann das wirklich nicht teilen, muß ich sagen. Wir haben ein Kernarbeitsfeld des Umweltgutachterausschusses. Wir haben vier rechtsverbindliche Richtlinien beschlossen – die sind mit einer Zweidrittelmehrheit beschlossen worden -, die mit einem ganz überwiegenden Konsens im Gutachterausschuß insgesamt gelaufen sind. Aber selbst zu dieser Entscheidung im Umweltgutachterausschuß zur Deregulierung, die Sie persönlich nicht mitgetragen haben, sollte man vielleicht fairerweise auch sagen, daß sie selbst auch von Ihrer Bank, also auch von der Bank der Umweltverbände, mitgetragen worden ist. Da ich als Geschäftsführer des UGA ein gewisses Interesse am Standing des UGA nach außen habe, erlauben Sie mir diese Klarstellung.

Horst Reuter, DGB-Bundesvorstand, Referat Allgemeine Umweltpolitik

Ich möchte mit einer Frage an Herrn Gallas den Blick über die Details des Öko-Audits hinaus etwas weiten und auf die derzeit stattfindende Verschlankung des Staates in der Umweltpolitik hinweisen. Diese erfolgt ja auf drei Ebenen. Über die erste Ebene haben wir gehört, das sind Instrumente der ökologischen Eingabeprüfung – Öko-Audit, man könnte auch noch Öko-Bilanzen hier erwähnen. Die zweite Ebene sind ja Verhandlungslösungen als Alternative zum einseitig hoheitlichen Handeln, ich denke hier an freiwillige Selbstverpflichtungen zum Beispiel der Industrie zur CO2-Minderung oder auch an Umweltvereinbarungen zwischen Wirtschaft und Staat. Die dritte Ebene schließlich ist die Verlagerung staatlicher Aufgaben auf Private, ich denke hier an Normensetzungen zum Beispiel auf Ebene von DIN ... und ISO. Angesichts dieser schon zur Zeit stattfindenden Gemengelage stellt sich natürlich um so dringender die Frage, wie der Staat es denn gewährleistet, daß schutzwürdige Interessen Dritter oder der Allgemeinheit nicht verletzt werden und daß eine ausreichende demokratische Legitimation gewährleistet und sichergestellt wird. Sie sprachen von kritischen Stimmen von seiten der Umweltverbände und der Gewerkschaften. Es gibt weitere, so zum Beispiel Herrn Professor Sendler, Vorsitzender der unabhängigen Sachverständigenkommission zum Umweltgesetzbuch. Er warnt ganz akkurat und genau den Staat vor einer allzu großen Willfährigkeit gegenüber der Wirtschaft, er warnt vor einer vorschnellen Aufgabe von umweltordnungsrechtlichen Vorschriften  zugunsten von Umweltvereinbarungen und Öko-Audits. Ein letztes Beispiel: Der Wirtschafts- und Sozialausschuß der Europäischen Kommission hat in seiner Stellungnahme mit den Stimmen der Wirtschaft zum Thema Umweltvereinbarungen beschlossen, daß Umweltpolitik letztendlich eine öffentliche Aufgabe ist und nicht privatisiert werden darf. So dürfen zum Beispiel Umweltziele oder Grenzwerte nicht Gegenstand von Umweltvereinbarungen sein. Meine Frage: Haben Sie nicht auch die Befürchtung oder sehen Sie nicht die Gefahr, daß bei einer immer weiteren Verschlankung des Staates letzter selbst quasi schwindsüchtig wird?

Wolfgang Guhle, BBU

Herr Dr. Lütges, Sie fragen ja, und das wird hier gegenwärtig auch immer von Wirtschaftsvertretern gefragt: Umweltverbände, Gewerkschaften, Behörden, wollt Ihr denn, daß die Unternehmer am Öko-Audit teilnehmen, dann bitte bietet ihnen mehr Anreize, gebt ihnen Deregulierungsmöglichkeiten. Das ist doch der völlig falsche Ansatz. Das Öko-Audit-System ist ein Selbstregulierungssystem, das heißt, die Unternehmen oder die Wirtschaftsseite müssen erst einmal den Beweis erbringen, daß es funktioniert, denn da wird ja eingetauscht, daß das Ordnungsrecht nicht stringent weiterentwickelt und verschärft werden soll. Das ist doch dieser Tauschakt. Bevor der Gesetzgeber das eintauschen kann, muß er sich doch vergewissern, daß die kontinuierliche Verbesserung im betrieblichen Umweltschutz sich so erfolgreich entwickelt hat, und zwar durch Selbstregulierungsmaßnahmen der Unternehmen, durch das Öko-Audit, daß wir unser Ordnungsrecht nicht mehr weiterentwickeln müssen. Dazu muß es erst einmal abgesicherte Erkenntnisse geben. Die hat noch niemand. Die hat nicht einmal die Bundesregierung. Auf eine Anfrage der Abgeordneten Schutz (?) und Müller im Bundestag hat die Bundesregierung auf die Frage, was denn bisher die Wirkungen des Öko-Audits sind, nur antworten können, daß der Umweltgutachterausschuß eine Umfrage bei vierhundert Unternehmen durchgeführt hat und 89 Prozent hätten berichtet, daß sie einschätzen, daß es eine Wirkung hat. Also, man nimmt im Augenblick als Basis die Selbsteinschätzung der Unternehmen für die Wirkungsweise des Öko-Audits. Aber die Umwelterklärungen sind keinesfalls wissenschaftlich so ausgewertet, daß man sagen kann, in den oder den Bereichen zeigen sich Wirkungen. 

Also denke ich, erst einmal muß die Wirtschaft beweisen, daß sie selbst regulieren kann. Zum Beispiel bei freiwilligen Vereinbarungen, auch im Klimabereich, ist dieser Beweis ja noch anzutreten. Deswegen kann man jetzt noch nicht den Sprung in die Deregulierung wagen, weil noch gar nicht die Basis da ist. Man springt in etwas und es wird überhaupt nicht definiert, von wo man abspringt. Deswegen auch, Herr Dr. Lütges, der Widerstand der Umweltverbände und teilweise auch der Gewerkschaften im Umweltgutachterausschuß. Wenn der Umweltgutachterausschuß, der ja mit für die Überwachung der Öko-Audit-Praxis zuständig ist, es ablehnt, eine Bewertung der bisherigen Öko-Audit-Praxis zu machen, weil er sagt, das können wir nicht, statt dessen aber dann beschließt, jetzt machen wir konkrete Deregulierungsvorschläge, dann ist das für uns eine Unverhältnismäßigkeit. Ich sage auch noch: Im Augenblick denke ich, benutzt die Wirtschaftsseite den Umweltgutachterausschuß als Druckmittel auf die Länderarbeitsgemeinschaften, also auf die Umweltministerkonferenz, die zum Thema Deregulierung diskutiert. Wenn wir als Verbände zur Beschlußfassung am 8.12.1997 im UGA sagen sollen, diese Deregulierungsvorschläge beruhen auf breiter Akzeptanz aller gesellschaftlichen Gruppen, dann stimmt das einfach nicht. Wir sind auch nicht bereit, so etwas zu unterschreiben. Wenn uns die Mehrheit des UGA zwingt – selbstverständlich gehören wir zum UGA und müssen es dann vertreten. Aber wenn da sogar behauptet wird, daß die Deregulierung die Akzeptanz des Öko-Audits in der Öffentlichkeit erhöhen würde – das stand in dem ersten Brief -, dann kann ich nur aus der Sicht der Umweltverbände sagen, wir – unsere Mitglieder, die Bürger, die wir vertreten – würden eine solche These für völlig absurd halten und sagen, wir befürchten, daß durch die Deregulierung eher Standards verletzt werden. Wenn wir zu solchen Erklärungen gezwungen werden, dann muß ich sagen, geht das nicht mit rechten Dingen zu und das ist auch sehr unsensibel von der Mehrheit.

Dr. Dieter Schottelius, Rechtsanwalt, Frankfurt

Ich fühle mich völlig unabhängig. Ich möchte mich beschränken nicht auf die Euro-Skepsis, sondern auf das Öko-Audit, und möchte nur eine einzige Frage, die heute überhaupt noch nicht vorgekommen ist, ansprechen, obwohl ich gerne über sehr viele andere Fragen auch sprechen möchte. Wie ist eigentlich das Öko-Audit entstanden? Sie wissen alle, das ist keine deutsche Erfindung, sondern eine EG-Erfindung. Warum hat die EG dazu gegriffen? Weil sie schon mit ihrer Richtlinienpolitik an sich Schiffbruch erlitten hat, die EG-Richtlinien sind eigentlich nie so umgesetzt worden wie sie hätten umgesetzt werden müssen. Sie sind vor allen Dingen auch nicht praktiziert worden. Dann hat man versucht, sozusagen das europäische Umweltrecht auf eine andere Basis zu stellen und ist eben auf dieses anglistische Recht gekommen, das eine völlig andere Basis hat als unser deutsches Ordnungsrecht. Ich kann nicht näher jetzt darauf eingehen, dort kennt man kein Ordnungsrecht, fast im ganzen übrigen Europa nicht, abgesehen von Österreich und der Schweiz. Man hat ein Verfahrensrecht eingeführt -. es ist in erster Linie ein Verfahrensrecht, das Öko-Audit – und hat dabei die zwei großen Grundsätze aufgestellt: Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, die in anderen Ländern eine minimale Rolle gegenüber dem Ordnungsrecht in Deutschland spielen, und diese berühmte angemessene, kontinuierliche Verbesserung des Umweltschutzes. Auch das ist, das darf man hier ruhig sagen, in Europa dringend notwendig, wobei man, glaube ich, sagen kann, daß es am wenigsten notwendig ist ausgerechnet in Deutschland, in Österreich und wenn die Schweiz mal beitreten würde, in der Schweiz. Dennoch ist das eigenartige Ergebnis, daß gerade die Länder, an die sich dieses Öko-Audit richten würde, die nun nachziehen sollten, völlig zurückgeblieben sind. Vor allem unser haupteuropäischer Partner Frankreich lehnt das Öko-Audit schlicht ab. Zehn Firmen haben es mitgemacht und die Dame, die uns das letztlich auf einer Veranstaltung erklärt hat, hat gesagt, weitere werden es nicht machen. Es werden nur die französischen Unternehmen mitmachen, die nun in Deutschland tätig sind, aber in Frankreich selbst wird es kaum weiter Fuß fassen. Das ist schon ein Punkt, über den man sich Gedanken machen müßte. 

Nun aber der entscheidende Punkt, auf den ich eingehen wollte: Wir haben kein Wort darüber gehört, wie die Umweltgutachter in den übrigen Ländern eigentlich ernannt werden. Es gibt nur in Deutschland und in Österreich ein Gesetz in der Form, wie wir es gehört haben, wo das relativ vernünftig abgestuft ist von einer rein staatlichen Autorität – ich erinnere an (Artikel) 20a Grundgesetz: Umweltschutz ist eine Staatsaufgabe – über den Umweltgutachterausschuß, über die DAU und dann die Prüfung der Umweltgutachter. Das ist in fast allen europäischen Ländern fast vollständig verschieden, mehr oder weniger privatisiert. In England zum Beispiel machen das dieselben Leute, die ISO 9000, also Qualitätssicherung, machen, natürlich mit einer gewissen Umweltperspektive, aber es wird auch auf dieser Basis gemacht. Die Prüfer gehen nach völlig anderen Vorstellungen vor als bei uns. Die Umwelterklärungen, wenn Sie sich mal englische, französische oder andere ansehen, sind mit unseren überhaupt nicht zu vergleichen. Wenn Sie deutsche Umwelterklärungen ansehen, sind sie unter sich auch nicht zu vergleichen. Es gibt nur ganz wenige deutsche Umwelterklärungen und in den wenigsten steht, die geltenden Vorschriften, die ja nun massenhaft da sind, „das deutsche Ordnungsrecht ist eingehalten“. Nicht mal das wird gesagt, sondern es wird eigentlich nur dargestellt, wie das Unternehmen sich in seiner Energie- und Ressourcenpolitik entwickelt hat und wie hoch die Emissionen sind und was das alles gekostet hat. Aber einen richtigen Vergleichsmaßstab, daß man nun wirklich das Umweltrecht eingehalten hat, wenigstens mit dem Satz „wir haben es eingehalten und wir wollen uns nun darüber hinaus auch noch kontinuierlich verbessern“ finden Sie fast in keiner der Umwelterklärungen. Das sind auch nur Splitter von dem, was ich auf dem Herzen habe, aber das sind Fragen, die wir wirklich erörtern müssen. Ich kann Ihnen nur empfehlen, wenn Sie Unternehmer sind, nehmen Sie sich einen portugiesischen Umweltgutachter und lassen den mal nach deutschem Umweltrecht prüfen. Der darf Sie hier prüfen. Da fragt man sich natürlich, ob das so auf Dauer bleiben kann. Ich will nicht sagen, daß das, wenn es alles einheitlich wäre, verkehrt wäre, aber vorläufig sind wir davon noch weit, weit, weit entfernt.

Dr. Werner Schneider, DGB-Bundesvorstand, Referatsleiter betrieblicher Umweltschutz

Ich habe nur eine ganz kurze Anmerkung zu machen, und zwar möchte ich etwas korrigieren, einen Eindruck, der entstanden sein könnte durch eine Äußerung von Herrn Lütges, daß er auch noch die Umweltverbände in die Pflicht nimmt, daß einzelne im UGA bei der Deregulierung mitstimmen. Ich möchte da doch schon einmal festhalten, Herr Lütges, wir wären ja manchmal auch froh als Gewerkschafter, wenn wir einen von der Arbeitgeberseite hätten, der mit uns stimmt. In dem Falle ist es umgekehrt gelungen. Um das deutlich zu machen, daß derjenige – ich nenne auch keinen Namen -, der ständig mit der Wirtschaft stimmt, eigentlich nicht das Mandat der Umweltverbände hat, das wird auch durch einen Beschluß des Präsidiums des Deutschen Naturschutzringes sehr deutlich, der bereits vor Monaten gefällt worden ist, daß dieser Vertreter zu ersetzen ist. Insofern kann man wohl nicht die Umweltverbände auch noch dafür in die Pflicht nehmen, daß einzelne Dinge vertreten werden, die nicht unter dem Dach des Deutschen Naturschutzringes akzeptiert werden. Dies nur zur Korrektur.

MinDir Dr. Andreas Gallas, Bundesumweltministerium, Leiter der Zentralabteilung

Erlauben Sie mir aus meiner Sicht ein ganz kurzes Schlußwort zu diesem Vormittag. Ich habe angefangen mit einer Neuorientierung der europäischen Politik, nicht nur auf die klassischen ordnungsrechtlichen Mechanismen zu setzen, sondern auch Selbstregulierungsmechanismen der Wirtschaft zu nutzen. Ziel ist insgesamt die Verbesserung des Umweltschutzes, ständige Verbesserung des Umweltschutzes. Ich habe dargelegt, daß es Absicht und Wunsch der politisch verantwortlichen Kräfte der Bundesregierung ist, das EMAS-System zu stärken und zu stützen, es konkurrenzfähig zu machen gegenüber den ISO-14000-Systemen, dessen Vorzüge ich auch dargestellt habe, und um es attraktiv zu machen für alle die, die es bisher noch nicht nutzen. Ich bin fest überzeugt, daß hinter diesem EMAS-System ein guter und richtiger und dem Umweltschutz nützlicher Ansatz steht. Ich lasse mich leiten von zwei Grunderkenntnissen, die ich im Laufe meines beruflichen Lebens im Umweltschutz gesammelt habe. Grunderkenntnis 1 war die: Niemand kennt die Stärken und Schwächen des Betriebs so gut wie der Betreiber selbst, auch die Umweltschwächen des Betriebes. Die zweite Erkenntnis war: Nie werden wir einen Vollzug des Umweltrechts im konkreten Fall haben, der so gut ist wie er nach der Gesetzeslage eigentlich sein könnte, das Stichwort Vollzugsdefizit wird uns auch in Zukunft begleiten.

Aus diesem kann und muß nur der Schluß gezogen werden nach meiner Auffassung, daß wir alle gemeinsam etwas daran tun sollten, daß das EMAS-System zu einem Erfolg wird. Neunhundert Betriebe, die registrierte Standorte haben in Deutschland, ist ein sehr guter und hoffnungsfroher Ansatz, aber bei dreihunderttausend Unternehmen, die ihn haben könnten, immer noch sehr, sehr wenig. Hier kann noch mehr getan werden und das Hauptinteresse der Politik richtet sich jetzt darauf, wie wir diesen Ansatz fördern können. Nur so ist die Substitution zur Deregulierungsdebatte zu verstehen. Seien Sie versichert, daß sich das BMU dem ganzen Komplex mit Augenmaß nähern wird, daß wir keine großen und radikalen und umwerfenden Lösungen übernehmen werden, wenn sie nicht aufs genaueste geprüft sind und wir werden uns natürlich auch darum zu kümmern haben, wie Umwelterklärungen aussehen, wie die Gutachter mit dem Öko-Audit umgehen, wie die Betriebe mit ihm umgehen, wir werden nicht leichtfertig Deregulierungsvorschläge machen. Funktionale Äquivalenz, Rechtskonformität und auch Verfassungsrechtskonformität werden unser Maßstab sein und bleiben und es wird keine Verabschiedung des Staates aus der Umweltüberwachung geben dürfen und geben können.

Wenn Sie mich fragen, was ich von den neuen Tendenzen halte, das Ordnungsrecht zurückzunehmen und mit Selbstverpflichtung der Wirtschaft zu arbeiten, dann antworte ich darauf zunächst einmal mit einer ganz klaren Aussage dahin, daß ich das für einen fruchtbaren und guten Ansatz halte und die Transparenzvorbehalte und die Effektivitätsvorbehalte, die dagegen gemacht werden, so pauschal nicht akzeptieren kann. Ich lege noch einmal Wert auf die Feststellung, daß wir schon von unserer Verfassung her gezwungen sind, von staatlicher Seite immer dann zu handeln, wenn Gefahrenzustände abzuwehren sind. Die klassische Domäne für Selbstverpflichtung in der Industrie ist der Vorsorgebereich, nicht der Gefahrenbereich. Selbstverpflichtungen im Vorsorgebereich sind sinnvoll und gut. Keine Selbstverpflichtung, die die Bundesministerin entgegennimmt, enthält Verpflichtungen zum Monitoring und wir werden darauf achten, daß das, was zugesagt wird, auch über belastbare Berichte nachgewiesen wird. (Gemeint ist, es soll überprüfbar sein auch durch Monitoring, wie es vielfach bei Selbstverpflichtungen der Wirtschaft praktiziert wird, die Redaktion)

2.0
Die Umsetzung in der Praxis – Länder - Gewerbeaufsicht 

2.1 Deregulierungsvorschläge des schleswig-holsteinischen Umweltministeriums
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In der umweltpolitischen Diskussion ist z.Zt. auch “Umweltlyrik“ in Umlauf
.

Deshalb erlaubt sich der Autor, getreu Heinz Erhards: „.. und noch ein Gedicht“,

folgenden Dreizeiler:


Reden ist Sand, Schreiben ist Silber, Handeln ist Gold !

Oder auf Wochentage skaliert:


Die Reden samstags hör’ ich wohl,

les’ auch sonntags die Schriften,

vermiß’ allein montags das Handeln !

I.
Politische Vorgaben in Schleswig-Holstein
Die Landesregierung Schleswig-Holstein hat mit ihrer Kieler Umwelterklärung vom 12.6.1995 gemeinsam mit unterschiedlichen Verbänden und Organisationen der Wirtschaft und Umweltverbänden einen Weg vorgezeichnet, der zugleich ökologischen und ökonomischen Erfordernissen des Standortes Schleswig-Holstein Rechnung trägt:

„....Aus ökologischer und ökonomischer Verantwortung gilt es, die ökologische Modernisierung Schleswig-Holsteins voranzubringen. Wichtige Ziele einer ökologischen Modernisierung sind:

· lnnovationspotentiale des Umweltschutzes für eine zukunftssichere, umweltverträgliche Gestaltung von Produkten und Konsum nutzen,

· Ausbildungs- und Arbeitsplätze durch Umweltschutz zu sichern und zu schaffen sowie eine Qualifizierung in diesem Bereich fördern,

· die Attraktivität Schleswig-Holsteins als Wirtschafts- und Tourismusstandort weiter zu verbessern und nachhaltig zu sichern und

(
das einmalige Naturkapital Schleswig-Holsteins gleichrangig im Interesse der Natur um ihrer Selbstwillen und für die Menschen und ihre Lebensqualität zu schützen und zu entwickeln.

.....Insbesondere die effiziente Erreichung ökologischer Ziele muß im Mittelpunkt der Anstrengungen stehen.  Dabei sollen Schwerpunkte im Bereich des präventiven und integrierten Umweltschutzes liegen“. 

Der Umweltminister des Landes Schleswig-Holstein, Rainder STEENBLOCK, sieht auf der Grundlage dieser Kieler Umweltwerklärung in der EG-Umweltaudit-Verordnung


„.. ein ganz großes und wichtiges Potential für die zukünftige Umweltpolitik.  Auf betrieblicher Seite halte ich die Einführung des Öko-Audits für einen sehr wichtigen Schritt, um Unternehmen den Weg für ein nachhaltiges ökologisch orientiertes Wirtschaften zu öffnen. Ich hoffe,  .... daß dies für die teilnehmenden Unternehmen insbesondere auch betriebswirtschaftliche Vorteile bringt .. :

· Imagevorteile gegenüber gewerblichen und privaten Kunden,

· Vergünstigungen bei Versicherungspolicen,

,

· Günstigere Kreditkonditionen,

· Verbessertes Risikomanagement,

· Bessere Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

· Bessere Darstellungsmöglichkeiten gegenüber der Öffentlichkeit und gegenüber Behörden,

(
Aufdeckung diverser Einsparpotentiale z.B. beim Rohstoff-, Energie- und Wasserverbrauch oder bei der Abfallentsorgung.

Diese Vorteile für die Zukunftsfähigkeit des Standortes Schleswig-Holstein hat das Land frühzeitig erkannt. Bereits Ende 1994 haben wir gemeinsam mit der Umweltstiftung Safe-Our-Future das Demonstrationsvorhaben ‘Umweltaudit in Schleswig-Holstein’ gestartet. Es ist mein klares Ziel, daß langfristig möglichst alle Unternehmen des Landes am Umweltaudit teilnehmen werden. Dazu bedarf es aber noch erheblicher gemeinsamer Anstrengungen. Inwieweit Betriebe, die in das Standortregister eingetragen worden sind, mit Erleichterungen rechnen können, beispielsweise bei der technischen Überprüfung durch Gewerbeaufsichtsämter, wird derzeit geprüft.  Sofern zukünftige Erfahrungen belegen, daß das Umweltaudit in der Lage ist, die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben sowie allgemein den betrieblichen Umweltschutz in mindestens gleicher Weise sicherzustellen wie bisher, ist auch die Umweltverwaltung solchen Erleichterungen gegenüber durchaus aufgeschlossen. ...Die Teilnahme am Öko-Audit wird weiter gefördert.“
  -  hvgh.
Die o.g. Erleichtungen beim Öko-Audit
 zum BImSchG sind seit März 1997 in Kraft  -  ANHANG  1  -, weitere bspw. im Wasser- und Abfallregime sind z.Zt. in Prüfung und werden alsbald erlassen; dsgl. sind Branchen-Audits bereits vereinbart (Bäckereien) und weitere in Arbeit.

So besehen findet sich Schleswig-Holstein im e.g. lyrischen Tagewerk bereits am Montag abends wieder, während andere sich noch im Wochenende positionieren.

II.
Vordergründe:  Globalisierung versus Lokalisierung ?
Das ökologisch eingängige Motto des Gipfels von Rio: „Global denken - lokal handeln!“  hat den Nachteil, offen zu lassen, wo und wie gehandelt werden soll. Heutzutage findet es seine ökonomische Umkehrung in: „Global handeln - lokal spalten!“.  Zu dieser Art von Globalisierung verweist KRUPP auf eine nie dagewesene Innovationsintensität als synergistische
 „Schumpeter-Dynamik“ hin, die alle Systeme einbezieht und ggfs. sich oder übergreifend in immer kürzeren Umläufen umpflügt  -  mit einem „börsengestützten Kasino-Kapitalismus“ in Ist-Zeit, mit raschen Produkt- und Systemänderungen unterschiedlichster Art, Wirkung und Reichweite: Internet, Zusammenbruch der Sowjetunion, Aufzucht der Tigerbabies bei gleichzeitigem Schleifen alter Industrie- und Produktions-Traditionsstandorte in der OECD etc. Unter Inkaufnahme der hinter der Globalisierung stehenden 2.Kolonisierung und unter irrgläubigem Platzhalten für globales Gewinnlertum durch Lohn- und Öko-dumping möchten die Länder der II. und III.Welt dennoch zur OECD-Welt konvergieren  -  die sie ja in Ist-Zeit über die Telekommunikation tagtäglich vor Augen haben. Dies ist aber nicht frei von Paradoxien, zumal heute die herrschende Wirtschafts- und Technologiepolitik auf Kosten der Umwelt  - in Sonderheit des Klimas  -  geht
. Doppelcodierungen
 innerhalb  dieses Systemablaufs werden als kontraproduktiv ausgelöscht, was die Medien lediglich intra- oder intersystemar in „Selbstverblendung oder Frustrationsabfuhr“
 kanalisieren. Somit lassen wir heute drei Jahre von dessen Ende das 20. Jahrhundert als ein „Zeitalter der Extreme“ zurück und stehen vor der Jahrhundertwende innen- und außenwirtschaftlich sowie -politisch äußerst labil da 
. Obwohl manche meinen, einen Paradigmenwechsel ausmachen zu können, wird ganz im Gegenteil die Globalisierung weder zum Teilen noch zur Vervielfachung des „Mantels von St.Martin“ führen, sondern zu Verteilungskämpfen, spätestens dann, wenn unter der Treibhausglocke sich die zukünftigen Rollen der Gewinner und Verlierer herausbilden
.

Um diese Paradoxien zu verdecken, wird außenwirtschaftlich die Globaliserung der Märkte z.T. heute genutzt, nationalwirtschaftlich die Skeptiker oder Indifferenten zu isolieren, um die letzten Normierungsnischen zu operationalisieren (Privatisierung, Deregulierung). Einige Meinungsführer verfolgen dabei offenkundig eine Art „Sonthofen-Strategie“, den Standort zunächst schlecht zu reden, um ihn zu befrieden, bishin zur Liquidierung des Sozialstaates.

Deshalb gilt es, zunächst diese Schlechtredner oder -deuter sowie den Pessimismus in der Standortdiskussion und ihre Auswirkungen zu identifizieren und zu isolieren, um im Rahmen der Bedingungen , wie sie nun einmal herrschen und auch nur indirekt beeinflußt werden können, standortpolitisch positive Optionen und Voraussetzungen aufzuzeigen. Dabei wird sich auch der monokausale mainstream des Ordnungsrechts  - daß nur mit ihm allein eine Weiterentwicklung in den Umweltschutzstandards
  zu erwarten ist -  als überholt herausstellen, was nicht bedeutet, daß damit dessen Vorreiterrolle im Umweltschutz in den 70- bis 80er Jahren geringgeschätzt wird.

III.
Standort Deutschland - Versuch einer Diagnose
Allerdings muß das Terrain für eine solche offensive Standort- und Umweltpolitik erst aufbereitet werden, denn die Standortwirklichkeit und  -befindlichkeiten sehen bislang noch anders aus:

1.
Glaubt man den Schlechtrednern, ist es um Deutschland bereits geschehen, ohne daß Argumentationsgegenwehr ersichtlich wäre:  Produktivität, unternehmerischer und  technologischer Geist, wirtschaftliche Prosperität usw. würden von einer entscheidungsschwachen Politikerkaste, einer inkompetenten, ja z.T. sogar wirtschaftsfeindlichen Beamtenschaft sowie überhaupt von allerlei sonstigen Drückebergern  - vom Studenten bishin zum Sozialhilfeempfänger -  be- und verhindert, sodaß die Unternehmer gleichsam außer Landes und in die Globalisierung getrieben würden
.

Freilich soll Deutschland nicht  - und kann auch nicht -  mit den Billigststandorten in Fernost, insbesondere China, konkurrieren. Allerdings hört man bislang auch nichts Selbstkritisches aus den Industriestaaten selbst oder Kritisches etwa gegen China, wenn es um die zwingenden sozioökonomischen Folgen aus Globalisierung für die Arbeits- und Lebensbedingungen insbesondere für Frauen und Kinder, die Menschenrechts- sowie Umweltsituation in der III.Welt geht.

2.
Zwar hat der Bundespräsident nicht ganz unrecht, wenn er diese politische Stagnation nutzt, um einen Ruck in die Zukunft zu verlangen
. Die Reaktion darauf war eher ambivalent. Allein der Hinweis auf das „Schneller-Sein-Müssen“ reicht nicht
, genausowenig wie der „Reiz der Langsamkeit“ heute noch beeindruckt.

3.
Einzelne Akteure in Politik und Medien sowie Verbände und Länder befinden sich davon angesteckt in einer Art Sprechwettstreit, wer am „wirtschaftsfreundlichsten“ sei. Diese politische „soft-ware“ liegt aber neben der Sache, denn ihr fehlt es iaR an der „hard-ware“, diese „soft-ware“ schon in Maßnahmen und Ergebnisse umzusetzen. Das bloße Bekenntnis, man sei ein Freund der Wirtschaft, ist insoweit nur ein Selbstspiegelung und noch lange keine Ergebnisversprechung
. Allerdings darf damit nicht gleich eine Diffamierung
  verbunden sein, ebensowenig wie konkludent der jeweils andere als wirtschaftsfeindlich diskreditiert werden  darf. Gleichwohl wird dies im politischen Alltag permanent gepflegt: Während also der andere dem „Nein-danke“ fröne, gehöre man selbst zur „Ja-bitte“-Fraktion. Einige Akteure verfallen gar in ein voreiliges „Aber ja doch, sofort!“ und schwadronieren den Standort Deutschland ins ökonomisch-deregulierte Nirwana, in dem alles möglich, und obendrein schnell sein soll. Die Folgen scheren dabei nicht  -  sie treffen ja ohnehin andere !


Alle drei irren, denn im Industriestaat  - und die Zukunft Deutschland ist nun einmal keine nichtindustrielle -  kommt man ausgleichend nur mit einem differenziertem „Ja - aber unter folgenden Bedingungen“ weiter.

4.
Dieser Bedarf an Interessensausgleich fällt z. Zt. aber einem Konsens-Virus anheim. In aller Regel ist dieser „Konsens“ indes nichts anderes als der blanke Kompromiß, der nur solange hielte, bis der jeweils in den Kompromiß Gezwungene sich anderer Mehrheiten gewiß ist. Endet schließlich die organisierte Konsensbemühung im Dissens  - vgl. „Energiekonsens“ -  und wird dann dissensual entschieden, ist die Entrüstung groß und es werden ritualisiert die jeweils eigenen Konsensbedingungen, die in den Dissens geführt haben, eingefordert oder bestätigt  -  der Rest verschwindet in Debattenprotokollen.


In diesem Kontext werden auch sachverständige Ratschläge mehr und mehr übergangen und der kognitiven Dissonanz
  überantwortet
.

5.
Auch wendet sich die führende Politik primär Großkonzernen zu. Auffällig ist die Nähe zu Konzernchefs der Automobil- und Energiewirtschaft, während Versicherungen und Banken eher als medienwirksam ausgebrannt gelten. Von da zum Eidolon : „Was gut ist für General Motors, ist auch gut für die USA!“ in Ausdehnung auf Deutschland ist dann nur mehr ein Schritt
.

6.
Dabei wird geradezu sträflich verkannt, daß den Standort Deutschland traditionell die Klein- und mittleren Unternehmen (KMU) tragen. Im Kreuzzug der Globalisierung können sich diese KMU idR am wenigsten globalisieren, sodaß sie allein vor Ort ihrer Sozialpflichtigkeit  nach Art. 14 GG nachkommen und sich ihr nicht in Steueroasen wie Luxemburg, Irland, Isle of Man, Kanalinseln oder in Übersee entziehen.

Anerkennung finden diese KMU aber vglw. wenig, denn im bundesweiten Kampf um die pole-position in der Medienpräsenz ist eben der Konzernchef an der Seite immer noch theatralisch
  wirksamer - auch wenn dieser u.U. selbentags auf der Bilanzpressekonferenz den Abbau von Tausenden Arbeitsplätzen ankündigt und daraufhin die Aktienkurse nach oben schnellen, was im shareholder-orbit einen vermeintlichen Richtigkeitsnachweis vorgauckelt. Wie wackelig indessen diese shareholder-world ist, läßt sich an den Instabilitäten von Dow-Jones-, Dax-, Nikkei-Indizes etc. tagtäglich ablesen, insbesondere in der Spielhalle der NYSE.

7.
Zu dieser Handlungsverschiebung ist es auch gekommen, weil die Politik sich bei streitigen Sachverhalten in eine Verrechtlichung der Politik geflüchtet hat. Beliebtermaßen werden Entscheidungen zum Bundesverfassungsgericht verlagert, welches dann freilich vom Obsiegenden gelobt und umgekehrt vom Obsiegten gescholten wird. Bundepolitisch entschieden wird mithin nicht mehr nach politischen oder tatsächlichen Prioritäten  -  vgl. Steuer- und Rentenreform  -, sondern wie es in der Medienlandschaft ankommt oder wogegen am wenigsten Bedenken formuliert werden.

8.
Deshalb muß zum einen lösungsorientiert „zusammengearbeitet“ und nicht bloß zwar „zusammen“, aber jeder für sich am Problem gearbeitet werden. Wirtschaft und Industrie müssen sich aus ihrem politischen Lagerdenken lösen und bereit sein, ggfs. auch punktuelle, bislang ungewöhnliche  Koalitionen mit den demokratisch-legitimierten Parteien einzugehen, für letztere ihrerseits ggfs. auch zum Preis einer vermeintlichen Vorleistung. Die Politik muß sich aus ihrem Konsens-Dissens-Karussell lösen, in dem Probleme einfach nur karriolt werden. Die Verwaltung muß sich als Dienstleister begreifen lernen, denn die Attitüde des Staatsdieners und seine Verwechslung als Watschenmann/frau hat sich längst überholt
.

Für Politik und Verwaltung muß es zum anderen daraufankommen, den Unterschied zu wahren, „mit“ der Wirtschaft zusammenzuarbeiten, aber nicht lediglich „für“ sie zu arbeiten. Ihre Unabhängigkeit verlieren alle drei, wenn sie sich als Gegner begreifen oder dies gar einreden lassen. Dabei können gegenteilige Auffassungen sogleich um die auf der Hand liegenden Konsensbereiche reduziert, der verbleibende Dissens nach weiteren Konsenslinien untersucht und bejahendenfalls minimiert werden. Der Rest als unüberwindlicher Dissens ist dann eben auszutragen oder zu ertragen, ohne daß es Rückwirkungen auf die Gesamtsituation haben sollte.

9.
Gleichwohl gilt es den Nutzungs- als auch Schutzadressaten von Umweltauflagen zu verdeutlichen, daß die „Umweltschutzmauer“ so hoch ist, wie sie ist, und an ihr Einreißen oder Umgehen auch keineswegs gedacht, i.ü. auch nicht erforderlich ist.  Zugleich kommt der Umweltverwaltung als Aufgabe die Dienstleistungsorientierung zu, den Antragsteller von sich aus  - also auch ungefragt -  den Weg überhaupt, am besten den schnellsten, und zugleich den für die Drittbetroffenen schonendsten und insoweit rechtssicheren aufzuzeigen.

10. Allerdings entäußern sich die Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftspolitiken zu standortadäquaten und -sicherenden Konzepten bzw. haben nichts Überzeugendes vorzuweisen. SCHUI ist deshalb recht zu geben, wenn er vom „Vater-unser“ der Globalisierung als einer „Pop-Ökonomie“ gemessen an herkömmlichen ökonomischen Theorien spricht, deren Defintion sich i.ü. analog aus der zur „Pop-art“ ableiten läßt
: „Die Pop-Art entdeckte die Welt der Unterhaltungsindustrie und der Werbung als ästhetische Wirklichkeit; banale Objekte des Massenkonsums werden durch Isolierung, Vergrößerung und Aneinandereihung (Collage) entweder der Objekte selbst oder durch Imitationen verfremdet, parodiert, fetischiert. Grelle Farbzusammenstellung und große Formate dominieren.“  Mithin entdeckte diese „Pop-Ökonomie“

· als Ästhetisierung der Wirklichkeit  zum einen die Figur des weltweit agierenden Unternehmers, der wie Generel Electric-Chef Jack WELCH flexibel und fast beliebig seine Produktion aus- und verlagert („Fix it, sell it or close it!“ ) und dafür auch weltweit und leichtfüßig wirbt und sich selbst als Konzept  bramarbasiert
;  zum anderen fordert sie die Figur des genügsamen Lohnabhängigen mit „asiatischen Tugenden“, um diese dem europäischen Anspruchsdenken entgegenzuhalten
.
· Die banalen Objekte des Massenkonsums werden indes zu lohnabhängigen Subjekten, die dann ohne Arbeit freigesetzt werden und ohne deren Massenkaufkraft die Regale voll bleiben.

· Auch werden diese Freigesetzten erst isoliert, dann in ihrer Zahl vergrößert und schließlich in Arbeitsämtern aneinandergereiht.  Sie finden sich sodann collagiert in den monatlichen Arbeitsmarktstatistiken wieder, deren larmoyante Vor- und Nachworte gleichbleiben und nur die Prozentzahlen aktualisiert werden.

· Die Verfremdung in einer solchen  1/x-Gesellschaft ließe dann nicht lange auf sich warten. Ihre Parodierung erfolgt durch die Perfidie, daß die Lohnabhängigen und Gewerkschaften durch ihre Maßlosigkeit diese Situation selbst, jedenfalls mitverschuldet hätten
.  Als neuer Fetisch gilt der „shareholder“, an dem sich die freigesetzten Lohnabhängigen ein Beispiel nehmen und sich auf 610,- DM-Basis gefälligst „selbstständig“ machen sollten.

· Dies alles belegt man noch mit grellen Beispielen, bspw. daß soft-ware-Entwickler in Indien für 10 - 20 % europäischer Löhne bei gleicher oder gar besserer Ausbildung (ggfs. USA !) und Arbeitsmoral zu haben seien
. In Großformat wird schließlich Holzschnitzerei und Argumentenselektion nachgegangen.

Somit gehört diese „Pop-Ökonomie“ wie die Pop-Art ins Museum, wo sie zwar betrachtet, aber sonst keinen weiteren Schaden anrichten kann, was i.ü. auch für die Nichtbetrachtung gilt  -  denn dorthin gelangt man, wenn man entweder tot oder zu Lebzeiten ein extraordinäres Einzelstück ist.  Allerdings greift diese „Pop-Ökonomie“ dennoch die sozioökonomischen Grundlagen unserer Gesellschaft an
.

11.
John F. Kennedy’s Hinweis: „Dont ask, what your country can do for you  -  ask what you can do for your country“!
  kommt uns also in der Diskussion um den Standort Deutschland abgewandelt entgegen: „Was hast Du getan, um Arbeitsplätze zu schaffen?“. Diese Standortverpflichtung richtet sich an die Wirtschaft und Politik in erster Linie, aber auch an die Verwaltung als beamteter Arm der Politik in zweiter Linie. Es geht mithin heute nicht mehr darum zu sagen, was alles nicht geht, sondern umgekehrt, was alles heute schon und wie es geht.

Kooperation ist deshalb das Gebot der Stunde, also nach innen integrieren, nach außen kooperieren: Einerseits Verantwortungsdelegation so weit wie zulässig, andererseits Ordnungsrecht so wenig wie erforderlich.

Dabei kommt allein den Umweltministerien mit ihren nachgeordenten Behörden der Status von Standortsicherungsressorts zu, denn sie  -  zusammen mit der Wirtschaft  -  leisten vor Ort gleichermaßen Beschäftigungs-, Technologieerhalt und -zuwachs, erschließen den Investoren früher als bisher Märkte, gewährleisten Rechtssicherheit und vorverlegen obendrein auch Steueraufkommen
.

In Schleswig-Holstein kann vorliegend das Umweltministerium für sich in Anspruch nehmen, bereits so zu verfahren und damit den Produktionsstandort zu sichern, ohne dabei Umweltaspekte hintanzustellen.

IV.
Begriffsklärungen

In Zeiten von Unübersichtlichkeit und Eigentlichkeit wie vorliegend, in denen jeder „eigentlich“ über alles redet, kommt es mithin zur Verwirrung von Begriffen. Privatisierung wird mit Deregulierung gleichgesetzt, Verantwortungsdelegation gefordert und „eigentlich“ Handlungsfreiheit oder -verzicht gemeint, v.a. aber Verantwortung immer vom jeweils anderen erwartet. In diesem begrifflichen Vakuum wurden intern zu Meinungsmachern und sogar zu Meinugsführern die Juristen gemacht mit dem Ergebnis, daß idR nur festgelegt wird, wie etwas und nicht was geregelt werden soll. Dabei geht es insbesondere beim Umweltrecht nur in zweiter Linie um eine rechtliche Frage, und in erster Linie um Technik und Technologien. Letztere hängen aber inhaltlich keineswegs von juristischen Kommissionen ab, wie etwa der SCHLICHTERs zur Frage der Beschleunigung von Genehmigungsverfahren oder der SENDLERs zum Umweltgesetzbuch. Zur Kommissionsfrage gilt auch  de GAULLE’s Verdikt, demzufolge „die Zehn Gebote deshalb so kurz und verständlich (seien), weil sie ohne Mitwirkung einer Sachverständigenkommission entstanden seien.“

1.
Privatisierung indentiert, der Staat solle sich zurückziehen oder -halten und auf seine hoheitlichen Kernbereiche beschränken, wobei der öffentliche Einfallsreichtum hierzu schon bei der Finanz- und Sicherheitsverwaltung (Polizei, Zoll und Bundeswehr) verebbt. Daß freilich im Industriestaat die Umweltverwaltungen unverzichtbar auch belastende Verwaltungsakte  - bspw. die Stillegung von Produktionsanlagen -  setzen können müssen, wird negiert und idR einer politischen Opportunitätsabwägung unterzogen, wohingegen einfach Rechtsanwendung genügen würde.


Deregulierung
 meint hingegen das Zurücknehmen von Vorschriften allgemein, während Substitution auf ergebnis- oder erkenntnisgleichen Ersatz gegenüber Ordnungsrecht abzielt, v.a. um Doppelarbeit gleicher oder noch zu validierender Qualität zu erübrigen. Beides hängt aber zusammen, denn es gibt freilich auch überreglementierte Bereiche.

2.
Es ist Frau BÖHM-AMTMANN zu danken  - und als leitende Beamtin im Bayersischen Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen ist sie als solche völlig unverdächtig  -, daß sie diese Parzellierung: Deregulierung  vs  Subsitution deutlicher wie nirgends vornimmt, als in Bayern „die Verwaltung anstelle des Begriffs der ‘Deregulierung’ von Ordnungsrecht in Verbindung mit der EMAS-VO den von der ‘Subsitution’ von Ordnungsrecht ein(führte).  .. Lediglich der Erfüllungstatbestand der Verpflichtung (zur Erfüllung der umweltrechtlichen Vorschriften; A.d.A) ändert sich, nicht jedoch die Verpflichtung selbst. So wird deutlich, daß tatsächlich nicht ‘Deregulierung’ des Umweltrechts inmitten steht, sondern eine Teilprivatisierung des Vollzugs des Umweltrechts“
.

Mit anderen Worten, um auch jedes Mißverständnis gleich ganz auszuschließen: Bei Versagen oder gar Unterlaufen dieser soweit konzedierten Teilprivatisierung droht das scharfe Schwert des Ordnungrechts, denn dieses existiert ja weiter.

3.
Somit kann und muß jeder für sich unvoreingenommen prüfen, ob und wenn ja, welche Maßnahmen aus dem Öko-Audit bspw. solche im BImSchG substituieren können sollen.  Aufgrund des Schutzgebotes aus Art. 20a GG ergibt sich allerdings eine besondere Verantwortung des Staates für den Umweltschutz und den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. Maßnahmen, die auf eine Substitution oder Delegation der Verantwortung für den Umweltschutz hinauslaufen, sind besonders sorgfältig abzuwägen, denn die Gesamtverantwortung des Staates bleibt bestehen. Mithin sind von daher und der drittschützenden Garantiewirkung des BImSchG, daß die Betreiberpflichten erfüllt, die Genehmigungsvoraussetzungen auch eingehalten und von der Aufsichtsbehörde bestätigt werden, dem Öko-Audit schon Grenzen gesetzt.

Zwar möchte das Öko-Audit gem. Art. 2.f)  iVm Anhang II.A und II.E.1 die Überprüfungskompetenz auf Einhaltung aller Umweltvorschriften  - „legal compliance“ -  insinuieren, zumal „die Umweltpolitik über die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften hinausreicht“ und insoweit also „legal compliance“ voraussetzt
.  Allerdings ergibt sich schon allein aus der Freiwilligkeit der Auditierung, daß damit ein ordnungsrechtlich-äquivalentes Instrument gar nicht geschaffen werden kann, zumal auch die Sanktion bei Nichteinhaltung nicht die Stillegung der Anlage sondern lediglich die Streichung aus dem Standortregister bei der Zertifizierungsstelle ist.

Auch aus dem Anforderungsprofil der Umweltgutachter, die iaR bei der Prüfung einer Sicherheitsanalyse gem. §§ 6, 7 - 12.BImSchV angesichts der gutachterlichen Höchstanforderungen scheitern würden, zeigt sich, daß das Öko-Audit eher einer Plausibilitätsüberprüfung und insoweit keiner ordnungsrechtlichen Vollprüfung und -bestätigung gleichkommt
.

4.
Die Substitution von Maßnahmen und Ergebnissen aus dem Öko-Audit im BImSchG endet deshalb zunächst an der Grenze zum Überwachungsregime, das im BImSchG i.w. zweigeteilt ist:

· Umweltzustandsüberwachung:  Damit werden in einer Rück- und Vorschau mit unterschiedlicher Tiefe die Bewirkungen u.a. aus anthropogen verursachten Eingriffen oder Tätigkeiten  - bspw. aus Industrie, Verkehr, Hausbrand -  identifiziert, beurteilt und bewertet; sie entziehen sich einer vollständigen gesetzlichen Normierung, lassen aber verursacherorientiert Normierungen zu, bspw. HeizungsanlagenVO, WärmschutzVO, Emissionserklärungspflichten, -kataster. Das Öko-Audit kann hierzu allerdings nichts beitragen.

-
Regelbefolgungsüberwachung: Diese ist gerichtet auf die Überwachung und Einhaltung von bestehenden gesetzlichen Vorschriften. Da sie vorliegend auch zu belastenden Ordnungsverfügungen führen kann, ist sie auch als „hoheitlich“ einzustufen
, i.ü. überprüfbar durch die Gerichte. Allerdings liegen über Praxis, Art und Umfang dieser gesetzlichen Regelbefolgungsüberwachung kaum belastbare Daten vor
.

5. Insgesamt wird das Öko-Audit aber eher zögerlich von der Wirtschaft angenommen. Als Faszinosum muß hier gelten, daß der betriebliche Umweltschutz als wenig vermarktungsfähig gilt, obwohl auf der Hand liegt, daß nur noch mit diesem Etikett in Zukunft Marktanteile sich akquirieren lassen. So besehen ist die jetzige Priorität zu ISO-14001 gegenüber dem Öko-Audit aus Sicht der Wirtschaft allenfalls „pragmatisch“  -  vgl. PASSMORE, der diesen „Pragmatismus“ als Kurzsichtigkeit markiert
. Aber vielleicht muß erst das geplante EU-Signet für öko-auditierte Betriebe abgewartet werden, um diese Reserviertheit aufzubrechen, zumal heute noch eine Werbung mit „öko-auditiert“ von den Zulassungsstellen gerügt werden müßte.

In der EU liegen folgende Zertifizierungen vor  -  Stand:  10/1997 (Doppelnennungen Öko-Audit./.ISO-14001  möglich):

Staat
Öko-Audit

Standorte     Umw.Guta
ISO-14001b
Staat
Öko-Audit

Standorte   Umw.Gut*
ISO-14001b

D
745
188
200
NL
16
3
-

A
88
19
60
F
11
10
26

S
71
5
51
E
7
1
18

UK
39
9
400
FIN
7
2
27

DK
33
3
42
IRL
3
1
-

N
23
6
120
B
3
0
2

Summe:
12
1.046
247
946

a)  auditierte Standorte und zugelassene Umweltgutachter(Umwg.)                  b)  Stand: Ende  7/1997;

Weltweit gibt es noch weitere  610 Zertifizierungen nach ISO-14001, angeführt von JAP (330), CH (80), Korea (55), USA (32)  -  Stand Ende 7/1997.

V.
Öko-Audit  vs  ISO-9001,  ISO 14001 (EN  45001)
Diejenigen Länder, die am weitesten auseinander zu liegen scheinen  - es ist die Rede von Schleswig-Holstein und Bayern  -, stehen sich in Sachen Umweltpolitik iVm standortbezogenen Verwaltungsentscheidungen am nächsten und insoweit an der Spitze, was nachfolgend zu zeigen sein wird.

1.
Mit der Öko-Audit-Verordnung erfolgt eine standortbezogene Betriebsprüfung. „Standort“ meint dabei, daß nicht der Konzern oder die Firma, sondern vielmehr das Anlagengelände gemeint ist.

Getragen wird das Öko-Audit vornehmlich durch folgende Prinzipien: Freiwilligkeit, Standortbezug, Eigenverantwortlichkeit, kontinuierliche Verbesserung der Umweltsituation,Veröffentlichung der Umweltdaten. Die Gewährleistung dieser Prinzipien werden u.a. mit verschiedenen Maßnahmen vollzogen, wie Umweltprüfung, Umweltmanagementsystem, Umwelterklärung, Wechselwirkung zwischen Antragsteller ./. Umweltgutachter ./. Zertifizierungsstelle sowie Ergebnisbewertung (Eintragung oder Bestätigung des Standortes).

Ergebnis einer Auditierung zur Umweltsituation ist dann u.a. die Bestätitgung:  Die Einhaltung bestehender Standards als ein Minimum, das für sich genommen noch nicht ausreicht; obwohl eine ständige Verbesserung der Umweltauswirkungen der teilnehmenden Akteure angestrebt wird, bleibt die Festlegung der Ziele dennoch offen; die Wirtschaft kommt stärker in die Eigenverantwortung; die Veröffentlichung der Umweltdaten soll als Konsensstiftung für einen verantwortlichen Umweltschutz wirken.

Aus einer Auditierung ergeben sich allerdings auch für die Unternehmen u.a. folgende innerbetrieblich verwertbare Erkenntnisse und Vorteile: Rechtssicherheit bezüglich bestehender Gesetze und Verordnungen, Entscheidungssicherheit, u.U. erstmalige und einmalige Kenntnis(!) der eigenen Umweltauswirkungen mit Rückschluß auf Produktionsänderungen und -verbesserungen, Verringerung der Umweltauswirkungen aus Produkt und Produktion, Strukturierung der Betriebsorganisation, Motivation der Mitarbeiter, Kosteneinsparungen, Gefahrenabwehr, Wettbewerbsvorteile.

2.
Angesichts des Anspruchs von klassischem Ordnungsrecht ./. Öko-Audit gilt als Voraussetzung für Verwaltungsvereinfachungen mindestens die analoge Gewährleistung der bestehenden Umweltstandards. So besehen können sich Verwaltungsvereinfachungen nur auf solche Vorschriften beziehen, die die Einhaltung von rechtlich vorgegebenen Mindestandards garantieren sollen und deren Einhaltung durch das Öko-Audit „funktional äquivalent“ nachprüfbar dokumentiert wird.

Dieses „Äquivalenzprinzip“ geht zunächst auf Bayern und nachfolgend u.a. auf den Sachverständigenrat „Schlanker Staat“ zurück:  „ Ordnungsrechtliche Instrumente und marktwirtschaftliche Anreizinstrumente des Öko-Audits unterscheiden sich also in ihrem Steuerungsmechanismus (Hoheitsrecht einerseits, Freiwilligkeit andererseits), nicht aber in ihrer Steuerungsrichtung. Zwischen beiden Instrumenten besteht somit ein funktionaler Zusammenhang. Die funktionale Äquivalenz im Sinn des Lösungsmodells ist dann gegeben, wenn beide Instrumententypen, das Umweltrecht und das Öko-Audit, gleiche Zielsetzung und gleiche Steuerungswirkung besitzen. Für den Bereich ordnungrechtlichr Kontrollen und überwachungsstützender Informationspflichten ist dies zu bejahen. Dies hat zur Folge, daß bei Unternehmen, die sich erfolgreich auditieren und in das Standotregister eingetragen sind, auf solche nachträgliche Kontrollen der am Standort befindlichen Indsustrieanlagen und auf die Erfüllung solcher Informationspflichten verzichtet werden kann“.
 - hvgh.

Letzteres sagt aber freilich noch nichts über die tatsächliche Regelbefolgung in der Zukunft aus. Gleichwohl ist solchen auditierten Betrieben darauf Kredit zu geben. Hinzuweisen ist auch darauf, daß der Sachverständigenrat „Schlanker Staat“ sich einer Forderung zu einer auf den funktionalen Äquivalenz gegründeten Abschaffung von Ordnungrecht enthalten hat !

Das Prinzip der „funktionalen Äquivalenz“ muß insgesamt aber dazu führen, daß dies auch funktioniert !  Dabei ist zu beachten, daß nicht der Abgleich der funktionalen Äquivalenz auf dem Papier ausreicht, sondern der in der Wirklichkeit, d.h. mit dem Anlagen-, Produktions- und Produkt-  sowie Umweltbezug.

Allerdings erfolgen z.Zt. erst Erstvalidierungen und keine belastbaren, mehrjährigen Erfahrungen mit dem Öko-Audit. Dabei muß auch unterschieden werden zwischen der funktionalen Äquivalenz von Feststellungen im BImSchG gemessen an solchen im Öko-Audit. Dies sind im BImSchG zum einen tiefgehender und sanktionsbewehrt, zum anderen werden wegen der chronischen Personalunterbesetzung in den Immissionsschutzbehörden vor Ort Prioritäten gesetzt werden müssen (bspw. zu Groß- und/oder Störfallanlagen, die sich bislang dem Öko-Audit schon von der Anforderung her entziehen). Allerdings gilt dies nur dann, wenn auch die im Öko-Audit eingesetzten Umweltgutachter sich in Fachkompetenz, Zuverlässigkeit und Unabhängigkeit mit den Aufsichtsbehörden, ggfs. deren Gutachter, vergleichen können. Gerade letzteres muß heute noch bezweifelt werden.
3.
Eigentlich liegt heute und vornehmlich die Überprüfung von Anlagen mit geringeren Störfallpotentialen und Umweltauswirkungen in den KMU mittels Öko-Audit nahe und könnte deshalb u.U. sogar kontinuierlicher und dichter sein. Im übrigen deckte man mit dem Öko-Audit im Bereich der KMU auch den zahlenmäßig größten Anteil an Anlagen und Standorten ab. Die Großbetriebe hingegen, insbesondere der chemischen Industrie, haben längst interne Audit-Instrumente entwickelt
 , sodaß deren Zögerlichkeit, sich mit an die Spitze der „Öko-Audit-Bewegung“ zu setzen, auch unverständlich erscheint
.

In diesem Zusammenhang muß als es nachgerade als Skandal gelten, daß dem Hörensagen nach Betriebe, die gegenüber der Aufsichtsbehörde ihre Bereitschaft zum Öko-Audit bekunden, sich umgehend „aufsichtlichem Interesse“ ausgesetzt sahen.

4.
Erwartungsgemäß löst das Öko-Audit an der Umweltbefindlichkeitsbörse sowohl Hausses als auch Baisses aus. Für einen Öko-Audit-Index als Standortfaktor ist es indes  zu früh. Die DAU  - Deutsche Akkreditierungs- und Zulassungsgesellschaft für Umweltgutachter -  hat es auch in der Hand, durch eine entsprechende Aufsicht über die Umweltgutachter die Qualität dieser Umweltauditierer langfristig sicherzustellen
.

Allerdings wird die Verschwiegenheitspflicht des Umweltgutachters eine komplikationslose Übernahme des Öko-Audit in entsprechende Verwaltungsverfahren idR sogar verhindern, weil einerseits ein Betrieb aus belastenden Erkenntnissen und Mitteilungen auch Sanktionen über BImSchG zu gewärtigen hätte
, spätestens wenn die Aufsichtsbehörde von einer Streichung aus dem Standortregister erfährt. Insoweit sind auch noch Festlegungen zu etablieren, sodaß die Freiwilligkeit, Umweltdefizite überhaupt zu eröffnen, nicht sogleich und in jedem Fall Sanktionen der Aufsichtsbehörde  - ausgenommen freilich Gefahrabwehrtatbestände  -  auslöst.

5.
Auch die Zeitvektoren von Öko-Audit und Genehmigungsverfahren unterscheiden sich, als Öko-Audit restrospektiv wirkt, während Genehmigungen die implementierten Sicherheitsstandards insbesondere in die Zukunft garantieren sollen. Schon von daher ist eine „blinde“ Substitution ausgeschlossen.
6.
Somit ist das Öko-Audit bislang ein zusätzliches Instrument im Umweltschutz, das aber nicht schon allein aus seiner Existenz heraus Ordnungsrecht substituieren kann. Deshalb liegt idZ der Versuch, das Öko-Audit generell als äquivalentes Instrument zu verwerfen, auch neben der Sache, wie bspw.: „... Wenn nun eines der Ziele des Audit-Systems gerade darin besteht, für eine bessere Einhaltung geltenden Umweltstandards zu sorgen, dann wäre es offenbar widersinnig, die Teilnahme an diesem System mit einer Absenkung eben der Standards zu honorieren, um deren Einhaltung es doch eigentlich gehen sollte - ungefähr so, als würde in einem System, mit dem Übergewichtige zur Einhaltung von Diätvorschriften motiviert werden sollen, die Teilnahme mit Sahnetorte belohnt“.


Wenn man denn in der Welt der Übergewichtigen verweilen möchte, wäre es ein erster Fortschritt, wenn man die Übergewichtigen dazu veranlaßte, ihr Gewicht auf der Waage selbst abzulesen und in einer Gewichtsreihe zu dokumentieren. Wie beim Übergewichtigen das Ziel die Gewichtsreduktion und die damit unvermeidbar erkennbare Außenwirkung ist, geht es beim Öko-Audit ebenso um die Einhaltung einsehbarer und akzeptierbarer Erkenntnisse mit Innenwirkung und Außendokumentation. Allerdings kommt es hier wie dort darauf an, wie weit der Weg zum Sahnetortenhorizont ist, sodaß die Freiwilligkeit auch durch ein bestimmtes Anreizsystem zu promotieren sein wird
. Mit anderen Worten: Was also beim Übergewichtigen nach erfolgter „Auditierung“ die positive Gewichtsreduktion verbunden mit Ansehnlichkeitsgewinn ist, ist beim Öko-Audit die verbesserte Kenntnis der Umweltauswirkungen des innerbetrieblichen Produktionsgeschehens mit der Option der Verbesserung, begleitet von einer Umweltdokumentation nach außen.

7.
Gleichwohl muß diese Befürchtung Frau LÜBBE-WOLFF’s Anlaß genug sein, die neuerdings grassierende Vereinbarungsvielfalt zwischen Wirtschaftsverbänden und Umweltverwaltungen zu betrachten:


7.1
Umweltallianz Berlin  -  Freiwillige Vereinbarung zwischen dem VCI Berlin und dem Land Berlin  vom 20.6.1997:
In dieser Allianz wird bspw. die Teilnahme am Öko-Audit auch auf solche Betriebe erweitert, die nach ISO-14001 zertifiziert werden. Hinzu kommt, daß für Betriebe, die die Regelungen dieser Umweltallianz erfüllen, u. a. auch gilt, daß „die Überwachungshäufigkeit um die Hälfte verringert und entsprechend den gesammelten Erfahrungen angepaßt (wird).“  Eine solche Preisgabe von Überwachungsauftrag ohne ersichtliche Substitution erscheint äußerst bedenklich.

Auch weitere aufgelistete Substitutionsmöglichkeiten iZm BImSchG werfen mehr Fragen auf, als Lösungen angeboten werden. Insbesondere die darin vorgenommene Erweiterung des Bereichs des Öko-Audits auf den Bereich der ISO-14001 ist aus der Sicht des Autors sogar unzulässig, da sich die ISO-14001 gemessen am Umweltmanagementsystem in wesentlichen Punkten unterscheidet: Zwar muß das Unternehmen ein Verfahren zur Identifizierung und Bewertung aller relevanten Rechtsvorschriften aufstellen; die tatsächliche Einhaltung wird jedoch nicht verlangt. Auch wird die ständige Verbesserung des Umweltmanagementsystems gefordert, nicht jedoch die der tatsächlichen Umweltsituation. Auch die Öffentlichkeit sowie die Umweltbehörden werden nicht beteiligt, ja nicht einmal informiert.


7.2
Umweltpakt Bayern  -  Miteinander die Umwelt schützen - Freiwillige Vereinbarungen zwischen der Bayerischen Wirtschaft und der Bayerischen Staatsregierung mit dem Ziel eines verstärkten Umweltschutzes  vom 23.10.1995:

Dieser Pakt listet zunächst die bisherigen „freiwilligen Pflichterfüllungen“ und zukünftigen Leistungen mit der Wirtschaft auf. Insbesondere wurden zukünftige Einzelmaßnahmen vereinbart, wie bspw. Umweltmanagement (Ziel: 500 auditierte Standorte),  Anlagensicherheit (u.a. systematische und begleitende Sicherheitsüberprüfungen, Schwachstellenanalysen, Störfallanalysen, „Sicherheit-Audits“; d.h. also nicht schlicht die Delegation dessen auf das Öko-Audit; vgl. Lit c) ),  Abfallwirtschaft,  Energiewirtschaft,  Nachwachsende Rohstoffe und  Verkehr.

Diese bemerkenswerte und u.a. bzgl. der Anlagensicherheit keineswegs selbstverständliche Zusagendichte seitens der Wirtschaft in Bayern waren allerdings keine Einbahnstrasse, denn zugleich wurde ihr seitens der Bayerischen Staasregierung weitgehende Deregulierungen in Aussicht gestellt, von denen allerdings die Mehrzahl bundes- oder gar EU-rechtlicher Änderungen bedarf (Versuchsanlagen, Abbau deutscher Sonderregelungen); diese Zusagen sind zwischenzeitlich durch die BImSchG-Novelle z.T. umgesetzt, z.T aber nicht aufgegriffen worden.


7.3
Katalog verwaltungsrechtlicher Erleichterungen zugunsten öko-auditierter Unternehmen im Saarland  vom 15.5.1997:

Dieser Katalog betrifft zwar schon immissionsschutz-, wasser- und abfallrechtliche Erleicherungen sowie Ergänzungen hierzu, geht indessen bei einzelnen Erleichterungen zu wenig, bei anderen aber ersichtlich zu weit und verläßt dabei die Garantenpflicht.

Zu BImSchG/BImSchV werden einige Erleichterungen ohne Grund einem „Kann-Vorbehalt“ unterworfen, wobei selbst dann noch Erleichterungen zur Emissionserklärung ( § 27 Abs.1 BImSchG) auszuschließen wären. Einige Erleichterungen stimmen wieder mit den schleswig-holsteinischen vom 11.3.1997 inhaltlich oder wörtlich überein (zu § 52 Abs.1 BImSchG - Regelüberwachung).

A limine unzulässig ist indes eine Kann-Erleichterung bzgl. § 6: Ergänzende Anforderungen oder § 7: Sicherheitanalyse der  12.BImSchV, denn diesen Vorgaben erkenntnis- und bewertungs-äquivalent nachzukommen, dürften bislang Umweltgutachter verfehlen. Bei Störfallanlagen sind von Seiten der Behörde per se die höchsten sach- und fachkundlichen Erfahrungen und Kenntnisse an den Anlagengutachter zu stellen, zu überprüfen, zu bestätigen und zu erfüllen;  bspw. bei der Frage, ob gegen die sog. „Dennoch-Störfälle“ gem.  § 3 Abs.3 -12.BImSch “Vorsorge getroffen worden ist, um die Auswirkungen von Störfällen so gering wie möglich zu halten“.
 

Ebensowenig läßt sich eine Ausnahme von Pflichten zur Störfallbegrenzung (§ 5), Sicherheitsanalyse (§7) sowie § 8 (Fortschreibung der Sicherheitsanalyse) sachlich und rechtlich aufgrund lediglich(!) eines Öko-Audits rechtfertigen; es sei denn, im Rahmen des Öko-Audits würden die selben Voraussetzungen wie in BImSchG/12.BImSchV geprüft und gewährleistet. Dann stellt sich zum einen die Freiwilligkeit selbst in Frage, weil die freiwillige Erfüllung einer Pflicht eine Paradoxie wäre, zum anderen dürften Zeitgewinn oder Erleichterungen nicht zu erwarten sein.


7.4
Rheinland-Pfalz:  Deregulierung und Öko-Audit  -  Abschlußbericht der Deregulierungskommission beim Ministerium für Umwelt und Forsten Rheinland-Pfalz, Juli 1997:

Diese „Deregulierungskommission“  -  i.ü. gemessen an allen anderen Ländervorhaben ersichtlich mit dem Ziel der Deregulierung  - überfällt uns sogleich mit einem „Öko-Audit-Privileg“ ein. Diese Feudalisierung des Öko-Audit wirkt aber eher diskreditierend, denn funktional-äquivalente Maßnahmen aus der Öko-Auditierung erlangen aus sich heraus einen Substitutionsanspruch, sodaß es dererlei Semantik, die für sich noch eine besondere Begründung erheischt, gar nicht bedarf.

Allerdings verharrt der Forderungskatalog dieser Kommission im Status von Ankündigungen oder Aktivitätsadressen. So werden von den etwa 70 Vorschlägen allein 22 beim Bund, 13 bei Bund & Ländern und  31 beim Land bzw. seinem Verwaltungsunterbau verortet. Auch zu letzterem liegt nicht unmittelbar auf der Hand, welche dieser Vorschläge bereits umgesetzt worden oder lediglich noch Vorschläge sind. Allerdings erinnert dieser Kommissionsansatz fatal an die ganz überwiegend wenig überzeugenden Vorstellungen der sog. „Schlichter-Kommission“
.

Hinzu kommt, daß dieser Deregulierungskatalog auch gleich 4 Gesetzesänderungen formuliert, die das Land in eine Rechtfertigung zwingen, wie es sich dazu verhalten möchte, zumal damit der Umsetzungsbezug verloren wird. Unverständlich ist außerdem, warum die Emissionsfernüberwachung rundweg  - analog wie vom VCI -  abgelehnt und deren Substitutionspotential im Rahmen der Emissionserklärung (11.BImSchV) negiert wird. Insgesamt werden keine neuen Vorschläge präsentiert.

Insoweit wird weiter zu verfolgen sein, ob hinter dieser Mimikry im Kommissionsgewande nicht das Ziel der Diskreditierung des Umweltschutzes als Standortrisiko verborgen wird.

7.5
Erweiterung des Öko-Audit auch für Dienstleistungsunternehmen (Entwurf); Beschluß der Bundesregierung; 3. 9.1997

Die Bundesregierung mißt diesem Entwurf eine Vorbildfunktion für die anstehende Novelle zur ÖKo-Audit-VO zu. Gegenüber heute  sollen weiters folgende Branchen teilnehmen können: Energie- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Einzelhandel, Verkehr, Kreditgewerbe, Reisebüros, Post- und Fernmeldedienste, Krankenhäuser und kommunale Verwaltungen  - was sogleich die Frage aufwirft, warum Ministerien augeschlossen sein sollen.

Ob Dienstleistungsunternehmen auditiert werden sollen, ist eine Seite, auch nur eine zusätzliche. Sie verfehlt aber die Standorterfordernisse. Denn auf der anderen Seite übersieht die Bundesregierung, daß sich eine ausdifferenzierte Dienstleistungsstruktur nur ausbilden wird, wenn diese Dienstleistungen auch entsprechend nachgefragt werden. Deshalb bedarf insbesondere in Deutschland die Produktionsseite  -  technologie- und arbeitsmarktpolitisch  -  mehr Aufmerksamkeit, denn nationalökonomisch wird durch die produzierende Industrie der Mehrwert geschaffen, der erst nach dessen Saldierung über Dienstleistung wieder ausgegeben oder weiter erhöht werden kann.
8.
Das ISO-System ist im Vergleich zum Öko-Audit rein innerbetriebswirtschaftlich und kann insoweit keine Grundlage für Verwaltungserleichterungen im Umweltbereich sein. Gleichwohl eröffnen die ISO-Normen innerbetrieblich auch echte Verbesserungsoptionen hinsichtlich Produktionssicherheit und Produktqualität, insbesondere durch ihre internationale Anwendbarkeit. So besehen wäre es wünschenswert, wenn die ISO-9001 und ISO-14001 zu einer Verbreitung der betrieblichen Umweltschutzstandards führten und nicht umgekehrt.

Die Bundesregierung müßte hierzu tätig werden, um auf EU- und internationaler Ebene Regelungen durchzusetzen, die eine möglichst einfache Anwendung beider Systeme für Betriebe zulassen. Ferner ist eine Regelung erforderlich, die eine automatische Zertifizierung nach ISO-14001 erlaubt, wenn der entsprechende Standort bereits öko-auditiert ist. Zu beachten ist allerdings dabei die Reihenfolge: erst Ökoaudit, dann ISO-14001  -  und nicht gleichwertig oder gar umgekehrt.

Weitere ISO-Normen, wie die ISO-9001, sind ebenfalls innerbetrieblich-wirtschaftlich ausgerichtet, zumal auch einzelne vergleichbare Kriterien und Maßnahmen unterschiedlich gehandhabt werden oder beim jeweils anderen fehlen. So entsprechen den 20 Elemente der ISO-9001 etwa  8 bis  10 ähnlichen Elementen der ISO-14001. Im übrigen ist die ISO-9001 vor allem als internes Qualitätsmanagementsystem zu verstehen. Da aber Produkte mit hohem Umweltstandard sowohl im Produkt selbst als auch in seiner Produktion zunehmend an Marktanteilen gewinnen werden, führt der Weg zum Ökoaudit auch über die ISO-9001
.

Schließlich werden Laborzertifizierungen über die  EN-45001 ff erzielt.

VI.
Vollzugserleichterungen beim BImSchG mit Öko-Audit in 

Schleswig-Holstein
Auf Basis der „Kieler Umwelterklärung“ 
  hat das Ministerium für Umwelt, Natur und Forsten des Landes Schleswig-Holstein (MUNF-SH)  umgehend Maßnahmen ergriffen und zunächst unter dem 11.03.1997 eine Verwaltungsvorschrift für die Immissionsschutzbehörden - Öko-Audit und Erleichterung im Vollzug des BImSchG erlassen - ANHANG 1.

Diese Verwaltungsvereinfachungen wurden nicht isoliert sondern erfreulicherweise zusammen  -  in der Zusammensetzung für manche überraschend, für Insider auf der Hand liegend  -  mit den Wirtschaftsverbänden in Schleswig-Holstein (VCI, IHK, UV und HWK), dem Landesverband des BUND(!)  sowie mit dem Gründungsvorsitzenden des Umweltgutachterausschusses (UGA) beim BMU, RA Wolfgang EWER/Kiel, erörtert und miteinander abgestimmt. Darin werden als erster Schritt einzelne Vollzugserleichterungen im Rahmen der Substitution gewährt, ohne daß dies zum Abbau von Umweltstandards führt.
1.
Bei der Überwachung gemäß § 52 BImSchG kann auf eine Regel-Routine-Überwachung  - nicht auf eine Anlaßüberwachnung -  verzichtet werden, sofern der Umweltgutachter bestätigt, daß das Unternehmen in der Lage ist, die Einhaltung der einschlägigen Umweltbestimmungen zu gewährleisten und dies vom Umweltgutachter anhand von Stichproben auch bestätigt worden ist. Zugleich gilt damit, daß ein genereller Verzicht auf eine Überwachung  -  etwa eine kompensationslose Halbierung; vgl. „Umweltallianz Berlin“ -  ohne Verantwortungs- und Prüfdelegation auf den Umweltgutachter unzulässig ist, weil ohne gleichwertigen Ersatz  die Garantenpflicht keinesfalls delegiert werden darf.

2.
Somit können die Vorschriften des BImSchG insbesondere im Bereich von Berichts-, Anzeigen- und Auskunftspflichten sowie Wiederkehrenden Messungen durch eine Auditierung substituiert werden. Auch bei den Wiederkehrenden Messungen kann auf eine nach § 26 BImSchG externe bekanntgegebene Stelle verzichtet werden, sofern der Immissionsschutzbeauftragte des Betriebes „die hierfür erforderliche Fachkunde, Zuverlässigkeit und gerätetechnische Ausstattung besitzt“. Dies ist idR auch mit erheblichen externen Kosten für den Betreiber verbunden.

3.
Als Beispiel, wie u. U. Vorgaben im Umweltaudit und BImSchG auseinanderfallen und wie dies gelöst werden kann, kann die Berichtspflicht zur Betriebsorganisation gemäß § 52 a Abs. 2 BImSchG gelten. Während beim Öko-Audit lediglich Aufbau- und Ablauforganisation festzulegen sind, d. h. idR ohne einzelne Namens- und Verantwortungszuweisung, müßte gerade letzteres bei der Mitteilungspflicht gemäß § 52 a Abs. 2 BImSchG enthalten sein. Die Mitteilung im Öko-Audit wird also dann anerkannt, „sofern der Umweltgutachter zugleich bestätigt, daß im internen Umweltbericht auch die verantwortlichen Personen genannt werden“.

Es bedarf  - wie schon gesagt -  keiner weiteren Erläuterung, daß mit diesen Erleichterungen zum Abbau von Doppelarbeit keinerlei ordnungsrechtliche Instrumente bei Nichterfüllung der Voraussetzungen aus der Hand gegeben werden, wie dies leichtfertig behauptet wird.

4.
Substitutionen haben aber auch ihre Grenzen. MUNF-SH räumt bislang keine Substitution von Pflichten ein, etwa zur Emissionserklärung (11.BImSchV) sowie bei Auskünften über ermittelte Emissionen, sofern verpflichtet vorgeschrieben ist, daß diese Meßberichte unverzüglich vorzulegen sind. Auch ist ein genereller Verzicht auf Messungen nach § 26 Abs. 1 BImSchG nicht möglich, da sich bei diesen Messungen aus besonderem Anlaß die Behörde die Anordnungsbefugnis vorbehalten muß, Emissionen dann zu ermitteln, „wenn zu befürchten ist, daß durch die Anlage schädliche Umwelteinwirkungen hervorgerufen werden.“
5.
Insgesamt spielt also das Öko-Audit eine Vorreiterrolle, sodaß über die Eigenüberwachung denjenigen Betrieben Kredit zu ordnungsrechtlichen Optionen insoweit eingeräumt werden soll, wenn schädliche Umweltauswirkungen nicht zu befürchten sind. Ziel der Anwendung des Öko-Audit sind insgesamt die KMU.  Zu weiteren Vereinfachungen bzgl. BImSchG wird auf Anhang 1 verwiesen.

6.
MUNF-SH prüft weitere Vollzugserleichterungen im Abfall- ( §§ 19, 20, 21, 40, 42 KrW-/AbfG;  Ziffn. 5, 9 TA-Abfall) und Wasserregime ( §§ 19h, 19i, 21, 21b, 21c WHG,  § 11 Muster-VAwS). Allerdings werden Substitutionserleichterungen im Wasserregime bspw. durch Öko-Audit schon dadurch möglich, wenn aufgrund des Umweltmanagementsystems der Einsatz von Gefahrstoffen minimiert wird und damit schon de lege lata Berichtspflichten reduziert werden oder entfallen.

VII.
Öko-Audit  -  and beyond ?
Die Bundesrepublik Deutschland ist aktuell in der EU mit etwa  70 % führend in der Anzahl der auditierten Standorte. Mithin ist absehbar, daß mittelfristig ein großer Teil auch der genehmigungsbedürftigen Anlagen öko-auditiert sein könnten. Dies führt automatisch auf die Frage, ob es Prüf-, Audit- oder technische Prozeduren gibt, auch Störfallanlagen gemäß 12. BImSchV zur auditieren.

Ein solches „Risiko- oder Sicherheits-Audit“ müßte insoweit über eine wenn auch noch so dichte oder tiefgehende Checkliste hinausgehen und auch auf die Prüfiung der Anlagen-hard-ware gerichtet sein. Dabei muß es im Endeffekt um die Konstruktion von fail-safe-Komponenten gehen. Im MUNF wird der Fall konzeptualisiert, wie bei vglw. „einfachen“ Anlagen, eine solche systemische Auditierung aussehen könnte. Hierzu bieten sich zunächst einmal Lagerungstatbestände an, die idR nur einen Aggregatzustand hantieren, wie Flüssiggasanlagen, Chemie- und Pflanzenschutzläger.  Hinzu kommt, daß bei bestimmungsgemäßen Betrieb diese Anlagenarten keine Emissionen zeigen. Insgesamt stellt sich dann sofort die Frage der funktionalen Äquivalenz auf der technischem Beurteilungsebene.

In einem zweiten Konzeptualisierungsschritt zu Anlagen mit mehreren Stoffen oder Phasenvariationen werden wegen zunehmender Komplexheit die Anforderungen hinsichtlich Substitutions- oder Begleitüberwachung sicherlich strenger. Allerdings böte dann die Emissionsfernüberwachung (EFÜ) die Option, daß solche risikoauditierten Anlagen mit Warn- und Schwellwerten arbeiten könnten und solange diese unter einem vereinbarten Perzentil liegen, die Aufsicht ruhen könnte, ohne zu schlafen. Bei Erreichen von Warn- und Meldeschwellen müßten also die Aufsichtsbeamten noch längst nicht in die Anlagen gehen. Zudem ermöglicht der Trend der Emissionsentwicklung auch eine Abschätzung der zeitlichen Verlaufs.

Angesichts der Ablehnung oder Skepsis einzelner Wirtschaftsverbände, wie bspw. VCI, besteht zur generellen Einführung einer EFÜ noch Überzeugungssbedarf seitens der Umweltressorts, obschon einige Anlagenbetreiber den freiweilligen Betrieb anbieten. Allerdings könnte EFÜ aber gemäß  § 31 BImSchG ordnungsrechtlich durchgesetzt werden.
 Unterdessen wäre der Widerstand gegen die EFÜ wohl leichter aufzugeben, wenn sich bei den betroffenen Großbetrieben die Einsicht durchsetzte, daß die EFÜ nicht additiv, sondern alternativ zu anderen Berichtsformen zu betreiben wäre.

VIII.
Umweltgesetzbuch  -  ein Beitrag zur „Entschleunigung“ ?
SENDLER als Vorsitzender der Unabhängigen Sachverständigenkommission zum Umweltgesetzbuch (SK-UGB) hat Bundesumweltministerin MERKEL am 9.9.1997 den in fünf Jahren Arbeit erstellten Entwurf zum Umweltgesetzbuch (UGB) überreicht. SENDLER selbst hat daraus seinen „Ersten Entwurf für ein Umweltgesetzbuch  -  Erstes Buch“ (UGB-1)
 sublimiert, mit dem v.a. die Rechtsumsetzung von IVU-
 und  UVP-Änderungs-Richtlinie
 bis allerspätestens Ende 1999 vollzogen und die Umsetzung der SEVESO-II-Richtlinie
 integriert werden soll.

Hat SENDLER mit seinem Vorwurf des „ausstiegsorientierten Gesetzesvollzugs“ gegenüber einigen Atomaufsichtsbehörden der Länder - wie zu erwarten - noch Claqueure gefunden
, wird er mit dem UGB-1 insgesamt auf Skepsis bis Ablehnung stoßen, denn Art, Umfang und Folgen der darin vorgeschlagenen Regelungen führen geradewegs zur Be- und Verhinderung von Industrieanlagengenehmigungen, jedenfalls zu deren erheblichen Erschwerung, insbesondere wenn neue Technologien eingeführt werden sollen. Ungeniert werden im UBG-1 Einzelforderungen aus Atom- und Gentechnikgesetz sowie Strahlenschutz-Verordnung kumuliert, ohne deren Folgen auch nur im Ansatz betrachten, und obendrein mit z.T. widersprüchlichen oder unnötigerweise interpretationsoffenen Begrifflichkeiten geradewegs eine Befehlswirkung normiert, Produktions- und Industrietätigkeit gesetzeskonform zu erschweren, ggfs. auch verhindern zu können oder sogar zu müssen. SENDLER wird also mit seinem Kommissions-Entwurf zum Frontier der „gesetzlichen Ausstiegsorientierung“, und damit zum Normierungs-Risikorest für Anlagenbetreiber im Wirtschaftsstandort Deutschland.

Mithin fällt der „Sendler-Entwurf“ dem Sachverständigenrat „Schlanker Staat“ geradewegs in den Rücken, der „mit Nachdruck das Projekt eines Vorschaltgesetzes zum Umweltgesetzbuch mit der einheitlichen Vorhabengenehmigung als methodisch richtiger, stark vereinfachender, widerspruchlödsender und vollzugsgerechter Umsetzung (unterstützt)“
, denn nichts davon erfüllt der „Sendler-Entwuf“ zu  UGB-1 auch nur annähernd.

Bund und Länder werden also angesichts der Umsetzungsfrist bis Ende 1999 den „Sendler-Entwurf“ bis zu seiner Unkenntlichkeit nachzubessern haben, damit das auch vom Autor befürwortete „Jahrhundertwerk: Umweltgesetzbuch“ kein seminaristisches Beispiel bleibt, wie man Gesetzeskodifizierung ex cathedra lieber bleiben lassen sollte
. Denn bei der Umsetzung des UGB-1 wird es i.ü. allein und inbesondere darauf ankommen, als was sich die BAT-Notes
 herausstellen.

IX.
„Stell Dir vor, Du betreibst eine Anlage ...“

Die Vorstellungen des Autors, wie Industriestaatsadministration zukünftig aussehen sollte und kann, lassen sich wiederum in einem Dreizeiler zusammenfassen:

„Stell Dir vor, Du betreibst eine Anlage und keiner geht hin!“

Dies ist angesichts der unzureichenden Personalausstattung der Genehmigungs- und Überwachungsbehörden vor Ort auch aufgrund der engen und gewiß noch enger werdenden Haushaltslage in den Ländern herrschende Praxis. Gleichwohl ist es in Deutschland seit 1981 zu keinen wirklichen Umweltkatastrophen gekommen, von lokalen Störfallauswirkungen oder den Industriealtlasten in den Neuen Bundesländern einmal abgesehen. Wenn aber die Umweltministerien dies einfach hinnähmen und sich etwa einer Öffnung zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren oder vermehrter Verantwortungsdelegation auf Anlagenbetreiber verschlössen, dann werden statt ihrer andere auf das Gegenteil hinarbeiten, nämlich:

„Stell Dir vor, Du betreibst eine Anlage und keiner darf hin!“

Wenn jedoch die Umweltministerien sich aber des i.a. wenig praktizierten „Doppelbeschlusses“ erinnerten, entweder die Antworten vor den Fragen schon zu antizipieren oder hilfsweise das zu fordern, was ohnehin nicht zu verhindern ist, bleiben sie bzw. werden die eigentlichen Standortsicherungsressorts mit der gleichwertigen Kompetenz, mittels nachhaltigen Wirtschaftens auch die natürlichen Lebensgrundlagen aus einer Hand zu schützen, sodaß gelten kann:

„Stell Dir vor, Du betreibst eine Anlage und keiner muß hin!“

ANHANG  1

Ministerium 
für Umwelt, Natur und Forsten

des Landes Schleswig-Holstein
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Kiel, den 11. März 1997
Verwaltungsvorschriften für die Immissionsschutzbehörden 

 - Öko-Audit und Erleichterungen im Vollzug des BImSchG -

Sofern für ein Standort ein Öko-Audit nach der Verordnung (EWG) Nr. 1836/93 des Rates vom 29. Juni 1993 über die freiwillige Beteiligung gewerblicher Unternehmen an einem Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung durchgeführt und der Betrieb zertifiziert und eingetragen wurde, ist auf Antrag des Betreibers unter Einschaltung des Umweltgutachters zu erörtern, welche Möglichkeiten der Vollzugserleichterungen (Substitution) vorhanden sind, ohne daß dies zu einem Abbau von Umweltstandards führt. 


Grundlage dieser Erörterung mit der zuständigen immissionsschutzrechtlichen Genehmigungs- und Überwachungsbehörde ist die Feststellung des Umweltgutachters, daß das Unternehmen ein Managementsystem etabliert hat, welches geeignet ist, die Einhaltung der einschlägigen Umweltbestimmungen zu gewährleisten und er die Einhaltung anhand von Stichproben überprüft hat.


Dabei besteht Einigkeit darüber, daß unabhängig von den einzelnen unten aufgeführten Substitutions-möglichkeiten die erfolgreiche Teilnahme an dem Öko-Audit-System sowie die Tatsache, daß das Unternehmen sich damit nachweisbar interne Regelungen für ein Umweltmanagementsystem gegeben hat, auch für weitere Fragen von Bedeutung ist. Z.B. im Rahmen von Entscheidungen ist dieser Umstand als ein Belang von erheblichem Gewicht in die Ermessensabwägung einzustellen.


Auf der Basis des geltenden Rechts ist für weitere Erleichterungen von folgenden Möglichkeiten auszugehen :

1.

§ 52a Abs. 2 BImSchG:   Mitteilungspflichten zur Betriebsorganisation:

Im Rahmen des Audits wird ein Umweltmanagementsystem aufgestellt; die Aufbau- und Ablauforganisation zum Umweltschutz wird festgelegt und im Internen Umweltbericht dokumentiert. Die Mitteilung des Betreibers über die Gültigkeitserklärung des Öko-Audits für seinen Standort sowie die Übermittlung eines Organigramms über die Aufbauorganisation ersetzt die Mitteilung nach § 52a Abs. 2 BImSchG, sofern der Umweltgutachter zugleich bestätigt, daß im Internen Umweltbericht auch die verantwortlichen Personen genannt werden.
2.

§ 54 Abs. 2 BImSchG : Jahresbericht des Immissionsschutzbeauftragten

Der Immissionsschutzbeauftragte hat dem Betreiber jährlich zu berichten über die nach § 54 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 getroffenen und beabsichtigten Maßnahmen. Das Umweltmanagement- und informationssystem ist nach den Vorgaben der Audit-VO so gestaltet, daß interne Aufzeichnungen erstellt werden, um die Einhaltung der Anforderungen des Umweltmanagementsystems zu belegen und zu dokumentieren, inwieweit die Umweltziele erreicht wurden.

Eine jährlich fortgeschriebene Umwelterklärung (Art. 5 Zif. 5 der o.a. VO) kann daher den Bericht des Immissionsschutzbeauftragten nach § 54 Abs. 2 BImSchG ersetzen.

3.

§ 55 Abs. 1 Satz 2 BImSchG : Anzeige der Bestellung des Immissionsschutzbeauftragten
Der Betreiber hat die Bestellung des Immissionsschutzbeauftragten, seine Aufgaben sowie Veränderungen seines Aufgabenbereichs der zuständigen Behörde unverzüglich anzuzeigen. Das Umweltmanagement ist so auszugestalten, daß die Benennung des Betriebsbeauftragten für Immissionsschutz und seine Funktionen und Verantwortlichkeiten sowie seine Fachkunde und Zuverlässigkeit gem. der 5.BImSchV dokumentiert ist. Mit der Umwelterklärung und der vereinfachten jährlichen Fortschreibung nach Art. 5 Abs. 5 der VO können die Pflichten nach § 55 Abs. 1 Satz 2 BImSchG erfüllt werden, sofern die nach der 5.BImSchV zu stellenden Anforderungen an Fachkunde und Zuverlässigkeit nachgewiesen werden. Die Erklärung ersetzt nicht eine Gestattung nach § 5 oder eine Ausnahme nach § 8 der 5.BImSchV. 
4.

§ 58b Abs. 2 BImSchG : Bericht des Störfallbeauftragten

Auf die Ausführungen zum Immissionsschutzbeauftragten Nr. 2 wird verwiesen.  Eine jährlich fortgeschriebene Umwelterklärung (Art. 5 Zif. 5 der o.a. VO) kann den Bericht des Störfallbeauftragten nach § 58b Abs. 2 BImSchG ersetzen, sofern der Umweltgutachter bestätigt, daß das Umweltmanagementsystem so ausgestaltet ist, daß interne Aufzeichnungen erstellt werden, in denen auf die besondere Problematik des nicht bestimmungsgemäßen Betriebs von Störfallanlagen eingegangen wird.
5.

§ 58c Abs. 1 i.V.m. § 55 Abs. 1 Satz 2 BImSchG : Anzeige der Bestellung des Störfallbeauftragten
Auf die Ausführungen zum Immissionsschutzbeauftragten Nr. 3 wird verwiesen. Mit der Umwelterklärung und der vereinfachten jährlichen Fortschreibung nach Art. 5 Abs. 5 der VO können die Pflichten nach § 58c Abs. 1 i.V.m. § 55 Abs. 1 Satz 2 BImSchG erfüllt werden. Die Erklärung ersetzt nicht eine Gestattung nach § 5 Abs. 3 oder eine Ausnahme nach § 8 der 5.BImSchV.
6.

§ 28  Nr. 2 BImSchG : Wiederkehrende Messungen bei genehmigungsbedürftigen Anlagen
§ 28 Nr. 2 BImSchG ermächtigt die zuständige Behörde u.a. zu verlangen, daß wiederkehrend nach Ablauf von jeweils drei Jahren Emissionsmessungen durch eine bekanntgegebene Stelle nach § 26 BImSchG durchgeführt werden. Sofern in kürzeren Abständen Ermittlungen erforderlich sind, soll zugelassen werden, daß die Ermittlungen durch den Immissionsschutzbeauftragten durchgeführt werden, sofern er die hierfür erforderliche Fachkunde, Zuverlässigkeit und gerätetechnische Ausstattung besitzt. Das Umweltmanagmentsystem gewährleistet eine systematische und dokumentierte unternehmensinterne Überwachung durch den Immissionsschutzbeauftragten. Sofern die für Emissionsmessungen erforderliche Fachkunde, Zuverlässigkeit und gerätetechnische Ausstattung von der zuständigen Behörde anerkannt wurde, kann zugelassen werden, daß er die regelmäßig alle drei Jahre durchzuführenden Emissionsmessungen nach § 28 Nr. 2 BImSchG durchführt. Insoweit kann auf Einzelmessungen auch verzichtet werden, wenn durch andere Prüfungen festgestellt werden kann, daß die Emissionsbegrenzungen nicht überschritten werden (s. TA Luft Nr. 3.2.2.1 Absatz 4). Dies gilt jedoch weder für die Messung von Dioxinen und Furanen noch für die Messungen nach § 28 Nr. 1 BImSchG und für Immissionsmessungen. 
7.

§ 31 Satz 1 BImSchG : Auskunft über ermittelte Emissionen nach § 28 Nr. 2 und § 29 BImSchG
Der Betreiber hat das Ergebnis der auf Grund einer Anordnung getroffenen Ermittlung von Emissionen und Immissionen der zuständigen Behörde auf Verlangen mitzuteilen und die Aufzeichnungen der Meßgeräte bei kontinuierlichen Messungen fünf Jahre lang aufzubewahren. Sofern durch das Umweltmanagement- und -informationssystem gewährleistet ist, daß die erforderlichen regelmäßigen Messungen durchgeführt und die Ergebnisse dokumentiert und für die Überwachungsbehörde jederzeit einsehbar sind, kann dadurch die Verpflichtung für die Berichte über die Emissionsmessungen nach § 28 Nr. 2 BImSchG eingehalten werden, sofern die Messungen nicht Überschreitungen der festgelegten Grenzwerte ergeben. Für kontinuierliche Messungen nach § 29 BImSchG gilt dies entsprechend, solange keine Anordnungen oder Absprachen nach § 31 S. 2 BImSchG getroffen wurden. Eine Vorlage von Einzelberichten über die Umwelterklärung und die vereinfachte jährliche Fortschreibung nach Art. 5 Abs. 5 der VO hinaus bei der zuständigen Behörde ist nicht mehr erforderlich.
8.

§ 52 BImSchG : Überwachung

Die zuständigen Behörden haben die Durchführung des BImSchG und der auf dieses Gesetz gestützten Rechtsverordnungen zu überwachen. Dies erfolgt im Rahmen von Regelüberwachungen sowie durch Anlaßüberwachungen z.B. bei Beschwerden der Nachbarschaft, aufgrund besonderer Vorkommnisse oder bei Änderungen. Auf die Regelüberwachung kann verzichtet werden, sofern der Umweltgutachter dies aufgrund der auditierten Anlage (Eintrittswahrscheinlichkeit von Störfällen und Art der möglichen Rechtsgutbeeinträchtigung) befürwortet und er bestätigt, daß das Unternehmen ein Managementsystem etabliert hat, welches geeignet ist, die Einhaltung der einschlägigen Umweltbestimmungen zu gewährleisten und er die Einhaltung anhand von Stichproben überprüft hat.

9.

13. BImSchV : § 28 Abs. 3 Berichte über Ergebnisse der Kalibrierung und der Prüfung der Funktionsfähigkeit

Auf die Ausführungen zu § 31 Satz 1 BImSchG Nr. 7 wird verwiesen. Eine Vorlage von Einzelberichten über die Umwelterklärung und die vereinfachte jährliche Fortschreibung nach Art. 5 Abs. 5 der VO hinaus bei der zuständigen Behörde ist nicht mehr erforderlich, sofern die Überprüfung nicht Abweichungen ergeben hat.
10.

17. BImSchV : § 10 Abs. 3 Satz 2 Berichte über Ergebnisse der Kalibrierung und der Prüfung der Funktionsfähigkeit

Auf die Ausführungen zu § 31 Satz 1 BImSchG Nr. 7 und § 28 Abs. 3 der 13. BImSchV Nr. 9 wird verwiesen. Eine Vorlage von Einzelberichten über die Umwelterklärung und die vereinfachte jährliche Fortschreibung nach Art. 5 Abs. 5 der VO hinaus bei der zuständigen Behörde ist nicht mehr erforderlich, sofern die Überprüfung nicht Abweichungen ergeben hat.
11.

17. BImSchV : § 18 Unterrichtung der Öffentlichkeit

Der Betreiber der Anlage hat die Öffentlichkeit einmal jährlich in der von der zuständigen Behörde festgelegten Weise und Form über die Beurteilung der Messung von Emissionen und der Verbrennungsbedingungen zu unterrichten. Wenn diese Daten in die Umwelterklärung und die vereinfachte jährliche Fortschreibung nach Art. 5 Abs. 5 der VO aufgenommen und jährlich veröffentlicht werden, sind die Pflichten nach § 18 erfüllt.
12.

2. BImSchV : § 12 Abs. 6 Satz 1 und 4 Auskunft über wiederkehrende Messungen

Auf die Ausführungen zu § 31 S.1 BImSchG Nr. 7 wird verwiesen. Eine Vorlage von Einzelberichten über die Umwelterklärung und die vereinfachte jährliche Fortschreibung nach Art. 5 Abs. 5 der VO hinaus bei der zuständigen Behörde ist nicht mehr erforderlich, sofern die Messungen nicht Überschreitungen der festgelegten Grenzwerte ergeben haben.

13.

2. BImSchV : § 12 Abs. 7 S. 3 Berichte über Ergebnisse der Messungen und der Kalibrierung:
Auf die Ausführungen zu § 31 Satz 1 BImSchG Nr.7 und § 28 Abs. 3 der 13. BImSchV Nr.9 wird verwiesen. Eine Vorlage von Einzelberichten über die Umwelterklärung und die vereinfachte jährliche Fortschreibung nach Art. 5 Abs. 5 der VO hinaus bei der zuständigen Behörde ist nicht mehr erforderlich, sofern die Überprüfung nicht Abweichungen ergeben hat.

14.

20. BImSchV : § 7 Abs. 4 Satz 3 Auskunft über wiederkehrende Messungen 

Auf die Ausführungen zu § 31 S.1 BImSchG Nr. 7 wird verwiesen.  Eine Vorlage von Einzelberichten über die Umwelterklärung und die vereinfachte jährliche Fortschreibung nach Art. 5 Abs. 5 der VO hinaus bei der zuständigen Behörde ist nicht mehr erforderlich, sofern die Messungen nicht Überschreitungen der festgelegten Grenzwerte ergeben haben.

15.

21. BImSchV : § 6 Abs. 4 Satz 3

Auf die Ausführungen zu § 31 S.1 BImSchG Nr. 7 und § 7 Abs. 4 der 20. BImSchV Nr. 14 wird verwiesen. Eine Vorlage von Einzelberichten über die Umwelterklärung und die vereinfachte jährliche Fortschreibung nach Art. 5 Abs. 5 der VO hinaus bei der zuständigen Behörde ist nicht mehr erforderlich, sofern die Messungen nicht Überschreitungen der festgelegten Grenzwerte ergeben haben.


Keine Möglichkeiten zur Substitution werden auf der Grundlage des z.Z. geltenden Rechts gesehen bei der Abgabe der Emissionserklärungen sowie bei Auskünften über ermittelte Emissionen, sofern verpflichtend vorgeschrieben ist, daß die Meßberichte unverzüglich vorzulegen sind (Auskunftsverpflichtungen nach § 24 Abs. 1 und § 27 Abs. 1 der 13. BImSchV sowie nach § 12 Abs. 2, § 14 Abs. 1 und § 17 Abs. 4 Satz 6 der 17. BImSchV).

Auch ein genereller Verzicht auf Messungen nach § 26 Abs. 1 BImSchG ist nicht möglich. Allerdings wird in der Praxis die vermehrte Eigenüberwachung zu weniger häufigen Befürchtungen über schädliche Umweltauswirkungen und damit zu einer weitgehenden Reduzierung von Anordnungen führen.

2.2 Deregulierung auf Kosten des Umweltschutzes und der Gesundheit?

Franz-Josef Moormann, Ministerialrat, Ministerium für Umwelt, Raumordnung 

und Landwirtschaft NRW, Mitglied im UGA

Bitte Text einfügen

2.3 Deregulierung und Öko-Audit - Verliert der Umweltschutz aus Sicht der Gewer-

beaufsicht?

Bernhard Klockow, Leiter des Gewerbeaufsichtsamtes Hannover

Bitte Text einfügen

3.0
Podiumsdiskussion
Christiane Friedrich, Staatssekretärin im Ministerium für Umwelt, 



Raumordnung und Landwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen



Prof. Dr. Gertrude Lübbe-Wolff, Universität Bielefeld



Wolfgang Guhle, Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz 



(BBU), Mitglied im UGA und NAGUS



Prof. Dr. Ing. Jürgen A. Philipp, Thyssen Stahl AG, 



Leiter Thyssen-Umweltschutz,



Dr. Werner Schneider, Deutscher Gewerkschaftsbund Bundesvor-


stand, Düsseldorf, Mitglied im NAGUS, UGA, IDU-Beirat

Siegfried Leittretter, Hans-Böckler-Stiftung

Wir wollen jetzt einmal versuchen, die Grundsätze aufzuarbeiten, um die es bei den Fragen Öko-Audit, Deregulierung, Revision des Öko-Audits geht, und diese Fragen hier auf dem Podium erörtern. Ich darf ganz herzlich bei uns begrüßen Frau Christiane Friedrich, Staatssekretärin im Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen. Vielen Dank, daß Sie gekommen sind. Die übrigen Teilnehmer und Teilnehmerinnen kennen Sie bereits weitgehend, sie haben ja heute schon einmal referiert. Neu in dieser Runde dabei ist Dr. Werner Schneider, Deutscher Gewerkschaftsbund Bundesvorstand Er ist vielfältig mit dieser Materie befaßt u.a in den Ausschüssen NAGUS, UGA, IDU-Beirat etc. Er wird sicherlich auch zur Praxis etwas sagen können, deshalb erspare ich mir weitere Vorstellungen, die jetzt nicht mehr erforderlich sind. 

Ich möchte mit einer ersten Runde beginnen. Maximal drei Runden sind geplant.Danach wollen wir noch in eine große Diskussionsrunde einsteigen, damit Sie als Teilnehmer und Teilnehmerinnen dieser Tagung noch mehr Möglichkeiten haben, hier Fragen zu stellen oder auch Diskussionsbeiträge und Statements einzubringen.

Im Zentrum der Auseinandersetzung steht natürlich eindeutig die Frage der freiwilligen Selbstkontrolle und Eigenverantwortung.. Ist sie ein Instrument der Umweltpolitik, ist sie belastbar, ist sie tragfähig, denn dieses wird ja bei Deregulierungen über das Öko-Audit verlangt. Dazu meine erste Frage an Herrn Professor Philipp: Sie haben das besonders herausgestrichen, Sie haben auch auf die Selbstverpflichtung hingewiesen. Wie stehen Sie der Kritik von Gewerkschaften, Umweltverbänden und anderen Gruppen gegenüber?

Prof. Dr. Jürgen A. Philipp

Thyssen Stahl AG, Leiter Thyssen-Umweltschutz

An sich haben Sie mit mir den Falschen eingeladen, denn ich hatte ja heute morgen herausgestellt, daß wir bisher nicht beschlossen haben, am EMAS-System oder an ISO 14001 teilzunehmen. Ich hatte gesagt, wir haben die Instrumente seit zwanzig Jahren in immer verbesserter Ausführung, die einzelnen Bausteine des Umwelt-Managementsystems, und damit machen wir eine Eigenkontrolle. Wir haben eine betriebsinterne Kontrolle eben über dieses Instrument des Betriebsbeauftragten mit seinen Leuten, wir haben 24 Stunden immer jemanden im Dienst, natürlich sind zu den Tagesstunden alle da. Eine Emissionsüberwachung wird gemacht zusätzlich durch das, was die TA-Luft fordert, eine registrierende, kontinuierliche Überwachung an allen Emissionsquellen, die vom Massenstrom und der Konzentration her in Frage kommen. Übrigens wäre das dann nur ein weiteres Modell, Frau Staatssekretärin, um das dann auch als EFÜ (Emissionsfernübertragung) an das Staatliche Umweltamt zu geben, aber darüber müssen noch Gespräche geführt werden. Ich gehe davon aus, daß wir das eines Tages wie in Niedersachsen schon weitergehend auch haben werden.
Wir haben auch ein Abfallwirtschaftskonzept, auch das aus diesen letztmals EMAS-Instrumenten. Wir haben ja als Industrie auch mitgearbeitet über die Internationale Handelskammer in Paris. Viele von Ihnen wissen sicher, daß es dort seit langem eine Charta gibt als Gebrauchsanweisung für industriellen Umweltschutz, daraus ist ja dann erst diese EMAS-Verordnung entstanden. 

Diese Instrumente sind da, nur wir haben uns bisher nicht entschieden, jetzt offiziell mitzumachen. Wir halten sehr viel von Selbstkontrolle. Herr Leittretter, wenn ich darf, möchte ich – weil das hierher paßt – einen Satz sagen zu der Diskussion heute morgen. Was mich hier erschüttert hat - ich bin zwar seit 1974 in diesem Amt, früher wäre ich vielleicht in die Gesichtsfarbe gelaufen wie Herr Beethoven auf dem vorletzten Bild – ist diese Haltung, dieses Mißtrauen aus einigen Kreisen, die hier vorgetragen haben, als würden diese Burschen nachts die Filter abschalten, sich um nichts mehr kümmern, ‚vielleicht wird man ja nicht erwischt, was macht es denn, es sieht ja keiner usw.‘ Ich weiß nicht, ob das in die heutige Diskussion paßt. Wir haben seit 1974 die Betriebsbeauftragten, die sind unabhängig, natürlich kriegen sie ihr Geld vom Betrieb, aber sie sind dafür da, eben die Kontrollen durchzuführen. Das wird gemacht, wir haben Genehmigungsauflagen, die eingehalten werden, das wird kontrolliert von den Beamten der Staatlichen Umweltämter. Ich weiß nicht, ob das die richtige Diskussionsgrundlage ist, daß man sagt, wenn wir nicht hier mit hineinkommen und hier nicht mit aufpassen, dann läuft das schief.

Natürlich gibt es immer einige schwarze Schafe, die dann in den Medien natürlich auch Erwähnung finden. Da kippt einer seine Fässer an die Autobahn, weil er schon vorher kassiert hat für die Entsorgung, dann aber die Kosten nicht aufbringen will, um diesen Abfallstoff pflichtgemäß zu entsorgen. Aber all das passiert eben nicht in 99,9 Prozent der Unternehmen und ich finde es auch etwas sehr enttäuschend, wenn dann hier Erfolge, die ich dargestellt hatte, die für meine Person einhergehen mit 1,5 Milliarden DM Investition seit 1974, einfach ignoriert werden und einfach nur das Stichwort Wettbewerbsverzerrung aufgegriffen wird, um zu sagen, das könntet ihr ja mit EMAS beseitigen. Eben genau das können wir nicht beseitigen. Wenn ein portugiesischer Wettbewerber sich dieses Zertifikat besorgen will, ist das eine ganz einfache Sache, der wird an den portugiesischen Umweltvorschriften gemessen und nicht an den deutschen. 

Also hier sind dreihundert Millionen gegen unseren Wettbewerber in Frankreich ein Wort. Man muß wirklich mehr auch in den Verbänden auf die internationale Situation achten, wir stehen nun einmal im Wettbewerb und können unsere Umweltkosten nicht durchreichen, wie das Unternehmen mit Monopolstellung können. Das ist bei uns nicht möglich und eine solche Wettbewerbsverzerrung ist nun einmal durch Umweltschutz gegeben. Ich meine, wir müssen zu einem rationalen Umweltschutz kommen, der von der Sache her begründet ist und nicht von der Politik alleine.

Siegfried Leittretter
Wettbewerbsverzerrung durch Umweltpolitik – dazu ist heute schon sehr viel gesagt worden. Ich möchte an dieser Stelle das viertgrößte Unternehmen im Börsenhandel in Japan erwähnen, das soeben pleite gegangen ist, wie das Handelsblatt heute berichtet, möglicherweise mit vierzig Milliarden DM Schulden in Zusammenarbeit mit der Unterwelt. Japan war das führende Land bei der Deregulierung im Banken- und im Versicherungswesen. Hier, im Handelsblatt wird heute geschrieben, „wie kann man nur so etwas machen, so weit zu deregulieren, wir brauchen eine starke Aufsicht, vor allen Dingen im Bankensystem und das ist der Nachteil der Länder, die diese nicht haben, denn dort funktioniert das Kreditsystem nicht.“ Ich denke, das müßte man sicherlich auch einmal vor diesem Hintergrund betrachten. Frau Friedrich, gilt das nicht in gleicher Weise auch für den Umweltschutz, was hier geschrieben wird, oder setzen auch Sie auf freiwillige Selbstkontrolle. Gibt es nicht Parallelen zum Umweltschutz ? Ist der Bereich nicht vergleichbar mit dem, was im Bankensektor aktuell passiert? Ist Umweltschutz eine Aufgabe, die sich Unternehmen von sich aus zu eigen machen? Wie sehen Ihre Vorstellungen dazu aus?

Christiane Friedrich, Staatssekretärin MURL NRW 

Gestatten Sie, daß ich mich in der Bankenaufsicht nicht so auskenne wie im Immissionsschutzgesetz, insofern kann ich zu diesem Vergleich natürlich nichts sagen. Das einzige, was mir symptomatisch erscheint, aber das ist eigentlich keine neue Erkenntnis: in dem Moment, wenn etwas schiefläuft in freien Gesellschaften, kommt der Ruf nach dem Staat.

Ihre Frage nach der freiwilligen Selbstkontrolle, da muß ich Ihnen sagen, selbstverständlich ist freiwillige Selbstkontrolle etwas Wünschenswertes, etwas Unterstützenswertes und ich gehe auch davon aus, daß sie stattfindet. Ich finde es selbstverständlich gut, so etwas wie das EMAS-System zu haben, mit dem diese (Selbstkontrolle) in einer vergleichenden Systematik gemacht werden kann, die auch zielgerichtet ist. Mein Ministerium ist unterstützend tätig, indem wir zur Implementierung in Nordrhein-Westfalen z. B. Modellprojekte finanziert haben usw. Eine wesentliche Frage, und das ist ja auch die, die gestellt wurde in dieser Debatte heute, ist: Ist es ein zusätzliches Instrument oder ist es ein ersetzendes Instrument? Ich habe leider nicht die ganze Diskussion heute hören können, aber ich muß sagen, für mich stellt sich die Frage so nicht. Die Frage müßte lauten: Wo gibt es inhaltliche gemeinsame Schnittmengen, von denen man dann schauen kann, wie gehen wir für beide Seiten möglichst effizient damit um. Es ist eine Effizienzfrage von Arbeitskapazitäten - jedenfalls auf der exekutiven Seite - und Geld. Und Geld spielt ja für die Exekutive auch eine immer größere Rolle zu Zeiten des schlanken Staates. Insofern sehe ich gar nicht so viele Widersprüche, wenn wir es denn ernst nehmen, an den Standards nichts zu verändern.

Das ist auch genau die Rolle, die Nordrhein-Westfalen einnimmt. Ich muß sagen, ich war höchst erstaunt über das Referat von Frau Böhm-Amtmann insofern, als ich jetzt das erste Mal wirklich das Vergnügen hatte, Ihnen zuzuhören, ich hatte bisher aus Bayern noch nicht gehört, daß man keine Deregulierung will. Ich werde mir erlauben, dieses weiterzugeben, denn dann sehe ich den Widerspruch, der immer so schön gemalt wird – zwischen Nordrhein-Westfalen und Bayern zum Beispiel – überhaupt nicht mehr so groß.  

Was die Selbstverpflichtung betrifft, das ist etwas anderes als die freiwillige Selbstkontrolle. Die Selbstverpflichtung ist ja von der EU als ein mögliches ersetzendes Instrument für die Umsetzung neuer Richtlinien angedacht. Die EU-Kommission hat in Europa eine Auswertung gemacht, wie haben eigentlich die Länder, die solche freiwilligen Selbstverpflichtungen wollen, diese gestaltet und welche Auswirkungen haben sie. Ich möchte Ihnen jetzt nicht das ganze vortragen, aber ich möchte ein Ergebnis heraushaben. Unabhängig davon, daß die EU sagt, es muß Öffentlichkeitsbeteiligung sein, es muß kontrollierbar sein, es muß Monitoring stattfinden, es muß Zwischenergebnisse geben usw., und unabhängig von der Tatsache, daß es für Deutschland juristische Probleme gibt, weil es einer anderen Verfassung bedürfte – das ist jedenfalls das, was mir die Juristen sagen -, gibt es eine Erfahrung, die ich ganz spannend finde. In Belgien und Dänemark hat man viele Erfahrungen mit freiwilligen Vereinbarungen gemacht. Man hat aber auch festgestellt, daß sie unverbindlich waren und sie sollten verbindlicher gemacht werden. Dann hat man in Belgien und Dänemark jeweils ein Gesetz erlassen, das solche freiwilligen Vereinbarungen verbindlich macht. Seitdem gibt es keine freiwilligen Vereinbarungen mehr in Belgien und in Dänemark. Das finde ich ein spannendes Ergebnis.. 

Herr Professor Philipp hat eben gesagt - das muß ich einfach festhalten und wenn es ein Protokoll gibt, hätte ich das auch gerne im Protokoll -, zusätzliche Daten, die wir erfassen, könnten wir über die Emissionsfernübertragung selbstverständlich erhalten. Da nehme ich Sie sofort beim Wort, denn bisher höre ich immer, daß wir mit der Emissionsfernüberwachung die Industrie in Nordrhein-Westfalen – gestatten Sie, daß ich es etwas drastisch ausdrücke, denn so wurde es mir auch entgegengebracht – gerade "erwürgen". Dieses haben wir mitnichten vor. Sie ist ein Instrument, das aus meiner Sicht für beide Seiten sowohl effizient als auch kostengünstig ist und eine zeitnahe Kontrolle der gesetzlich vorgegebenen Standards ermöglicht. Ich bin wieder am Punkt: Lassen Sie uns die Standards erhalten, dann ist dieses ein Instrument, das den Betrieb und die vollziehende Behörde, bei uns das Staatliche Umweltamt, in direkte Verknüpfung bringt, wodurch wir den direkten Zugriff haben. Wovor haben Sie Angst? Da sitzt nicht jemand, der sich das dauernd anguckt, sondern das wird dann angeguckt, wenn zum Beispiel von außen eine Frage kommt: Kann es sein, daß dort etwas passiert ist? Dann wird in den Computer gegangen und dann wird festgestellt, da war etwas oder da war nichts. Zum Glück ist in vielen Fällen da auch nichts. Ich denke, es gibt keine bessere PR für solche Unternehmen, als wenn die Behörde ganz schnell am gleichen Tag sagen kann: keine Probleme, da ist kein Zwischenfall gewesen. Ich kann nicht verstehen, warum die Industrie dieses geradezu als ein Folterinstrument betrachtet.

Herr Professor Philipp, Sie sagten, es erschüttert Sie das Mißtrauen. Da muß ich Ihnen sagen, leider ist dieses Mißtrauen auch heute immer noch auf Erfahrungen basierend. Leute, die dieses Mißtrauen haben, sind ja nicht Leute, die sich irgendein böses Menschenbild ausdenken, sondern das sind sehr oft Leute, die vor Ort in der direkten Arbeit die Erfahrung machen, sie wollen von einer Behörde zum Beispiel eine Information bekommen und aufgrund von "schlankem Staat", Überbelastung, nicht vorhandener Daten usw. erhalten sie diese nicht. Über die Medien erfahren Sie natürlich in der Regel immer nur die Panne. Über die Firma, bei der alles immer funktioniert, schreibt kein Journalist. Das wäre eine vertrauensbildende Maßnahme und das Öko-Audit mit dem Umweltbericht ist ja so eine vertrauensbildende Maßnahme. Aber wir haben natürlich heute leider auch noch die Situation, über die ich hier doch noch einmal kurz berichten möchte. Wir haben in Duisburg einen Sonder-Luftreinhalteplan gemacht. Duisburg ist wirklich ein industrielles Zentrum im Umbruch und das sehen wir auch daran, daß wir in Duisburg 210 Anlagen haben, die nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz sogenannte Emissionserklärungen abgeben müssen, also was kommt oben aus dem Schornstein raus, das sind nicht die kleinen Betriebe, das sind schon richtige Gewichte. Wir haben 141 Emissionserklärungen von außen überprüfen lassen. Dabei ist herausgekommen: Acht Prozent der Emissionserklärungen mußten praktisch neu erstellt werden wegen zu großer Mängel. Unvollständige Angaben der Emissionen wurden bei 44 Prozent der Emissionserklärungen festgestellt. Bei dreizehn Prozent der Anlagen waren Emissionswerte der TA-Luft oder Emissionsbegrenzungen laut Genehmigungsbescheiden überschritten. Circa zwanzig Prozent der Anlagen wiesen Defizite gegenüber dem Stand der Technik auf. Dieses ist deutsche Realität.

Ich sage nicht, daß dahinter Mutwilligkeit steht. Aber wenn nicht die Verpflichtung besteht, immer wieder zu kontrollieren und zu überprüfen, dann ist es das menschlichste von der Welt, zumal wenn es mit ökonomischen Aspekten verknüpft ist, mal alle Fünfe gerade sein zu lassen. Dies geht aber nicht, denn wir dürfen eins nicht vergessen: wir diskutieren das ganze, als ginge es hier nicht um toxische, öko-toxische, gefährliche Stoffe. Es geht hier aber nicht um irgendwelche Schnörkel, die wir an irgendeinem Bau gesetzlich noch anbringen müssen, sondern es geht darum, daß wir den Standard, den wir erreicht haben, halten, daß wir uns heute nicht mehr in dem Maße Gefahren aussetzen müssen wie noch in den 70er Jahren.

Siegfried Leittretter
Das war eine klare Aussage. Frau Professor Lübbe-Wolff, an welcher Stelle sehen Sie insbesondere die auch von der Verfassung vorgegebene Schutzfunktion des Staates verletzt? Können Sie das noch einmal deutlich zusammenfassen? Welche hoheitlichen Aufgaben kann der Staat, muß er übernehmen, welche darf er in keinem Fall abgeben?

Prof. Dr. Gertrude Lübbe-Wolff
Ich denke, der Staat muß insgesamt eben ein funktionsfähiges Kontrollsystem gewährleisten. Ich glaube, man kann da gar nicht so ohne weiteres, wie immer wieder versucht wird, die Grenze zwischen dem, was der Selbstkontrolle überlassen werden darf und dem, wo das nicht zulässig ist bei Gefahr und Vorsorge, ziehen. Oft wird gesagt, die Gefahr muß der Staat überwachen, aber die Vorsorge kann der Selbstkontrolle überlassen bleiben. Ich denke, man muß das von den Interessenstrukturen her analysieren. An dem Punkt bin ich auch nicht einverstanden mit dem, was Herr Philipp gesagt hat. Sie haben diese ganze Diskussion wirklich so ein bißchen auf die Schiene gute Menschen/böse Menschen gerückt, haben sich beklagt, daß man mißtrauisch ist. Wie ist denn die Situation? Der Betrieb steht doch am Markt im Wettbewerb und wäre dumm, wenn er sich nicht bemühte, jede Mark an Kosten, die sich betriebswirtschaftlich nicht rentiert, zu vermeiden. Dazu gehört nun mal leider ein großer Teil aller Umweltschutzkosten. 

Es gibt ja auch Ausnahmen, mit Abfalleinsparung oder mit Wassereinsparung können Sie auch Kosten einsparen, aber für weite Bereiche des Umweltschutzes gilt das nicht. Wenn Sie in dieser Situation sagen, „da soll man doch einfach mal Vertrauen haben, daß die Firmen das Nötige schon selber tun werden“, dann finde ich das einfach – ich traue mich kaum, das zu sagen – naiv. Sie stehen doch in einer Marktwirtschaft im Wettbewerb und kennen doch die Bedingungen, unter denen die Firmen operieren. Da denke ich, kann man das nicht anders erwarten und das ist auch gar keine Frage der guten oder schlechten Moral. Man kann nichts anderes erwarten, als daß Firmen bemüht sind, unprofitable Kosten zu vermeiden und deswegen muß das so geregelt werden, daß der Staat Rahmenbedingungen schafft, die die Interessenstruktur der Betriebe verändern. 

Da würde ich dann sagen, in einigen Bereichen ist die Interessenstruktur der Betriebe ohnehin schon so, daß die ein erhebliches Eigeninteresse an der Vermeidung bestimmter Umweltprobleme haben, zum Beispiel daß ein Kessel in die Luft fliegt und Arbeitnehmer zu Schaden kommen und womöglich noch Emissionen in der Nachbarschaft, vor denen man dann Angst hat. Da ist heute in der Industrie soviel Eigeninteresse, daß so etwas vermieden wird, daß ich da schon fast sagen würde, in diesem Bereich kann man vergleichsweise weitgehend unter den geltenden Rahmenbedingungen – Haftungsrecht, Strafrecht und was da alles eine Rolle spielt – darauf vertrauen, daß auf diese Dinge aufgepaßt wird, ohne daß jeden Tag ein Beamter oder auch nur jedes halbe Jahr ein Beamter vorbeikommt. 

In anderen Bereichen, wo es um Vorsorge geht, das heißt um die Einhaltung von Emissionsgrenzwerten, wo überhaupt niemand in der Nachbarschaft oder Umgebung irgendwas merkt oder auch nur hustet, wenn Grenzwerte überschritten sind, aber wo irgendwo dann doch eben ein verstärkter Beitrag zu globalen Umweltproblemen, Ferntransport von Stoffen, Akkumulation, schleichende, von Schadstoffen in Böden, geleistet wird, haben wir ja Emissionsgrenzwerte und in diesem Bereich gibt es keinerlei unmittelbares Eigeninteresse der Betriebe, sich sorgfältig zu verhalten. Da ist es deswegen sehr viel wichtiger, daß der Staat hinterherguckt. Wenn wir das auf die moralische Ebene schieben nach dem Motto: „Sie unterstellen mir wohl, ich sei kein Ehrenmann und achtete darauf von alleine“,  dann finde ich, ist das  völlig auf dem falschen Gleis. Es sollte klar sein, daß in diesem Bereich der Staat die nötigen Vorgaben machen muß, die die Interessen der Betriebe so modifizieren, daß wirklich ein Anreiz besteht für den Betrieb, hier tätig zu werden. Wenn wir im Öko-Audit-Bereich bestimmte Deregulierungsmaßnahmen ergreifen, das habe ich versucht zu erklären, dann wird das dazu führen, daß eben doch für das Interesse der Betriebe, sich bestimmten lästigen Umweltschutzauflagen zu entziehen, wieder gewisse Spielräume entstehen und da bin ich dagegen. Ich finde, es ist nicht eine Frage der guten oder schlechten Moral oder der guten oder schlechten Menschen, ich glaube, die Umweltmoral eines vernünftigen Managers sollte sich nicht darin zeigen, daß er sagt, „überlaß das mal alles unserer individuellen Moral“, sondern die sollte sich darin zeigen, daß er funktionsfähige staatliche Regulierungssysteme, die das für alle verbindlich und durchsetzbar machen, politisch unterstützt. Das ist die moralische Haltung für mich und nicht, alles mit der Frage des individuellen Gewissens zu machen.

Siegfried Leittretter

Wenn ich nachher mit der Bundesbahn fahre, habe ich auch das Problem, daß der Schaffner mir einfach nicht vertraut und unbedingt meine Fahrkarte sehen möchte. Ich halte das für unverschämt, aber vielleicht kann man das ja auch noch ändern. Mehr Vertrauen, bitte. Ich bitte Herrn Dr. Schneider, zu dieser Frage Stellung zu nehmen. Wie sieht Ihre Position, die des deutschen Gewerkschaftsbundes sicherlich auch ganz generell, zur Frage Öko-Audit, Deregulierung aus?

Dr. Werner Schneider, DGB-Bundesvorstand

Um vielleicht da auch noch einmal prinzipiell heranzugehen: Unsere Erfahrungen sind die, daß Unternehmensentscheidungen und auch solche im Unternehmen im Hinblick auf Umweltschutz im wesentlichen durch ökonomische Gesichtspunkte dominiert werden. Das heißt natürlich in der Konsequenz, daß ein Unternehmen nun schlicht und einfach nicht mehr tun kann als ein Mitwettbewerber im Umweltschutz. Das sind meines Erachtens normale Rahmenbedingungen in der freien Marktwirtschaft. Das bedeutet in der Tat, das ist ja auch die Erfahrung der vergangenen Jahre, daß, wenn kein richtiger Ordnungsrahmen gesetzt worden wäre in der Vergangenheit, wir auch bis heute keine Weiterentwicklung im Umweltschutz gehabt hätten. Ein klassisches Beispiel war ja in dem Wiedervereinigungsprozeß, wie die Umweltsituation in den östlichen Bundesländern sich uns präsentiert hat. Ich bin der Meinung, wenn wir diese Umweltpolitik in den vergangenen Jahren bei uns im Westdeutschland nicht gehabt hätten, hätten wir vielleicht mittlerweile eine ähnliche Situation, wie wir sie damals im Osten vorgefunden haben. Da geht kein Weg dran vorbei.

Insofern ist es die Frage, ob man dieses Vorschußvertrauen an der Stelle tatsächlich geben kann bzw. inwiefern man mit dem Öko-Audit eigentlich Dinge leisten kann, die in dieser Richtung möglicherweise mehr Eigenverantwortung erwarten lassen. Da würde ich ganz klar unterscheiden: In den Fällen, wo man Kosteneinsparpotentiale hat, bin ich der Meinung, ist das im klaren Eigeninteresse der Wirtschaft. Das ist für mich aber kein Umweltschutz, das ist eigentlich ein stinknormales ökonomisches Verhalten eines Unternehmens, daß es versucht, Wasser, Abfall, Energie einzusparen, weil sich das letztlich auszahlt. Aber wir haben, wie das Frau Lübbe-Wolff sagte, viele Bereiche des Umweltschutzes, die letztlich auch was kosten. Es ist doch absolut albern anzunehmen, daß ein Unternehmen von sich aus große Investitionen tätigt, wenn es mit einem Konkurrenten im Wettbewerb steht, wenn der andere dies nicht auch tut. Da würde ich einfach sagen, dem Unternehmen gestehe ich es zu, wenn es dann nicht mehr tut als andere. 

Deswegen wird die Frage der Anwendbarkeit der Öko-Audit-Verordnung oder auch die gesamte Diskussion der Revision und Deregulierungsmöglichkeiten sehr davon abhängen, wie sich Öko-Audit im Rahmen der Revision jetzt entwickelt – wird es zu ISO 2, wird es zu EMAS 2. Das sind für mich zwei Grundfragen, die für mich genauso wichtig sind, wie Herr Sauer meines Erachtens zu Recht gesagt hat, man unterhält sich derzeit über die Definition des BAT. Auch das sind grundlegende Weichen, ich schätze das auch so sein. Das heißt, es wird darauf ankommen, was ist denn letztlich das, was hinten dabei rauskommt, wie Herr Kohl immer sagt, bei der Revision der Verordnung. Da sind die Zeichen leider nicht so gestellt, daß man in die Richtung geht, daß  man sagt, wir müssen dieses Instrument stärken, müssen die Umweltleistung besser und zielgerichteter gestalten, und wir müssen die Belastbarkeit des Systems und auch die Prüfergebnisse der Umweltgutachter belastbar gestalten, damit anschließend eine Registrierung auch eine Aussagekraft hat. Da gibt es in der jetzigen Praxis bereits Mängel, das sage ich jetzt einfach so, wenngleich ich sehr vorsichtig bin, hier mit Deregulierungspotentialen umzugehen. 

Die Bundesregierung selbst sagt in einer Anfrage, die wir kürzlich initiiert haben, es ist nicht Aufgabe des Umweltgutachters, die Rechtskonformität festzustellen. Das muß man sich auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt da sehr viele Interpretationen. Herr Mittelstädt, den Sie ja alle sehr gut kennen, rennt ja des öfteren durch die Lande und sagt, „der Umweltgutachter hat dies überhaupt nicht zu prüfen.“ Es gibt ja derzeit sehr viele Interpretationen, wo man nicht sagen kann, die Verordnung hat eine gesicherte Rechtsgrundlage.

Für uns stellt es sich aber so dar, wenn wir das beurteilen wollen, sind Umweltfragen in vielen Fällen für uns auch mit Konsequenzen in den Betrieben verbunden und da gucken wir schon genau hin, wo wir sagen, da lassen wir mit uns reden und da hört es auf, weil bei der Rechtskonformität genauso, wie für das Unternehmen die Konsequenz die Betriebsstillegung sein kann, für unsere Mitglieder bedeutet dies der Verlust der Arbeitsplätze. Da gibt es zwei Interessen an der Stelle, wo wir auch eigene haben. 

Beispielsweise wird von den jeweiligen Systemen geprüft die Reduzierung der Umweltauswirkungen mit dem Stand der Technik oder BAT, da sind wir offen, dann heißt dies auch, können wir für unsere Mitglieder sagen, im weitesten Sinne sind der Gesundheitsschutz und der Nachbarschaftsschutz sichergestellt. Dies ist aber in der Interpretation derzeit. Bei der ISO haben wir schlicht und einfach feststellen müssen, daß überhaupt keine Umweltleistung geprüft wird, um das noch einmal ganz klar festzuhalten. Es wird weder Rechtskonformität geprüft und zertifiziert, es wird weder die Reduzierung der Umweltauswirkungen nach dem Stand der Technik geprüft und zertifiziert, und es wird auch nicht geprüft, ob der betriebliche Umweltschutz sich tatsächlich verbessert hat. Das sind drei Fakten, die muß man erst einmal zur Kenntnis nehmen.

EMAS, also die Öko-Audit-Verordnung, trauen wir da ein Stück mehr zu, obwohl wir auch da feststellen müssen, daß die Prüfergebnisse – ich habe mal drei Beispiele gemacht mit Rechtskonformität, Stand der Technik, Verbesserung des tatsächlichen Umweltschutzes – , die im Prinzip nach unserer Auffassung geprüft werden müßten. Nur das wird von vielen in Frage gestellt. Es ist auch so, daß die Umweltgutachterpraxis ganz deutlich dies nicht hergibt. Das Institut der Umweltgutachter und Berater ist nicht bereit, diese Verantwortung auf sich zu nehmen, also zu unterschreiben, daß sie dies auch tatsächlich geprüft haben, sondern die sagen - die ISO-14001-Philosophie - nur, „wir haben geprüft, daß geprüft worden ist“. Das muß man sich klarmachen, was das heißt, das ist kein belastbares Ergebnis. Das ist eine Plausibilitätsprüfung mit Stichproben aufgrund der Angaben des zu prüfenden Unternehmens. Da muß man sich fragen, wie kann ein Umweltgutachter – Herr Lange, Bayer, bei Ihnen beispielsweise - innerhalb von zwei Tagen da durchgehen und all diese komplizierten technischen Sachverhalte durchprüfen. Da sagt selbst ein Esperte wie Herr Klöpfer kürzlich im Fachbegleitkreis, das hält er schlicht und einfach für unmöglich. Wenn ich das weiß, werde ich ein bißchen vorsichtig an der Stelle, wenn es um die Frage geht, welche Anreize gebe ich an Unternehmen weiter. 

Ich finde es richtig, daß diese derzeit sich in der Diskussion befindlichen Kataloge – das sind ja regelrechte rechtsverändernde Werke, die da geschrieben werden – im Detail zu hinterfragen sind, nicht nur im Sinne von Verfassungskonformität, sondern auch im Hinblick, was bedeuten denn diese Vorschläge beispielsweise für die Praxis, die wir haben werden, wenn wir diese realisieren. Ich habe das Gefühl, da denken einige noch zu kurz darüber nach. Wenn ich mir beispielsweise vorstelle, im Umweltgutachterausschuß kursiert derzeit eine Liste, die ist identisch mit der Liste für die letzte Umweltminister-Konferenz, mit einem Vorschlag der 17. BImSchGV, also bei den Verbrennungsanlagen, daß man einfach sagt, ein Öko-auditiertes Unternehmen muß in Zukunft nur noch die Berichte und Bewertungen der Meßergebnisse auf Anforderung der Behörde vorlegen. Da denkt man sich im ersten Moment, das ist eine kleine Erleichterung, aber was hat das für Auswirkungen auf die Umweltgutachterpraxis, auf die Frage der Registrierung, welche Informationen hat die Behörde oder hat der Staat noch zur Verfügung. Wenn ein Umweltgutachter bisher in ein Unternehmen gegangen ist, dann hat er immer, wenn überhaupt, Hinweise bekommen aufgrund des Schriftverkehrs mit den Behörden. Wenn nichts vorgefunden wurde, haben viele gesagt, mag es vielleicht in Ordnung sein. Aber wenn kein Schriftverkehr mehr stattfindet, also diese Berichtspflicht nicht mehr da ist gegenüber der Behörde, ist auch im Betrieb kein Vorgang mehr da, also der Umweltgutachter findet nichts mehr. Wenn die registrierende Stelle – also die IHK – nachfragt bei der zuständigen Behörde, ist merkwürdigerweise dann auch bei diesem Vorschlag keine Unterlage mehr da, sprich sowohl der eine Checkpunkt der Registrierung ist nicht mehr möglich, der ist ausgesetzt, und der Umweltgutachter in dem Unternehmen wird blindgestellt. 

Dann frage ich, was will man mit diesen Vorschlägen wirklich erreichen? Will man das System total ausbremsen, runterfahren auf Null, damit das nur noch ein Bepperl ist für nichts und wieder nichts? Oder will man diese Öko-Audit-Verordnung – wir halten die für ein gutes Instrument neben dem Ordnungsrecht - um das klar zu sagen, auch wenn wir kritisieren, wir wollen ja dahin, daß wir sagen, wir wollen ein hohes Niveau bei der Revision erreichen. Wenn ich dann sehe, was die Kommission derzeit mit ihrem ersten Entwurf - zwar noch als Arbeitsdokument bezeichnet, aber erste Entwürfe sind immer richtungsweisend – uns präsentiert, dann muß ich sagen, dann geht es leider in die falsche Richtung, in Richtung 14001. Nicht mehr Prüfung von Umweltleistungen, Prüfung von materiellem Umweltrecht, sondern nur die Philosophie. Es ist ein isoliertes Kapitel derzeit reinformuliert worden, abgeschrieben von der 14001, isoliert von der Umweltbetriebsprüfung. Das würde bedeuten, wir gehen in eine Richtung, es wird fast nichts mehr geprüft, wie ich das am Anfang gesagt habe, über die ISO 14001. Dann werden solche Fragen, die jetzt schon schwierig sind zur Deregulierung oder Substitution, aus unserer Sicht nicht mehr diskutierbar sein, um das ganz deutlich zu sagen. Auch die Akzeptanz gegenüber der Öffentlichkeit wird massiv zurückgehen, wenn dies die Entwicklung bleibt. Wir hoffen noch, daß dies in eine vernünftige Richtung geht, weil wir das Instrument eigentlich für vernünftig halten, wenn es eine hohe Qualität mit sich bringt. Wenn es aber heruntergezogen wird auf ein solches nichtssagendes Niveau, wo man praktisch sagt, wir prüfen das Managementsystem und wenn das Managementsystem besser wird, könnte es ja auch sein, daß etwas für den Umweltschutz dabei abfällt, ist uns das zu wenig. Insofern stellt sich uns die Frage wirklich an der Stelle grundlegend: Was bekommen wir in den nächsten Jahren, EMAS 2 oder ISO 2, das sage ich noch einmal ganz deutlich. Vor dem Hintergrund werden sich viele Diskussionen, die heute hier geführt worden sind, zum Teil ad absurdum führen, wenn es ISO 2 wird.

Siegfried Leittretter

Herr Dr. Schneider, Sie haben schon die nächste Frage im Prinzip angeschnitten. Ich denke, vielleicht konzentrieren wir uns auch in der zweiten Runde darauf, denn es geht um die Perspektiven der Revision des Öko-Audits, aber auch um den gesamten Prozeß, wie in der Bundesrepublik die Diskussion dazu abläuft, wie das im UGA abläuft und wie das auf der europäischen Ebene abläuft. Wenn es denn so ist, und das wissen wir ja inzwischen, daß zumindest die Kommission – vielleicht wollen es auch andere – die Iso-Norm 14001 zur Grundlage bei der EMAS-Revision machen will, welche Folgerungen ergeben sich daraus und welche Interessen werden eigentlich von wem vertreten?

Wolfgang Guhle

Die spannende Frage, was wird sich denn jetzt durchsetzen – ISO 2 oder EMAS 2 -, da befürchte ich, daß ISO 2 immer mehr EMAS 2 wird und dann haben wir ein dementsprechendes Ergebnis. Das ist doch mit auch eine Crux, angetreten sind alle gesellschaftlichen Gruppen, dieses Öko-Audit-System im Sinne der Umwelt leistungsfähig zu machen. Auf dieser Wegstrecke werden immer wieder bestimmte Sachen zerredet, wird ISO gegen EMAS ausgespielt. Da muß ich doch auch einmal sagen, da sitzen doch die Vertreter der Wirtschaft in den jeweiligen Gremien, bei ISO ist das runter vom DIN über CEN bis ISO. Da hätten sie doch die Möglichkeiten, auch die deutschen Wirtschaftsvertreter, die immer wieder beklagen „wir sind eine radikale Minderheit im weltweiten Unternehmerlager und haben gar keinen Einfluß“, leistungsorientiert Dinge zu harmonisieren. Statt dessen werden beide Systeme immer wieder gegeneinander ausgespielt und auch Großunternehmen verfahren unterschiedlich, die sagen, „in Europa machen wir EMAS, aber bei unserer Tochterfirma in Brasilien wird ISO gemacht, denn da kennt man gar nichts anderes.“ Das heißt, im offensiven Herangehen, hier zu sagen, hier setzen wir qualitative Standards und machen deutlich, daß eine Auditierung nach EMAS, selbst wenn die in Brasilien keine Registrierungsfähigkeit hat, steckt doch eine bestimmte Methodik, stecken doch eine Prüfungsdichte und ein Qualitätsanspruch dahinter, da setze ich Maßstäbe, mit den Handbüchern orientiere ich meine Leute. Aber das passiert nicht.

Insofern sehen wir die ganze Diskussion unter einem anderen Aspekt. Wir sagen, es geht hier um die Frage, finden tatsächlich Standardsenkungen im Umweltschutz statt. Da reicht es uns nicht, daß alle Unternehmen und auch Ministerien hier erklären, wir wollen viel machen, aber Standardsenkungen kommen für uns nicht in Frage. Wir diskutieren ja in einer ganz bestimmten politischen Situation. Weltweit gibt es doch Argumentationen in Richtung Globalisierung, Internationalisierung. Ich nenne mal das Stichwort Neo-Liberalismus. Auch in diesem Lande finden doch im Augenblick und fanden in den letzten Jahren massive Standardsenkungen statt, und zwar bei den Sozialstandards. Also zumindest ich würde das so bewerten. 

Es ist eine sehr günstige Situation, auch für die Wirtschaft, von der Politik und sogar von der Bevölkerung die Senkung dieser Standards, der Umwelt- und Sozialstandards, zu fordern. Wenn man mit Unternehmern am Biertisch sitzt, dann sagen die einem das auch und sagen, „wir haben hier so hohe Sozial- und Umweltstandards, da sind wir nicht wettbewerbsfähig.“ Also vermute ich doch, daß sie das nicht nur so einschätzen und dann sagen, „aber ansonsten halten wir still“, sondern daß sie auch den Versuch unternehmen, diese Standards zu senken. Damit mache ich einmal eins deutlich: Wir Umweltverbände haben immer Standarderhöhungen gefordert und immer dafür gekämpft, das ist gar nicht mehr die Ausgangssituation. Wir sitzen hier und versuchen, die bestehenden Standards zu verteidigen, uns also gegen Senkungen zu wehren.

Da macht uns natürlich auch ganz deutlich die Entwicklung des UGA Sorgen. Etliche haben gesagt, „meine Güte, die UGA-Streitereien gehören doch nicht hier hin, das kann man doch im UGA selber austragen“. Das ist nicht der Punkt, sondern die Aufgabe des UGAs müßte eigentlich sein, dieses Öko-Audit-Verfahren wasserdicht zu machen. Da gäbe es viel zu tun, Herr Schneider hat es ja zum Teil hier angedeutet. Ich bin Herrn Klockow sehr dankbar, daß er die Frage KMUs mal angeschnitten hat. Das wäre zum Beispiel eine hervorragende Aufgabe des Umweltgutachterausschusses, sich mal Gedanken zu machen, wie können wir KMUs Tips geben, wie können wir denen den Zugang erleichtern, oder sich mal um die Frage der Umwelterklärung zu kümmern, wie weit könnte die denn politisch eine Rolle spielen. Wenn also die Unternehmen beklagen, „keiner liest unsere Umwelterklärungen, insofern haben wir vom Öko-Audit gar keinen Vorteil und deswegen müssen wir jetzt die Deregulierung haben“, dann wird auch kaum etwas getan, um diese Umwelterklärungen zu publizieren, da müssen wir im Umweltgutachterausschuß ja zum Teil drängen, daß das passiert. Das wären Aufgaben, die Breite des Öko-Audits zu sichern, da hätte der UGA so viel zu tun. Bisher ist es ein Promillesatz von Unternehmen, auch in Deutschland, das führend ist im Augenblick in der Öko-Audit-Praxis, die sich überhaupt am Öko-Audit beteiligen. 

Wenn das nicht der Hauptschwerpunkt der UGA-Arbeit ist, sondern jetzt nun alle sich auf Deregulierung stürzen, dann sagen wir, da ist doch was falsch, da ist doch was ganz anderes gemeint, da geht es doch gar nicht um die qualitative Verbesserung der gegenwärtigen Praxis. Für uns ist die Frage der freiwilligen Selbstkontrolle natürlich auch deshalb so problematisch und deshalb stellen wir als Umweltverbände so hohe Ansprüche, weil der Bereich der freiwilligen Selbstkontrolle unserer Einflußsphäre natürlich total entzogen ist. Selbst die Gewerkschaften haben ja vielleicht noch über Betriebsräte und Betriebsangehörige, also Beschäftigte, wenigstens theoretisch Zugang, die Behörden sowieso als Aufsichtsbehörde und die Wirtschaftsverbände sowieso, weil das ihre Klientel ist. Wir als Umweltverbände haben eigentlich bisher nur die Möglichkeit, über die Politik – also über den Gesetzgeber – und damit übers Ordnungsrecht auf die Gestaltung des Umweltschutzes einzuwirken. Wenn das dann nicht mehr geht, dann sage ich allerdings auch, dann müssen wir im Interesse unserer Mitglieder – denn die haben uns dafür gewählt – im UGA eben besonders aufpassen, daß es eine vernünftige Qualität gibt und wir können es uns nicht einfach leisten, in den wichtigsten Fragen ständig überstimmt zu werden.

Siegfried Leittretter

Frau Staatssekretärin Friedrich, mich - sicherlich auch die anderen - würde noch einmal interessieren, welche Rolle nimmt Ihr Ministerium in der Frage Revision des EMAS ein, in der Frage der Debatte um ISO 14001, welche Position vertreten Sie da und welche Position werden Sie auf der 50. Umweltminister-Konferenz (UMK) vertreten?

Dr. Werner Schneider 

Ich hätte auch noch eine Frage dazu im Sinne von Ergänzung, könnten Sie das vielleicht mit beantworten, weil die derzeitige Praxis uns zum Teil etwas überrascht. Ich sage mal, daß wir von der Bundesregierung solche unsittlichen Angebote bekommen zur Deregulierung im sozialen Bereich, sind wir mittlerweile gewohnt. Daß wir aus Bayern jetzt auch solche Deregulierungspotentiale bekommen – im Grunde genommen erwarten wir nichts anderes. Aber daß wir jetzt gerade in einer Phalanx von allen deutschen grünen Umweltministerien solche Deregulierungsschiebereien erleben, verwundert uns doch ein bißchen. Viele Regelungen bedeuten für unsere Mitglieder auch Gesundheitsschutz im Betrieb oder Nachbarschaftsschutz. Da stelle ich wirklich mal die Frage, weil Sie ja die politische Seite vertreten: Wie ist das einzuschätzen? Diese langen Kataloge, die wir in die UMK bekommen haben, waren auf der Beamtenebene oder Arbeitsebene, die da entstanden ist. Ist das identisch mit dem politischen Willen der Spitze oder gibt es da Unterschiede? Zum Teil können wir es nicht mehr ganz nachvollziehen.

Christiane Friedrich

Eine direkte Gegenfrage: Wo hat Nordrhein-Westfalen sich in irgendeine Phalanx eingereiht? Nennen Sie ein konkretes Beispiel.

Dr. Werner Schneider

Der ganze Deregulierungskatalog im Umweltgutachterausschuß beispielsweise wurde merkwürdigerweise gerade von diesen fünf Vertretern der grünen Ministerien eingegeben mit einem regelrechten Zugzwang. Insofern interessiert uns auch –

Christiane Friedrich: Mit welchen Auswirkungen?

Daß man dieses Thema puscht und puscht. Ich sage mal – 

Christiane Friedrich: Was heißt, daß man dieses Thema puscht und puscht?

Dr. Werner Schneider

Es sind konkret durch den Umweltgutachterausschuß Listen zu Deregulierungen und Substitutionen entworfen worden, wo der Ausschuß – und wir sind ja in der Minderheit – im Grunde genommen durch die Mehrheitsposition von Wirtschaft, Umweltgutachtern und Ländervertretern diese Liste in Richtung Merkel geschoben hat mit Durchschrift an die UMK. Daß dieser Umweltgutachterausschuß praktisch sagt, „wir wollen Deregulierung“, da gibt es natürlich unterschiedliche Auffassungen, das ist immer so, aber ich frage mich einfach – auch im Hinblick auf die Bundestagswahl 1998, die vor der Tür steht -, wie stehen die Grünen an der Stelle zu diesen Fragen.

Christiane Friedrich

Die Liste von der UMK kenne ich und dieses ist eine Liste, die sehr vorsichtig ist. Es ist eine Liste, die bestimmte Länder sehr frustriert hat, weil sie nämlich in der festen Überzeugung waren, daß wir in dem Moment, wenn wir die Vorschläge auf die Beamtenebene delegieren, ganz flotte Vorschläge bekommen, was man alles machen kann. Wenn man sich jetzt diese Liste anguckt, ist das eine Liste, die erst einmal sehr ordentlich differenziert, was ist Substitution, was ist Deregulierung. Deregulierung greift unmittelbar in Gesetze ein, ist also eine ganz andere Frage. Ich muß Ihnen sagen, auf der Ebene, auf der ich diese Debatte bisher erlebe, war ich richtig dankbar für diese Klarheit, die geschaffen wurde, weil nämlich natürlich ausgerechnet auch die Länder, von denen wir heute einen ganz interessanten Vortrag gehört haben, auf der politischen Ebene ganz bewußt diese Begriffe miteinander verknüpfen und auch bewußt verwirren wollen. Dann ist gesagt worden, es gibt offensichtlich – das geht etwas in die Richtung, die mein Mitarbeiter Herr Moormann dargestellt hat – heutzutage in den Gesetzen für die gleiche stoffliche Betrachtung unterschiedliche Regelungen mit unterschiedlichen Herangehensweisen. Er nannte das Beispiel Abfallverwertung, einmal nach BImSchG, einmal nach Kreislaufwirtschaftsgesetz. Ich sage Ihnen ganz offen, denn das sage ich überall, ich bin heilfroh über das Kreislaufwirtschaftsgesetz, es bietet mir die Möglichkeit, Stoffe anders zu betrachten als sie nach BImSchG betrachtet werden. Nach BImSchG wird nämlich immer nur das Produkt betrachtet und das Nebenprodukt, mehr aber auch nicht. Bei Abfall habe ich ganz andere Möglichkeiten, da reicht das nicht. Aber für die Verwaltungspraxis ist das ein Wahnsinn, daß wir hier den gleichen Stoff haben, der muß einmal so betrachtet werden und einmal so betrachtet werden. Da sagt die Arbeitsgemeinschaft, da gibt es Deregulierungsnotwendigkeiten. 

Dann gibt es Fälle, daß ein und das gleiche Formular dreimal ausgefüllt werden muß, unter anderem bei der Zertifizierung, bei der Auditierung auch noch mal. Entschuldigen Sie, da gebe ich überhaupt keine grüne Position auf, wenn ich sage, das ist nicht notwendig, substituieren wir sofort, brauchen wir nur einmal. Da habe ich überhaupt keine Probleme mit irgendeinem Inhalt, so etwas auch wirklich nach außen zu vertreten.

Was Sie nicht erleben werden ist, daß wir an irgendeinem Punkt bereit sind, die stoffliche Betrachtung anders zu betrachten als wir es kompromißweise mit dem jetzigen Gesetz sowieso machen müssen. Sie merken an meiner Formulierung, daß mir als Naturwissenschaftlerin sehr wohl Bereiche bekannt sind, wo ich mir andere Werte wünschte als die, die wir heute gesetzlich vorgegeben haben. Wir gehen sehr oft von einer Risikobetrachtung aus, die nicht in einem demokratischen Prozeß festgelegt worden ist, sondern die von Fachbeamten festgelegt wurde. Das sind die Gremien, die der Exekutive sagen, wieviel zusätzliche Krebsinzidenzien die Gesellschaft als tolerabel akzeptiert. 

Das ist zur Zeit Demokratieverständnis, da sage ich Ihnen, da stelle ich mir aber etwas anderes vor. Wir leben aber in dieser Gesellschaft, wir sind im Moment in einer Situation, in der wir - aus welchen Gründen auch immer – in einer schwachen Position insofern sind, als wir kein direktes Geld bringen, schon gar kein direktes Geld mit dem neuen notwendigen Ansatz der Vorsorge. Wir können ja beim technischen Umweltschutz noch schön erzählen: 200.000 Arbeitsplätze und so etwas, alle Zahlen kann ich auflisten, alles wunderbar. Nur wissen wir ja beide, erst recht der Herr von der Bürgerinitiative, daß das eigentlich der falsche Ansatz ist. Der richtige Ansatz ist selbstverständlich die Vorsorge, ist selbstverständlich die bestmögliche Effizienz von Stoffen. Ich bin übrigens überzeugt, daß man dieses mit einem guten Audit kräftig forcieren kann. Dazu brauchen wir dann aber auch das Ranking, damit da auch ein Ansporn ist. Der Bepperl alleine bringt nicht allzu viel.

Was wird Nordrhein-Westfalen jetzt auf EU-Ebene einbringen - Revision? Ich denke, Herr Moormann hat einen Eindruck dessen gebracht, was für uns der Diskussionsbogen ist. Wir stehen übrigens nicht meditativ da, Herr Moormann, sondern Sie wissen selbst, daß wir kräftig diskutieren, uns aber entschieden haben, keine Seifenblasenpolitik zu machen. Wir haben keine große Pressemitteilung gemacht „auch Nordrhein-Westfalen ist vorne“. Und wenn man sich anguckt, was das qualitativ bedeutet, sind es – mit Verlaub – solche Lächerlichkeiten wie zwei oder drei Erklärungen, zweimal das gleiche. Das mag unter PR-Aspekten vielleicht falsch gewesen sein, das sei mal dahingestellt. Es ist aber notwendig, daß wir sagen, die Qualität der Prüfer hat eine zu große Spannbreite zwischen Lässigkeit und Zuverlässigkeit. Was ich da teilweise berichtet bekomme, ist haarsträubend. Dieses halte ich gerade auch für das System selbst für kontraproduktiv und das muß geändert werden. 

Wenn aber die Möglichkeit gegeben wird, daß so etwas zusammen mit den Behörden gemacht wird, daß die sozusagen in einem Parallelverfahren das vollziehen, was sie sowieso machen müssen und damit wieder Doppelarbeit vermieden wird, was soll daran schlecht sein? Ich kann es mir nicht ernsthaft vorstellen. Wir arbeiten ja auch heute sehr viel mit Betrieben zusammen und in vielen läuft das gut, gerade auch in KMUs.

Wenn man so eine Parallelität hinbekäme und es dadurch hinbekäme, daß man wirklich inhaltliche, funktional äquivalente Aussagen hätte und dementsprechend auch dieser Umweltbericht gestaltet wäre, dann muß ich Ihnen sagen, habe ich keine Probleme, zu sagen, eine Behörde bekommt das Ermessen, hier und da und dort für einen bestimmten Zeitraum – nicht auf unendlich, das ist mir unvorstellbar – auf das eine oder andere fakultativ verzichten zu können. Daß wir solche Instrumente in den Jahren 2000-und brauchen, ist für mich keine Frage. Das hat für mich mit Moral usw. überhaupt nichts zu tun, das hat was mit schlankem Staat zu tun. Ees hat etwas mit Komplexität zu tun. Der Anspruch, daß wir meinen, daß jeder deutsche Beamte in einem staatlichen Umweltamt von der Kleinfeuerungsanlage bis zur Kokerei alles aus der Hand machen können muß, ist ein Anspruch, der ist in den Jahren 2000-und nicht mehr zu erfüllen. Das heißt auch Deregulierung. 

Ich will die Möglichkeit haben, Vollzugsaufträge nach außen zu vergeben. Die reine Freiwilligkeit, Herr Professor Philipp, reicht mir nicht. Ich will überprüfen können und möchte dieses auch mit externen Experten machen können, denn das ist auch eine Effizienzsteigerung. In diese Debatte gehe ich gerne und ich glaube nicht, daß wir uns hinstellen sollten und sagen sollten, es ist alles so schlimm und es ist alles so schlecht, sondern was wir bringen müssen, ist die Verknüpfung dieser Debatte mit der Qualität von Stoffen. Diese Debatte – nicht hier im Raum – findet statt, als ob es um Denkmalschutz und irgendwelche Schnörkel an Häusern geht. Das finde ich unerträglich. Es geht um ganz bestimmte Stoffe, für die es gute Gründe gibt, daß der Umgang mit ihnen staatlich reglementiert ist. Und weil wir dieses nicht verknüpfen, haben wir auch genau dieses Erlebnis, das wir beim Bier oder beim Wein gesagt bekommen, „es fällt doch keiner mehr um, wir können doch ein bißchen runter gehen mit dem Standard“. 

Und das wird die eigentlich gefährliche Debatte. Ich denke, das müssen wir deutlich machen, daß unsere Standards aus guten Gründen so sind. Ich hätte manchmal an einigen Punkten lieber schärfere Grenzwerte, aber es ist beileibe nicht so, daß wir uns hier einen Luxus leisten, sondern daß wir uns hier etwas leisten, was eine demokratische, aufgeklärte Gesellschaft, wenn sie es ernst nimmt mit der Verantwortung gegenüber den Menschen und gegenüber der zukünftigen Generation, braucht.

Dr. Werner Schneider

Ich denke, daß schon viel Übereinstimmung da ist. Ich wollte eigentlich zu dem Thema gar nichts sagen, aber da Herr Philipp von Thyssen ja hier ist und Sie auch für Nordrhein-Westfalen zuständig sind, möchte ich sagen: Bei uns würde es ja schon reichen, wenn bestimmte Anlagen überhaupt Grenzwerte hätten. Thyssen Stahl AG beispielsweise hat eine Sinteranlage, die emittiert mehr Dioxin als alle Abfallverbrennungsanlagen der Bundesrepublik zusammengerechnet, um nur einmal ein Beispiel zu nennen. Wir sagen, daß unsere Mitarbeiter, die seit Jahren dort arbeiten, vor einem Problem stehen. Das ist die größte Dioxinquelle in Deutschland. Ich möchte das Thema hier nicht ausdiskutieren, aber es gibt anzunehmende Probleme in den Unternehmen und ich kann das an der Stelle nicht akzeptieren, wenn Wirtschaftsvertreter sagen, „es geht ja nur noch um das letzte Milligramm, das wir rausholen müssen.“ Das ist eine völlig verkehrte Darstellung der Realitäten, die ich nur mit dem Beispiel mal belegen wollte, das ist ein reales Beispiel. Da wünschen wir uns manchmal, daß diese Debatte wieder zu einer gewissen Ernsthaftigkeit zurückgeführt wird, wo wir gewisse Verläßlichkeiten auch haben. Es ist nun einmal so. 

Wir sind uns auch im klaren, daß die Vollzugsdefizite auch die finanzielle Komponente mit als Ursache haben. Unsere Mitglieder vertrauen in gewissem Maße schon darauf, wenn ein Beamter regelmäßig monatlich sein Gehalt bekommt, daß er unabhängig entscheidet. Wir haben die Umweltgutachterpraxis, wo wir auch wissen, es gibt welche, die sagen es offen, es gibt welche, die sagen es nur unter vier Augen, daß sich derzeit ein Preiskampf abspielt, der auch beinhaltet, daß man manchmal bei der Prüfung ein Auge zudrückt oder daß man auch mal etwas unterschreibt, was man eigentlich nicht unterschreiben dürfte.

Das muß man, glaube ich, schon abwägen, wenn man hier in Ersatzregelungen geht für solche bisher staatlich garantierte Schutzfunktionen, daß man sich auch die Praxis sehr genau ansehen muß. Da wären wir sehr froh, wenn NRW es massiv unterstützen würde, daß wir eine klare Festlegung der Verantwortlichkeiten bekommen, was der Umweltgutachter zu tun hat und was nicht. Daß wir eine klare Regelung bekommen bezüglich der Unabhängigkeit zum Beispiel dieser Institution, damit solche Anfälligkeiten ausgeschlossen werden können. Also im Sinne einer Festigung dieses gesamten Systems wären wir sehr froh, wenn alle Bundesländer mit dazu beitragen würden, das zu festigen. Nur wir erleben, das sage ich einfach als Realität, derzeit nicht diese Richtung der Steigerung des Öko-Audit-Systems, sondern der Schwächung. Da muß ich sagen, vermisse ich schlicht und einfach den massiven Eingriff sowohl von den Bundesländern als auch von der Bundesregierung auf der europäischen Ebene. Das muß ich leider so sagen.

Prof. Dr. Jürgen A. Philipp

Ich bin mehrfach angesprochen worden, zum Teil auch falsch interpretiert worden. Zunächst, Herr Schneider, die Dioxin-Situation läßt sich natürlich wunderbar darstellen, ist aber falsch dargestellt worden. Die Müllverbrennungsanlagen werden zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn eben diese Übergangsfristen abgelaufen sind, sehr niedrige Dioxin- und Foranemissionen haben. Die Sinteranlagen, von denen es – glaube ich – acht Stück gibt in Deutschland, haben zur Zeit einen wesentlich größeren Ausstoß, werden aber vermutlich mit dem eben vorgestellten Programm eher als die Müllverbrennungsanlagen zu sehr niedrigen Werten und Massenströmen kommen. Das nur nebenbei.

Ich will hier nicht den Eindruck erwecken, ich sei gegen staatliche Kontrolle und wollte durch irgendwelche Selbstverpflichtungs- oder Selbstkontrolleinrichtungen die staatliche Kontrolle vermeiden. Im Gegenteil, ich bin wahrscheinlich – abweichend von Schleswig-Holstein und Bayern – der Meinung, daß es hier Überschneidungsbereiche geben muß. Wir wollen auch, selbst wenn wir eine vollständige EMAS-Eigenüberwachung mit Auditierung hätten, weiterhin staatliche Kontrolle in Anspruch nehmen, um das auch verifizieren zu können, um das mit den Behörden durchzuziehen, um das nicht gegen irgendwelche öffentlichen Interessen oder behördlichen Vorgaben zu machen. Ich bin sehr wohl der Meinung, daß wir auch in Zukunft staatliche Kontrolle brauchen, um hier im Umweltschutz das zu tun, was erforderlich ist. 

Ich finde es aber absurd, Frau Lübbe-Wolff, wenn Sie sagen, Wettbewerb ist da, Umweltschutz kostet Geld und das geht bis dahin, daß Auflagen gegen Genehmigungsbescheide stehen und die durch registrierende Messungen, die bei uns an zweihundert Stellen für fünf Jahre für jede halbe Stunde in diesen fünf Jahren nachlesbar sind, aus Wettbewerbsgründen umgeht. Das ist wirklich absurd. Ich bin allerdings der Meinung, daß wir hier zu teuer sind und das kann ich nicht müde werden, hier zu wiederholen. Ich bin auch der Meinung, daß hier manche Standards zu hoch sind. Ich sage Ihnen, auch den Gewerkschaften, wir praktizieren seit zwanzig Jahren für jede Mark Kostensteigerung im Umweltbereich einen Abbau an Personal. Wir haben die höchsten Arbeitskosten der Welt, wir haben die kürzesten Arbeitszeiten der Welt, wir haben sehr hohe Energiekosten, die Umweltkosten sind – gerade auch in meinem Unternehmen und in anderen deutschen Werken – die höchsten in der Welt. Wenn wir zusätzliche Maßnahmen treffen, können wir dem nur durch Abbau von Leuten entgegentreten. Ich kann es im eigenen Konzern auch nachweisen, wenn das Stichwort Umweltschutz und Arbeitsplätze hier immer diskutiert wird, auch bei den Gewerkschaften. Wir stellen Filteranlagen her, wir machen Recycling, wir haben sicherlich an die fünfzehntausend Leute im Umweltanlagenbaubereich. Wir haben in der Zeit, wo die Großfeuerungsanlagenverordnung mal Termine setzte für Entschwefelungsanlagen, auch mal zehn Millionen abgeliefert. Wir haben aber jedes Jahr eine halbe Milliarde Betriebskosten im Umweltschutz. Diese hohen Kostenbelastungen, die bei uns den Absatz von Stahl erschweren gegenüber unseren Konkurrenten, können wir nur kompensieren durch entsprechenden Abbau von Leuten, durch Steigerung der Produktivität.

Ich meine, um hier einmal richtig die Widersprüche zu reizen, wenn wir in einem Industriestaat leben – und wir sind einer der größten -, dann müssen wir irgendwo einen Kompromiß schließen zwischen Umweltbelastungen und Kostenfragen, natürlich unter Beachtung der gesundheitlichen Aspekte. Wir können in Deutschland nicht die empfindlichsten Glieder der Öko-Systeme schützen, das geht in einem Industriestaat nicht. Davon leben wir, wenn auch zugegebenermaßen immer schlechter, aber wir leben in diesem Land - und in anderen Staaten der nördlichen Hemisphäre - von der Industrie. Irgendwo muß hier ein Kompromiß geschlossen werden zwischen Politik und ökologischen Ansprüchen.

Prof. Dr. Gertrude Lübbe-Wolff

Ich möchte wirklich hervorheben, daß Herr Professor Philipp es ausspricht, was viele sich nicht trauen, auszusprechen vor einem Podium. Sie sagten eben, wir können den Kompromiß, den wir in der Industriegesellschaft unweigerlich haben müssen, nicht auf den empfindlichsten Gliedern des Öko-Systems aufrichten. Herr Professor Philipp, da muß ich Ihnen sagen, wir haben bereits jede Menge Kompromisse, wir haben viele Kompromisse, die demokratisch gar nicht erfragt oder abgesegnet sind. Es geht im Moment darum, daß wir uns dieses erst mal bewußt machen und daß wir dann sagen, was sind wir bereit, an Preisen zu zahlen, an Nachhaltigkeitspreisen zu zahlen. Aber jetzt kommt für mich das ganz große Problem. Ich habe keine Probleme damit, daß so etwas in demokratischen Prozessen läuft, wir haben aber unterschiedliche Interessen und Interessenvertreter. Das eine ist die notwendigerweise immer zugestandene Kurzfrist der betriebswirtschaftlichen Sicht, das andere ist die unendliche Langfrist der naturhaushälterischen Sicht für unendlich viele nachfolgende Generationen Homo sapiens. Wer traute sich zu sagen, wieviel wir noch zulassen wollen.

Dieser doch sehr gewichtige Teil wird vertreten durch die Allgemeinheit über die Institution Politik. Der betriebswirtschaftliche Teil wird vertreten durch Verbände und durch das Kapital. Das ist ein Ungleichgewicht in der Notwendigkeit von kurzfristigen Entscheidungen, wo ich ehrlich nicht weiß, wie man dieses auflöst. Aber ich lasse mir eins nicht sagen, daß wir jetzt anfangen müssen, Kompromisse zu machen. Wir machen Kompromisse, wir machen seit fünfzig Jahren – in der Umweltpolitik seit zwanzig Jahren – in diesem Land Kompromisse. Wir können gerne darüber sprechen, ob das eine oder andere auch mit anderen Instrumenten geht. Aber zu sagen, wir brauchen qualitativ, also an Standards, neue Kompromisse, wäre eine andere Diskussion.

Dr. Werner Schneider 

Ich wollte noch eine kurze Anmerkung zu Herrn Dr. Philipp machen. Jetzt ist wieder in aller Offenheit das Wort gefallen, wir können es uns nicht leisten, in den letzten ökologischen Nischen noch irgendwelche Umweltschutzmaßnahmen anzusetzen. Ich habe ganz bewußt vorher eigentlich vermieden, über Ihr eigenes Unternehmen zu reden, sondern das exemplarisch angeführt. Da muß ich einfach sagen, bei uns hört es auf, wenn die Arbeitnehmer dort mit dreißig Gramm Dioxin pro Jahr aus einer einzigen Anlage bombardiert werden, das sage ich jetzt einmal ganz deutlich. Der DGB-Vorsitzende hat Ihren Vorstandsvorsitzenden deshalb angeschrieben und hat Sie gebeten, daß dies abgestellt wird. Das haben wir schriftlich auch mit Rückantwort von Ihrem Vorstandsvorsitzenden. Da hört es eben auf, da geht es nicht um ökologische Nischen. Es geht beim Umweltschutz um wirklich große Gesundheitsprobleme und da bin ich der Meinung, hört es auf mit solchen Verniedlichungen an der Stelle. 

Das zweite ist die Sache mit den Arbeitsplätzen, ich kann es bald nicht mehr hören. Seit den 80er Jahren wieder, wieder und wieder hören wir das. Sie unterschätzen die Gewerkschaften wohl an der Stelle, die sind sehr wohl sensibel, wenn es um Probleme im Unternehmen geht, also sich zum Beispiel auch zu engagieren für Sanierungspläne oder ähnliche Dinge, weil wir natürlich auf keinen Fall wollen, daß die Arbeitsplätze kaputtgehen. Ich sage Ihnen aber ganz einfach, durch eine vernünftige offensive Umweltpolitik, wie sie Töpfer gemacht hat, haben wir die Bilanz 1994: eine Million Beschäftigte direkt oder indirekt durch Umweltschutz. Daß das eine oder andere Unternehmen Probleme dabei hat, ist richtig, und damit muß man auch vernünftig umgehen. Das heißt aber doch nicht, daß Sie ständig dieses alte dummdreiste Argument anführen können, der Umweltschutz mache die Arbeitsplätze kaputt. Ich glaube, das ist eine Debatte, die wir hinter uns haben. 

Wir sollten eigentlich nach vorn denken, daß wir einen Standort bekommen, auch im Hinblick auf die Globalität der Märkte, wo gerade der Umweltschutz – im Umwelttechnologiebereich waren wir ja mal durchaus Weltmeister, wir sind mittlerweile abgerutscht. Ich würde sagen, das ist ein Produkt dieser Umweltpolitik in der Bundesrepublik, die einen Standort wettbewerbsfähig macht und alles andere, was in Richtung weniger Umweltschutz kommt, ist der beste Weg, um sich wieder in der Reihe hinten anzuschließen. Deswegen würde ich sagen, daß viele Innovationen, das muß ich wirklich mal so pauschal sagen, nicht von den Unternehmen gekommen sind – leider, sage ich mal -, sondern von der Politik gesetzt wurden über Umweltrahmenbedingungen, über Umweltnormen, über Grenzwerte, die dann zu einer Innovation in der Bundesrepublik geführt haben. 

Ich bin der Meinung, das ist auch der richtige Weg für die Zukunft. Wenn wir es nicht tun, bekommen wir mal wieder von den Japanern das 3-Liter-Auto geliefert, um ein Beispiel zu nennen, und dann haben wir die Chance verpaßt. Deswegen ist die Politik gut beraten, nicht so sehr den Wünschen nach weniger Umweltschutz zu folgen, nach Deregulierung und nach Substitution und all diesen Elementen, die ich verstehe. Ich habe Verständnis für diese Interessenlage, nur ich sage, gesamtgesellschaftlich bringt uns dies nicht weiter und deswegen muß sich die Politik auch Gedanken machen, wie sie die soziale Marktwirtschaft weiterentwickelt zu einer ökologischen Marktwirtschaft. Dazu gehört es eben, daß man den Unternehmen leider manchmal auch sagen muß, daß man bestimmte Dinge tun muß, damit man in dieser Gesellschaft auch langfristig noch vernünftig produzieren und  leben kann.

Wolfgang Guhle

Nachdem Herr Schneider nun Herrn Professor Philipp so kritisiert hat, möchte ich ihn mal loben, denn ich habe ja vorher behauptet, Unternehmer erzählen einem nur klammheimlich am Biertisch, daß die Umweltkosten zu hoch sind und eigentlich die Standards gesenkt werden müßten. Er hat das hier auf einer Podiumsdiskussion offen und ehrlich gesagt und das soll man dann auch anerkennen. Aber man muß dem natürlich nicht zustimmen.  Wenn denn dann so die Diskussion geführt wird und das die Meinung der Wirtschaft ist – die hat ja einen bestimmten Stellenwert in dieser Gesellschaft -, dann muß das aber offen politisch ausdiskutiert werden. Dann muß die Bevölkerung auch die Möglichkeit haben, wenn sie es denn will, solche Kompromisse zu schließen. Das muß dann in Form von Gesetzen passieren, die öffentlich diskutiert und abgestimmt werden kann in der Verantwortung von Volksvertretern und nicht über Verfahrensfragen, auch etwa in der Öko-Audit-Praxis, in der Deregulierung. Nicht auf einer freiwilligen Selbstkontrollebene der Unternehmen geführt werden und da kommt dann irgend etwas raus, was im Sinne der Unternehmen vielleicht Umweltstandardsenkung ist. Alle anderen sagen dann, „ach, das haben wir aber gar nicht geahnt, daß sich das so böse entwickelt.“ 

Herr Sauer, Sie schütteln den Kopf, aber ich sage, alle – selbst Frau Böhm-Amtmann aus Bayern - haben hier immer gesagt, an den Überwachungs- und Kontrollfunktionen und der Kompetenz der Ministerien ändert sich ja eigentlich überhaupt nichts. Das ist hier wieder dargestellt worden und ich habe mir gesagt, sind denn die Unternehmer dumm, wenn sich da eigentlich gar nichts ändert, wieso fordern sie dann so wüst die Deregulierung. Dann würde ja wirklich das stimmen, was Frau Lübbe-Wolff gesagt hat, Deregulierungsmaßnahmen, die für Unternehmen was bringen, sind nicht vertretbar und die, die vertretbar sind, bringen dem Unternehmen nicht viel. Dann würde ich das Engagement der Unternehmer nicht verstehen.

Ich denke schon, daß manche in den Ministerien auch ein bißchen naiv sind. Es ist ja noch gar nicht mal so ausführlich die Frage des Vollzugsdefizits angesprochen worden. Der einheitliche Endbericht an die Umweltministerkonferenz beschreibt das ja deutlich und sagt, letztendlich bleibt den Behörden dann auch nichts anderes übrig, weil sie nicht flächendeckend überwachen können, als stichprobenartig vorzugehen und Plausibilitätsprüfungen zu machen. Da fiel mir ein, daß das genau die Arbeitstechnik des Umweltgutachters bei der Umwelterklärung ist. Dann hat man sicherlich den Stand hingebracht. Nur erwarte ich von der Politik, daß sie reagiert. Wenn hier gesagt wird, das ist ein Kostenproblem, es ist eine Frage des Personalhaushaltes, dann muß auch Politik abwägen und muß sagen, was uns wichtig ist. Ich sage, auch Sicherheit, auch Kontrollen schaffen natürlich positive Effekte für die Bevölkerung. Dann scheint mir in der Tat der Weg, den Herr Klockow vorgeschlagen hat, viel besser zu sein, zu sagen, warum nicht als Verwaltung in positivem Sinne unternehmerfreundlicher, nämlich auch als Servicebetrieb agieren, warum sollen wir nicht unsere Beamten auch mal mental in die Lage versetzen, wie gehen sie mit KMUs um, und trotzdem halten wir die Standards ein und sorgen auch dafür, daß auch ein Unternehmer ein gesetzestreuer Bürger ist und das soll ihm, wenn er Öko-Audit macht, dann auch bescheinigt werden. Ich denke, das ist ein richtiger Weg. 

Das andere – ich bin kein Naturwissenschaftler, sondern Volkswirt – ist, die Industrie muß sich hier wirklich überlegen, daß Umweltschutz, Stabilisierung eines gesellschaftlichen Standards, innovative Entwicklung, Vorzeigemodelle auch Wege zur Sicherung des Standorts Deutschland sind und auch ein Weg aus Beschäftigungskrisen. Wenn das nicht entwickelt wird - bei Atomkraftwerken, beim Transrapid wird wie selbstverständlich gesagt, wenn wir das exportieren wollen, dann müssen wir erst einmal die Demonstrationsobjekte im eigenen Land haben. Warum folgt man nicht dieser Logik auch beim Öko-Audit und bei der Umwelttechnologie? Da heißt es genau umgekehrt, „das können wir uns nicht leisten, wir müssen unsere hohen Standards abbauen, sonst halten wir wettbewerbsmäßig nicht mehr mit.“ Da soll man doch endlich mal eine Kurskorrektur machen und dazu wären eigentlich deutsche Unternehmen intellektuell und technisch in der Lage. Ich denke, da sollte die Politik nicht den falschen Weg absichern und abdämpfen, sondern sollte gerade auf so einem richtigen Wege die Unternehmer auffordern, so zu verfahren, dann hätte die ganze Gesellschaft einen Vorteil.

Prof. Dr. Jürgen A. Philipp

Wir hatten wirklich bei Thyssen darauf gesetzt, nach Frankreich, USA, Japan, Australien Filter zu verkaufen. Wir haben dort Zweigbüros gegründet. Keiner hat es gekauft. Wir haben diese Aktivitäten eingestellt. Man sieht die Welt anders, wir leben nicht auf einer Insel, man sieht die Welt im Ausland anders.

Franz-Josef Moormann
Ich wollte ganz gern zunächst zu dem einheitlichen Bericht etwas sagen, ich möchte nicht, daß der so ganz schlecht wegkommt. Man muß schon sagen, daß die ganze Erfahrung der Vollzugsbehörden eingeflossen ist und insofern bin ich sehr dankbar für die anerkennenden Worte von Frau Staatssekretärin. Ohne, daß man genau hinguckt, was wirklich Überwachung ist und was passiert vor Ort und welche Kapazitäten vorhanden sind, kann man meiner Meinung nach das Thema nicht ernsthaft diskutieren. Deshalb würde ich es sehr bedauern, wenn wir den Bericht einfach auf die Seite legen, sondern das ist schon eine wichtige Unterlage – nur von Beamten, aber immerhin. Daß dann eine politische Bewertung hinzukommt, ist ganz außer Frage, das würde auch kein Beamter überhaupt in Frage stellen wollen, die Arbeit ist ja die Grundlage für eine klare sachliche Entscheidung.

Zweiter Punkt, Revisionsdiskussion: Ich bedaure sehr, daß Sie die Einstellung Nordrhein-Westfalens noch einmal hinterfragen, aber wenn ich an unsere gemeinsame Arbeit in der AG Aufsicht erinnere, darf ich daran erinnern, daß ich als Vorsitzender dort mehrere Vorschläge eingebracht habe, die eine ausdrückliche Formulierung der Legal Compliance im Ordnungstext als solche betreffen. Daß ich dort eingebracht habe eine ausdrückliche Klausel, daß Umwelterklärungen umsonst und ohne jedes Entgelt an jedermann herauszugeben sind. Daß ich angeregt habe eine ausdrückliche Klausel zur Zusammenarbeit und daß wir zwei Tage lang sehr intensive Diskussionen hatten, dieses gemeinsam zu beraten und das im Umweltgutachterausschuß mit wechselnden Mehrheiten, deren Ergebnis ich nicht mehr in Erinnerung habe. Vor zwei Monaten ungefähr sind Vorschläge zur Revision gemacht worden, die wir als UGA an den BMU gegeben haben und die alle diese Punkte berücksichtigt haben, so daß eine ganze Menge eingeflossen ist. Sie erinnern sich vielleicht an meine Bemerkung, daß Nordrhein-Westfalen auf der Ebene, auf der ich es sagen kann, voraussichtlich diese Punkte auch so sieht. Alles andere ist zur Zeit noch keine Diskussion. Es macht überhaupt nichts, hier heute über Europa zu reden, das können wir als Meinungsbildung tun. Nur sind wir in einem Vor-, Vor-, Vorberatungsstadium, in dem der Bundesrat über das Zusammenarbeitsgesetz durch einen Kollegen aus Baden-Württemberg vertreten ist und in dem Herr Dr. Waskow versucht, im Verhandlungswege bestimmte Positionen möglichst geschickt rüberzubringen. Wenn wir hier markante Beschlüsse fassen, nützt das niemanden, auch solche Erklärungen nicht, sondern nur Tendenzen, eine ganz elementare Tendenz. Wenn wir die verlassen und schwenken um in ISO, ist ganz klar, daß sich im Bundesrat dazu eine Meinung bilden wird. Meine persönliche Prognose aufgrund der Kenntnisse aller Bundesländer wäre, daß man dieses nicht für konstruktiv ansehen würde.

Eine dritte Bemerkung: Wir hatten eine sehr intensive Diskussion in der letzten UGA-Sitzung über die Frage der Deregulierung und das Gremium hat, wie es demokratisch guter Brauch ist, nach sehr schwierigen Verhandlungen einen Beschluß gefaßt, dann die Sitzung ausgesetzt, dann beraten, dann noch einmal, obwohl eine klare Mehrheit vorher da war, im Interesse einer Kooperation von allen Interessengruppen einen geänderten Beschlußvorschlag zur Diskussion gestellt, der eine größere Mehrheit bekommen hat. Das haben wir alle gut und richtig gefunden, weil wir einen kooperativen Prozeß in Gang gesetzt sahen. Das ist mein Erinnerungsbild. Damals bereits lag eine Liste vor, diese Liste ist in der letzten Sitzung der verantwortlichen Arbeitsgruppe Aufsicht erneut beraten worden. 

Dr. Siegfried Waskow, Bundesumweltministerium

... so sehr erhitzt, wie die Diskussion hier geführt wird. Ich glaube, wenn man das auf dieser Ebene sieht, daß man die Eigenkontrollinstrumente der Überwachung im Rahmen eines Gesamtinstrumentenmixes beurteilt, geht es nicht darum, die Vorschlagslisten des BDI eins zu eins zu übernehmen, wie sie vorgelegt sind, sondern hier wir die Bundesregierung und insbesondere der BMU mit großem Augenmaß versuchen, den goldenen Mittelweg zu finden, wie das immer ist. Dann wird sich hier eine vernünftige Lösung finden.

Es ist für mich immer wieder überraschend, wenn ich mit Herrn Guhle und Herrn Schneider mit der Kaffeetasse in der Hand in der Pause dort draußen stehe, daß sich die Dinge viel relaxter und entspannter diskutieren lassen als hier in einem Podium, wenn es darum geht, die politischen Argumente auszutauschen, um so Fronten aufeinanderprallen zu lassen. Das bringt die Diskussion nicht weiter und ich glaube, ein bißchen mehr Nüchternheit in dieser Diskussion täte der ganzen Sache gut.

Das soll nicht bedeuten, daß es das EG-System oder dieses Instrument aus der Sicht des BMU zum Nulltarif gibt. Gerade die Tatsache, daß man dieses Instrument im Sinne einer inneren Kohärenz in das andere Ordnungsrecht mit einbaut, auch in das Überwachungsrecht, bringt auf der anderen Seite wieder die politische und moralische Legitimität, Vollzugsdruck auf dieses System auszuüben und zu sagen, wenn es jetzt schon im Rahmen eines Instrumentenmixes hier eingebaut ist, dann muß es auch funktionieren und hierfür müssen wir die Gewährleistungen schaffen. Das heißt, die Qualitätskontrolle der Zulassungsstelle, das heißt der DAU, muß funktionieren und das macht hier nicht der Geschäftsführer der DAU -  die Qualitätskontrolle über die Umweltgutachter und auch über die validierten Standorte -, der von der Wirtschaft bestellt worden ist, sondern die Prüfer, die dort eingesetzt werden. Da haben auch wieder die Gewerkschaften und die Umweltverbände die Möglichkeit, die Nase hineinzuhalten und zu gucken, was in diesen Unternehmen läuft. 

Zum anderen unterliegt dieses System wiederum der staatlichen Letztüberwachung. Das heißt, es ist ein System, das letztlich auch vom Staat überwacht wird. Der BMU übt die Rechts- und auch die Fachaufsicht über dieses System aus und wir werden sicherstellen, daß dieses System auch tatsächlich funktioniert. Dieses möchte ich einfach mal der Vollständigkeit halber hier sagen. Die Hinweise auf die Diskussion über die Novellierung der EG-Öko-Audit-Verordnung ist sehr komplex und sehr vielfältig. Wir haben die Überlegung, die Rechtskonformitätsgewährleistungen im Rahmen der Novelle weiter zu stärken und hier einen Input zu leisten. Ich kann Ihnen nur sagen, es wird ausgesprochen schwer sein, das ist kein Geheimnis. Die anderen Mitgliedsstaaten versuchen sozusagen, wie das in der EG immer ist, das Instrument mehr in die Breite und weniger in die Tiefe zu fahren.

Siegfried Leittretter

Danke für Ihre Bemerkung, daß wir hier auch einen BMU-Vertreter auf dem Podium hätten haben müssen, aber es war der größte Hürdenlauf, den ich bislang mitgemacht habe, um überhaupt einen Vertreter des BMU hier auf die Tagung zu bekommen. Ich wollte auch eine politische Vertretung hier haben, dann ist das Schreiben lange nicht beantwortet worden und ich mußte kontinuierlich nachrufen, es ist auch nichts für mich getan worden und ich mußte verschiedene Leute in Ihrem Hause persönlich ansprechen, das war sehr eigenartig. Ich hoffe, daß es das nächste Mal nicht mehr passiert.

Herr Meurin, RWE Energie

Ich möchte ganz zu Anfang mal eins ins Gedächtnis rufen, was offensichtlich total vergessen ist, zumindest in der Diskussion. Das Stichwort Deregulierung ist nicht von der Wirtschaft erfunden worden, sondern von Umweltbehörden, die anfangs versucht haben, die sehr zögerliche deutsche Wirtschaft für das Öko-Audit, für eine Beteiligung zu erwärmen. Das heißt, ursprünglich war ein ganz anderer Gedanke dahinter. Nach heutigen Erfahrungen, die die Unternehmen, die Öko-Audit gemacht haben und die sich offiziell am System beteiligt haben oder die das beobachtet haben – so wie wir – heißt das, die Kosten sind ganz erheblich, Wir haben eben von dem Herrn von Bayer gehört 2,7 Millionen. Wir haben das Öko-Audit als interne Maßnahme ohne das äußerliche Brimborium mit Umwelterklärungen und Umweltgutachtern durchgeführt. Das hat auch fast eine Million gekostet für einen einzigen Kraftwerksstandort. 

Wir machen die Erfahrung, Deutschland ist wieder mal vorn. Wir haben die Liste gesehen, 825 von insgesamt vielleicht tausend Standorten in der Europäischen Industrien sind deutsche gewesen. Wir machen die bittere Erfahrung, die Öko-Audit-Verordnung nicht hält, was wir uns eigentlich versprochen haben, nämlich eine Harmonisierung des Vollzugs des Umweltrechts in Europa. Dann kommen wir wieder auf den Standortfaktor. Jetzt, nachdem das Wort Deregulierung auf dem Tisch ist, haben wir natürlich die Idee, daß wir zumindest auf dem Wege eine gewisse Kompensation kriegen könnten dafür, daß das, was wir uns erhofft haben, nicht eingetreten ist.

Daß in Deutschland sich nicht mehr Unternehmen an dem Öko-Audit offiziell beteiligen, mag vielleicht auch an dieser Verpflichtung zur kontinuierlichen Verbesserung liegen, womit wir uns zugegebenermaßen etwas schwertun. Ein Beispiel: Wir haben alle Kraftwerke, die mit Kohle oder vergleichbaren Dingen gefeuert werden, mit großen Entschwefelungsanlagen nachgerüstet. Wir holen heute 92/93 Prozent des Schwefels aus den Rauchgasen raus. In England laufen noch Kohlekraftwerke ohne irgendeine Entschwefelung. Die können natürlich wunderbar sagen, „und wir geloben kontinuierliche Verbesserung“. Wenn wir noch weitere drei Prozent rausholen wollen, dann kostet das noch einmal genauso viel, nämlich noch einmal fünf, sechs Milliarden Investitionen und entsprechende paar hundert Millionen Betriebskosten pro Jahr wie die ersten neunzig Prozent. Das ist der Stand, warum eine gewisse Zurückhaltung gegenüber dem Öko-Audit, der offiziellen Beteiligung am System vorhanden ist, denn wir wollen uns nicht spätestens alle drei Jahre per Umwelterklärung dafür rechtfertigen müssen, daß wir materiell eigentlich nichts mehr haben bringen können, daß wir nur Verbesserungen in der Organisation oder sonstwo gemacht haben, denn das ist der Stand, wo wir vielleicht noch Verbesserungen machen können. Deswegen nutzen wir die Verordnung, die vernünftig ist in ihren Vorschlägen – die meisten sind nicht selbst erfunden, denn bei unserem Leitfaden von der Internationalen Handelskammer abgeschrieben, den ich damals mitgemacht habe, nämlich das Öko-Audit als internes Management-Instrument, um sich zu vergewissern, läuft es gut bei uns, sind wir gerichtsfest, haben wir alles getan, was nötig und sinnvoll ist, damit der Umweltschutz bei uns zu seinem Recht kommt.

Was mich hier bei dieser ganzen Diskussion sehr enttäuscht hat, ist dieses massive Lagerdenken, was sich in den Beiträgen hier zum Ausdruck gebracht hat, geprägt von einem absoluten Mißtrauen der anderen Seiten gegenüber der Wirtschaft. Die Öko-Audit-Verordnung ist angetreten unter dem Stichwort mehr Eigenverantwortung der Industrie. Das steht in der Agenda 21, haben wir heute gehört, das steht auch im 5. Aktionsprogramm der Europäischen Union für den Umweltschutz, das steht auch in allen Vorschlägen, die heute gemacht werden, um den Staat zu verschlanken. Das Wort Vertrauen habe ich nicht nur nicht gehört, sondern das ist auch nirgendwo durchgeschienen. Nur das absolute Mißtrauen. Wenn Herr Guhle gesagt hat, wir müssen die Öko-Audit-Verordnung wasserdicht machen, denn beim Abbau des Ordnungsrechts geht die Einflußmöglichkeit der Bürgerinitiativen oder Verbände völlig flöten, dann möchte ich sagen, da kommt einmal dieses totale Mißtrauen zum Ausdruck, zum anderen aber ist er da in einer falschen Einschätzung seiner Situation. 

Was wir fürchten, ist nicht die staatliche Aufsicht, die kann jederzeit kommen und in alles reingucken. Was wir fürchten müßten, wenn wir was Schlechtes machen für die Umwelt, dann sind es die Nachbarn unserer Anlagen. Da sind wir auch umzingelt von Bürgerinitiativen, das heißt, am Stammtisch reden die auch mit unseren Leuten. Da sind die undichten Stellen, die wir auch gar nicht verhindern können und auch nicht verhindern wollen, denn ich wüßte nicht, was wir zu verbergen hätten. Da ist die Aufsicht eigentlich die, die am wirkungsvollsten und auch am schärfsten ist. Der Staat ist völlig überfordert, eine lückenlose Aufsicht zu führen, deswegen ist das ganze Gerede, daß eine Deregulierung da etwas bringen würde – wir lachen uns tot, wenn man uns anbietet, „ihr braucht keine Emissionserklärung mehr zu machen“. 

Ich möchte noch ganz kurz etwas zu Herrn Moormann sagen. Ich bewundere Herrn Moormann immer wieder, wie er das schafft, eine halbe Stunde zu reden, ohne daß ein einziges „äh“ vorkommt und außerdem druckreif, und was er sich überlegt und vorträgt, gefällt mir auch in der Regel sehr gut. Wo ich sehr enttäuscht war, war die Folie „Mögliche Deregulierungsfelder“ und dann Ihre Kommentierung, Herr Moormann. Zum Beispiel wenn Argumente kommen, „das ist seit jeher so gemacht worden, warum jetzt nicht mehr“ oder zu der Kalibrierung von Meßgeräten, wenn Meßgeräte nicht absolut verschleiß- oder alterungssicher sind, dann müssen sie eben regelmäßig kalibriert werden. Dazu ein Beispiel, und damit wäre ich auch bei Frau Lübbe-Wolff: Wir haben Staubmeßgeräte, hinter jedem Kessel ist ein Staubmeßgerät, das im Abgas den Staub mißt. Wir dürfen 80 Milligramm Konzentration haben, fast alle unsere Blöcke fahren bei 2 bis 4 Milligramm Staub. Wenn dieses Gerät nicht alle drei Jahre für dreißig-, vierzigtausend Mark vom TÜV kalibriert wird, sondern wenn wir es selber machen für einen Bruchteil des Geldes oder es vielleicht überhaupt nicht gemacht würde, würde das was machen? Man muß ein bißchen zwischen wichtig und unwichtig unterscheiden und da ist es wirklich nicht mehr wichtig, daß so etwas gemacht wird.

Eigenverantwortung ist gefragt, und wenn, die Möglichkeit muß dem Staat offenstehen, es ist überhaupt nicht die Rede davon bei der Deregulierung, daß der Staat nicht  mehr reingucken darf, nur daß das eben reduziert wird vielleicht auf das, daß er sich den Eindruck vermittelt, dem kann ich vertrauen und dann vertraut er ihm auch.

Dr. Gustav W. Sauer

Wenn es eines Beweises bedurft hätte, warum der BMU nicht auf dem Podium ist, war es der Hinweis, daß er die Fach- und Rechtsaufsicht über die Länder hat. Das ist absolut lachhaft. Ich bin zwar nur ein Physiker, wenigstens ein Vollphysiker, deswegen sage ich Ihnen als experimenteller Jurist folgendes: Nach Artikel 84 Grundgesetz haben Sie nur die Rechtsaufsicht, die können Sie auch nur erzwingen, wenn Sie eine Weisung machen, dazu brauchen Sie eine Mehrheit im Bundesrat. Vielleicht verwechseln Sie das auch mit Artikel 85 Grundgesetz. Im übrigen hätte ich auch erwartet, daß unsere Verwaltungsvorschrift von Ihnen irgendwann einmal hinterfragt wird. Wir haben eine Presseerklärung geschickt, aber eine interessierte Frage, wie man das vielleicht umsetzen, wo man Ermessen ausüben kann oder nicht, ist von Ihrer Seite überhaupt nicht gekommen. Deswegen denke ich, daß das eine ziemliche Show-Politik von Ihnen ist.

Wir müssen noch einmal anfangen: Öko-Audit ist eine freiwillige Aktion, Ordnungsrecht ist Pflicht. Jetzt kann man darüber diskutieren, was eine freiwillige Pflichterfüllung ist. Da kann man höchstens darüber diskutieren, daß Sie diese Pflicht früher erfüllen, aber nicht die Frage, ob Sie das überhaupt erfüllen müssen. Deswegen ist natürlich auch von Ihrer Seite her die Befürchtung völlig ohne Grundlage, daß über das Öko-Audit allein irgendwelche Aufweichungen der Standards erfolgen. Deswegen noch einmal, auch ein Hinweis an die Hans Böckler Stiftung, wie sie Veranstaltungen organisiert: Die Musik passiert in Sevilla, da ist es nicht einmal der deutschen Chemie gelungen, die besten Leute herunterzubringen, die werden von den Franzosen gestellt. Die Feuerungsanlagen machen die Engländer. Im Länderausschuß für Emissionsschutz ist vor einem halben Jahr der BMU gekommen, „liebe Länder, wißt Ihr nicht einen, der über Kühlanlagen Bescheid weiß“, der ist inzwischen auch schon besetzt, auch nicht von den Deutschen. Dort wird die Musik gemacht, dort werden nämlich Grenzwerte festgelegt, die ganz sicher über unseren liegen und das ist dann der Stand der Technik. Dann kann man der Industrie sagen, Nachrüstung kommt gar nicht in Frage. Das heißt natürlich auch, daß unter Umständen der Kleinstwert für Dioxin natürlich zur Disposition steht, darauf müssen Sie sich einstellen. Deswegen ist es ganz wichtig, ganz genau zu gucken, was in Sevilla passiert. Da ist natürlich Deutschland insoweit benachteiligt, weil es ein Auseinanderfallen von Industrie und Behörden gibt. Alle anderen EU-Länder gehen gemeinsam hin. Offensichtlich ist es bei den deutschen Beamten auch so, daß kaum einer in Englisch verhandlungssicher ist, denn das ist absolut erforderlich. Sie kriegen ein Papier von der Industrie in Sevilla auf den Tisch geknallt und in drei Stunden müssen Sie eine Stellungnahme machen, .. bis Sie die übersetzt haben - 

Auch das Lamento mit den Lohnnebenkosten. Wenn man sich die Lohnstückkosten anschaut, die werden ja immer veröffentlicht im Bundesarbeitsblatt, dann hat Deutschland 100, Amerika 120, nur die Japaner haben 77 und deshalb, weil sie nur 14 Tage Urlaub haben. Wenn Sie diese Gesellschaft haben wollen, dann sagen Sie das ehrlich, ich habe keinen Bock darauf.

Herbert Biehl, Technologieberatungsstelle Hessen

Ich möchte ganz gerne noch einmal anknüpfen an Frau Friedrich. Letztendlich geht es mir darum: Die Realitäten, die wir zum Teil ein bißchen thematisiert gekriegt haben heute, Vollzugsdefizit oder mit welcher Methodik man auch immer dahinter gucken kann. Ich denke, was wir immer wieder feststellen ist, daß diejenigen, die am meisten davon betroffen sind, die Mitarbeiter in den Betrieben, über die Realitäten meistens am besten darüber Bescheid wissen. Nur finde ich, ist natürlich das Öko-Audit ein sehr schlechtes Instrument, wenn es darum geht, Mitbestimmungsrechte von Betriebsräten da verankert zu sehen oder bessere Möglichkeiten, einen kontinuierlichen Verbesserungsprozeß im Sinne von Umweltverbesserungen hinzukriegen. Wenn ich an Staandortdialoge denke, frage ich mich auch immer, da gibt es die größten Defizite, wie kriegt man das eigentlich in Verordnungen verbessert oder wie kriegt man mindestens hin, daß Umweltgutachter sich um dieses Thema stärker kümmern.

4.0 UAG-Erweiterungsverordnung läßt jetzt auch Dienstleistungsbetriebe zum Umwelt-

Audit zu.

Dr. Reinhard Klopfleisch, ÖTV, Vorstand, Ver- und Entsorgung

Längst sind bei der Gelsenwasser AG alle Vorbereitungen getroffen worden, um das Testat nach der EG-Umwelt-Audit-Verordnung zu bekommen. Deutschlands zweitgrößter Trinkwasser-Versorger mit Sitz in Gelsenkirchen hat bereits 1994 ein Umwelt-Managementsystem aufgebaut und eine Hauptabteilung Umweltmanagement geschaffen. Anschließend wurde das Umweltprogramm verabschiedet mit den Schwerpunkten: Schutz des natürlichen Wasserkreislaufs, schonende Nutzung von Ressourcen, Vermeidung von Abfällen und ökologische Flächennutzung.

Was bis zum 3. Februar 1998 allein noch fehlte, damit der Vorstand das begehrte Ökosiegel in Empfang nehmen kann, war die gesetzliche Grundlage. Denn erst an diesem Tage ist die „Verordnung nach dem Umweltauditgesetz über die Erweiterung des Gemeinschaftssystems für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung auf weitere Bereiche (UAG-Erweiterungsverordnung, UAG-ErwV)“ in Kraft getreten. Danach sind jetzt alle Unternehmen der „Energieversorgung, Wasserversorgung sowie Abwasserbeseitigung und sonstige Entsorgung“ berechtigt, am Verfahren der Umwelt-Auditierung mit EU-Zertifikat teilzunehmen. Nach der ursprünglichen EG-Umwelt-Audit-Verordnung von 1993 waren es aus dem Bereich der Ver- und Entsorgung lediglich Unternehmen der „Erzeugung von Strom,Gas, Dampf und Heißwasser sowie Recycling, Behandlung, Vernichtung oder Endlagerung von festen und flüssigen Abfällen“. Diese Grenzziehung schloß neben den Wasser- und Abwasserbetrieben auch die öffentlich-rechtlich organisierten Entsorgungsbetriebe praktisch aus, eine Grenzziehung, die gerade in diesem umweltrelevanten Bereich der Ver- und Entsorgung völlig willkürlich war und den nicht berechtigten Unternehmen zum Wettbewerbsnachteil zu geraten drohte.

Die Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr hat die Erweiterung der Berechtigung zum EG-Umwelt-Audit auf die neuen industrienahen Dienstleistungsbereiche seit langem gefordert. Neben der Ver- und Entsorung profitieren jetzt auch zahlreiche weitere Dienstleistungs- und Verwaltungsbranchen von der Möglichkeit der Umwelt-Auditierung: Groß- und Einzelhandel, Eisenbahnen, Flug, Verkehr und Nachrichtenübermittlung, Kredit- und Versicherungsgewerbe, Gastgewerbe, technische Physik, physikalische und chemische Untersuchslabore, die öffentliche Verwaltung von Gemeinden und Kreisen sowie der Feuerschutz, das öffentliche und private Bildungswesen, Krankenhäuser, Heime und soziale Einrichtungen, Bibliotheken, Archive, Museen, Sportanlagen und Wäschereien sowie chemische Reinigungen.

Mit der UAG-Erweiterungsverordnung hat der Gesetzgeber nach Ansicht der Gewerkschaft ÖTV die richtige Entscheidung getroffen, den Dienstleistungsbereich in die Umwelt-Auditierung aufzunehmen. Damit nehmen für die Mitglieder und Funktionsträger der Dienstleistungsgewerkschaft ÖTV die Möglichkeiten zu, sich in den Unternehmen aktiv für eine Entscheidung zur Auditierung einzusetzen – und damit den betrieblichen Umweltschutz mitzugestalten und auszuweiten

5.0 Mitwirkung am Umweltmanagement – Gestaltungsaufgabe für Europäische Betriebsräte, 

ein Projekt der IG BCE und der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Professor Dr. Eberhard Schmidt, Universität Oldenburg, Roland Gimpel, IG BCE, 

Vorstand, Abt. Umweltschutz

Die Einrichtung Europäischer Betriebsräte in gemeinschaftsweit operierenden Unternehmen (EU-Richtlinie 94/45 EG des Rates von 22.09.94) und die Beteiligung von Unternehmen auf freiwilliger Basis an einem Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die Um​weltbetriebsprüfung (EU-Verordnung EWG Nr. 1836/93 des Rates vom 29.06.93) eröffnen ein neues Handlungsfeld im Bereich des Umweltschutzes als Gestaltungsaufgabe für Euro​päische Betriebsräte.

Unter dem Aspekt einer nachhaltigen Entwicklung und im Interesse des Schutzes unserer Umwelt gibt es von beiden Seiten - Arbeitnehmervertretung und Management -Anknüpfungspunkte für konsensuale Lösungsansätze der anstehenden Probleme. Dies setzt aber voraus, daß die Wissensdefizite bei den beteiligten Delegierten zu den Europäischen Betriebsräten abgebaut werden und sie Kompetenz in Fragen des Umweltmanagements erwerben, eine Voraussetzung für gleichberechtigtes Handeln.

An drei mehrtägigen Workshops beteiligen sich Betriebsräte aus acht multinationalen Unter​nehmen, Vertreter von neun europäischen Chemiegewerkschaften sowie der ICEM und der EMCEF.

Um den Europäischen Betriebsräten eine fachkompetente Mitwirkung am Umweltmanage​ment der Konzernzentralen zu ermöglichen, wurden praktische Handlungshinweise entwickelt, als Ergebnis eines dynamischen Lern- und Diskussionsprozesses.

Es bestand prinzipiell Konsens bei allen Beteiligten darüber, daß mit der Installation eines betrieblichen Umweltmanagements nach der EU-Öko-Audit-Verordnung sich eine komplexe Aufgabe für alle betrieblichen Akteure stellt. Gleichzeitig wurde damit auch die Chance für eine umfassendere Interessenvertretung lokalisiert.

Um diese komplexe Aufgabe zu lösen, ist der Erwerb von zusätzlichem Wissen und von Handlungskompetenz bei den betrieblichen Interessenvertretungen und den Arbeitnehmern eine unabdingbare Voraussetzung. Damit verbunden entsteht bei den Gewerkschaften bei der Beratung der Arbeitnehmervertretungen im Betrieb und bei der Vermittlung von Wissen in umweltschutzrelevanten Feldern (vor allem betrieblicher Umweltschutz) eine wichtige Rolle, welche über die gewerkschaftlichen Weiterbildungseinrichtungen und Systeme übernommen werden muß.

Die Aufgabe der Europäischen Betriebsräte besteht vor allem darin, Bedingungen für gere​gelte Verfahren und einen verläßlichen Rahmen zu schaffen, in dem die Arbeitnehmerinter​essen der gesamten Unternehmensgruppe vertreten werden können. Dazu gehört auch eine Harmonisierung der Umweltstandards an den verschiedenen Standorten. Veränderte Ar​beitsplatz- und Tätigkeitsbeschreibungen, Umweltschutzinvestitionen und ausreichende Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten sind wichtige Themen des Dialogs mit dem Management, um Nachteile für die Beschäftigten zu vermeiden. Insofern ist es folgerichtig, daß in einer großen und wachsenden Zahl der bereits vereinbarten Abkommen Fragen des Umwelt​schutzes explizit als zu behandelnde Themen für die Tagung der europäischen Arbeitneh​mergremien vorgesehen sind.

Für die Delegierten zu den Europäischen Betriebsräten war zu prüfen, welche Qualifizie​rungsziele ihrer Rolle im Gesamtgefüge des Systems der Interessenvertretung entsprechen und im Hinblick auf ihre sonstigen Aufgaben und Arbeitsbelastungen angemessen sind, um eine Überforderung zu vermeiden. Es bestand Einigkeit darüber, daß die Mitglieder Europäi​scher Betriebsräte vor allem Einfluß auf die Formulierung gemeinsamer Umweltstandards in der Unternehmensgruppe nehmen sollen. Es kommt also darauf an, ihnen spezielle Qualifi​kationen zu vermitteln und dort für effiziente Kommunikationswege zu sorgen, wo sie sich mangels eigener Kompetenz und Zeit, Spezialkenntnisse zu erwerben, auf andere betriebli​che und gewerkschaftliche Experten verlassen müssen. Dabei gewinnt die Frage der Bezie​hung von Mitgliedern Europäischer Betriebsräte zu den Funktionsträgern im Umweltschutz oder anderen betrieblichen Umweltexperten an Gewicht. Gewerkschaftliche Begleitstrukturen auf nationaler wie europäischer Ebene könnten hier unterstützende Wirkung entfalten.

Für die Delegierten zu den Europäischen Betriebsräten ergibt sich daraus, daß der Schwer​punkt ihrer Weiterbildung in den folgenden Bereichen liegen muß:

· Aufbau und Nutzung betrieblicher Kommunikationswege

(EBR – nationale Arbeitnehmervertretung, Information, Dokumentation, Moderationsfä​higkeiten),

· Nutzung der Partizipationschancen beim Umwelt- und Arbeitsschutz (Kenntnis der Betei​ligungsstrukturen),

· Kenntnisse über „gute Beispiele“ (Effizienz, Organisation),

· Einsicht in die umweltpolitischen Spielräume des Unternehmens,

· Kenntnisse der umweltrechtlichen und umweltorganisatorischen Rahmenbedingungen in Bezug auf die Öko-Audit-Verordnung.
Beim Versuch, den Umweltschutz auf die Tagesordnung der jährlichen Treffen der EBR zu setzen, wird es wesentlich auf eine umfassende Kommunikationsarbeit im Vorfeld ankom​men, zu der auch betriebliche Sachverständige herangezogen werden. Bei den Treffen selbst haben die internen Vorbesprechungen eine wichtige Funktion zur Abklärung der Fragen, die an das Management zu richten sind. Die eigentliche Erörterung sollte sich auf wenige zentrale Punkte beschränken. Von nicht zu vernachlässigender Bedeutung ist auch die Information der zuständigen nationalen Gremien und der Gewerkschaften nach den Treffen, um eine kontinuierliche Arbeit zu sichern.

Als Ergebnis der Projektarbeit ist eine mehrsprachige Orientierungshilfe: „Mitwirkung am Umweltmanagement – Gestaltungsaufgabe für Europäische Betriebsräte“ erstellt worden. Sie soll die Interessenvertreter der Arbeitnehmer in den multinationalen Unternehmen und ihre Gewerkschaften mit den Partizipationsmöglichkeiten und Handlungsspielräumen vertraut machen, die sich im Rahmen von Umweltmanagementsystemen und Öko-Audits auf der europäischen Unternehmensebene ergeben. Die Broschüre mit dem Titel „Mitwirkung am Umweltmanagement – Gestaltungsaufgabe für Europäische Betriebsräte“ enthält u. a. eine ausführliche Checkliste für die Beteiligung an Öko-Audit-Verfahren und detaillierte In​formationen zur Umweltbetriebsprüfung sowie nützliche Adressen für eine weitere Beratung. Sie ist bei der Umweltabteilung der IG BCE in Hannover kostenfrei erhältlich, auch in engli​scher und französischer Sprache.

Das Projekt erarbeitete darüber hinaus eine einstimmig verabschiedete Erklärung zu geplan​ten Revision der Öko-Audit-Verordnung im Jahr 1998, die der Forderung nach stärkerer Be​teiligung der Betriebsräte an der Durchführung der Öko-Audit-Verfahren Ausdruck gibt und den nationalen wie europäischen Gewerkschaftsgremien zugeleitet wurde. Angeregt wurde ferner die Schaffung eines Informationsnetzes beim Umweltausschuß der Europäischen Chemie- und Bergbaugewerkschaften (EMCEF) zur Dokumentation und zum Informations​austausch über Beispiele guter Beteiligungspraxis auf dem Feld des betrieblichen Umwelt​schutzes, insbesondere der Umsetzung der Öko-Audit-Verordnung.

6.0
Anhang

A1
Teilnehmerverzeichnis

Bitte einfügen

A2
Abkürzungsverzeichnis
EMAS


Environmental Management and Audit Scheme

EU-Verordnung über die freiwillige Beteiligung gewerblicher Unternehmen an einem gemeinschaftlichen Umweltmanagement- und Umweltbetriebsprüfungssystem, Verordnung (EWG) Nr. 1836/93 vom 29.6.1993

UAG


Umweltauditgesetz 

(nationale Umsetzung der o.g. Verordnung in Deutschland) , am 

15.12.1995 in Kraft getreten.

UGA



Umweltgutachterausschuß

Bestehend aus 6 Vertretern der Wirtschaft, 4 Vertreter der Umweltgutachter, 6 Vertretern der Umweltverwaltung aus Bund und Ländern, 3 Vertretern der Wirtschaftsverwaltung, 3 Vertretern der Gewerkschaften, 3 Vertretern der Umweltverbände

DAU
Deutsche Akkreditierungs- und Zulassungsgesellschaft für Umweltgutachter mbH, Bonn 

(Gesellschafter: DIHT, ZdH, BFB, betroffene Mitgliedsverbände des BDI)

IdU



Institut der Umweltgutachter und –berater in Deutschland e.V.

NAGUS


Normenausschuß Grundlagen des Umweltschutzes

UBA



Umweltbundesamt, Berlin

BimSchG

Bundesimmissionsschutzgesetz

KrW-/AbfG 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz

ISO



International Standard Organisation

A3
Aktuelle Publikationen der Hans-Böckler-Stiftung zum Thema:

Sebastian Brandl. (1998): Mit Eigenverantwortung und Selbstkontrolle zu einer nachhaltig zukunftsverträglichen Entwicklung? – Manuskriptreihe 250, Düsseldorf, Mai 1998.

Wuppertal Institut für Umwelt, Klima, Energie / Hans-Böckler-Stiftung (Hrsg) (1998): 

Schafft Umweltschutz Beschäftigung? Literaturstudie 

Verfasser: Friedrich Hinterberger, Johanna Klingert, Joachim H. Spangenberg, Bernd Spies-Wallbaum, Siegfried Leittretter. Manuskriptreihe, Düsseldorf, Juni 1998

WSI Mitteilungen Heft Nr. 8 / 1998, Schwerpunktheft Betrieblicher Umweltschutz

In der Hans-Böckler-Stiftung sind eine ganze Reihe weiterer Publikationen zum Thema Öko-Audit und zum betrieblichen Umweltschutz erschienen, u.a. Handbücher für Betriebs- und Personalräte, Ergebnisse aus Forschungsprojekten u.ä.. Bitte fordern Sie ggf unser Publikationsverzeichnis an.

�	Vgl. Vorschlagsliste des BDI zur Deregulierung auf der Grundlage des EU-Öko-Audits, Stand: 16.12.1996 (dort auf der letzten Seite auch ein Überblick über auf Bundesebene bereits erfolgte Rechtsänderungen zugunsten auditierter Unternehmen); für die einschlägige Deregulierungsdiskussion auf Länderebene bzw. die Ergebnisse dieser Diskussion s. für Bayern: Bayerische Staatskanzlei (Hrsg.), Umweltpakt Bayern, Freiwillige Vereinbarung zwischen der bayerischen Wirtschaft und der bayerischen Staatsregierung mit dem Ziel eines verstärkten Umweltschutzes, sowie den im Zusammenhang damit erarbeiteten Katalog „Substitutionsvorschläge“ (ref. 7), Stand: 9.5.1996; für Berlin: Umweltallianz Berlin, Freiwillige Vereinbarung zwischen dem VCI-Berlin und dem Land Berlin; für Schleswig-Holstein: Ministerium für Umwelt, Natur und Forsten, Verwaltungsvorschriften für die Immissionsschutzbehörden - Öko-Audit und Erleichterungen im Vollzug des Bundesimmissionsschutzgesetzes, vom 11. März 1997, Az. 570.772.550; für Rheinland-Pfalz: Ministerium für Umwelt und Forsten (Hrsg.), Deregulierung und Öko-Audit, Abschlußbericht der Deregulierungskommission beim Ministerium für Umwelt und Forsten Rheinland-Pfalz, 1997; für das Saarland: Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr, Katalog verwaltungsrechtlicher Erleichterungen zugunsten öko-auditierter Unternehmen im Saarland v. 15. Mai 1997. Siehe außerdem den von der Amtschefkonferenz der Umweltministerien der Länder erarbeiteten Einheitlichen Endbericht an die Umweltministerkonferenz zu Deregulierungs- und Substitutionspotentialen im Hinblick auf das EG-Öko-Audit-System, Stand: 16.9.1997; für die Position des BMU s. BMU (Hrsg.), Verhältnis zwischen Öko-Audit und ordnungsrechtlichen Kontrollen, Bericht der Bundesrepublik Deutschland für die 5. Plenarsitzung des Netzwerks der Europäischen Union für die Umsetzung und den Vollzug von Umweltrecht (IMPEL), 1994. Zu Deregulierungserwartungen der Industrie auch H. Wagner/A. Budde, Erfahrungen mit dem Umwelt-Audit-System in Deutschland, Zeitschrift für Umweltrecht 1997, 254 (258 ff.).


�	Als Deregulierungsmaßnahmen bezeichne ich hier und im Folgenden alle regelförmigen, die Inhalte oder die Anwendung des Umweltordnungsrechts betreffenden Entlastungsmaßnahmen zugunsten der betroffenen Umweltnutzer, unabhängig davon, ob diese Entlastungen durch Gesetz  oder Rechtsverordnung erfolgen müssen oder auch ohne Änderung von Rechtsvorschriften, z.B. durch bloße Verwaltungsvorschriften, möglich sind. Der Einheitliche Endbericht der Amtschefkonferenz (o. Anm. 1, S. 6) unterscheidet dagegen zwischen Deregulierung und Substitution und will als Deregulierung nur die rechtssatzförmigen (gesetzlichen oder verordnungsrechtlichen) Entlastungsmaßnahmen bezeichnen. Diese Unterscheidung mag zwar den politischen Vorteil haben, den Anwendungsbereich des nicht überall gut angesehenen Deregulierungsbegriffs erheblich einzuschränken, hat im übrigen aber keinen vernünftigen Sinn und stiftet deshalb nur Verwirrung.


�	Für eine ausführlichere und systematischere Behandlung des Themas s. G. Lübbe-Wolff, Öko-Audit und Deregulierung, Zeitschrift für Umweltrecht 1996, 173 ff.; allg. zur Deregulierungsdiskussion im Zusammenhang mit dem Öko-Audit und zu Einzelfragen auch G. Feldhaus, Umweltschutz durch Betriebsorganisation und Auditing, in: Dokumentation zur 17. wissenschaftlichen Fachtagung der Gesellschaft für Umweltrecht e.V. Berlin 1993, 1994, 35 (62 ff.); J.�P. Schneider, Öko-Audit als Scharnier in einer ganzheitlichen Regulierungsstrategie, Die Verwaltung 1995, 361 ff.; K.-P. Dolde/A. Vetter, Überwachung immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftiger Anlagen - Möglichkeiten der Länder bei Gesetzgebung und Vollzug im Hinblick auf die Umwelt-Audit-Verordnung, NVwZ 1995, 943 ff.; F.�J. Moormann, Staatliche Überwachung und Eigenverantwortung der Unternehmen im Lichte der EG-Umweltaudit-Verordnung und des deutschen Umweltauditgesetzes, in: MURL NW (Hrsg.), Neue Entwicklungen im Umweltrecht, Umweltrechtstage 1996, 83 ff. (98 ff.); G. Spindler, Umweltschutz durch private Prüfungen von Unternehmensorganisationen: Die EG-Öko-Audit-VO, in: Jahrbuch für Neue Politische Ökonomie Bd. 15, 1996, 205 ff. (221 ff.); K. Fleckenstein, Umwelt-Audit: Verhältnis der Eigenüberwachung zur behördlichen Kontrolle, in: H.�W. Rengeling (Hrsg.), Integrierter und betrieblicher Umweltschutz, 1996, 219 ff.; K. Hansmann, Umwelt-Audit: Verhältnis der Eigenüberwachung zur behördlichen Kontrolle, aaO., 207 ff.; Rat von Sachverständigen für Umweltfragen, Umweltgutachten 1996, Rn. 92 ff.; D. Schottelius, Ein kritischer Blick in die Tiefen des EG-Öko-Audit-Systems, Betriebsberater, Beilage 2 zu Heft 8/1997, 1 ff. (15 f.); V. Schmid, Umweltaudit - Ein Schritt zu mehr Umweltschutz?, Jura 1997, 11 (16 ff.); W. Köck, Öko-Audit-Verordnung. Konzeption - Regulative Philosophie - Einflüsse auf das Ordnungsrecht, in: A. Epiney (Hrsg.), Öko-Audit und die Schweiz, 1997, 15 (33 ff.); Industrieanlagenüberwachung und Öko-Audit, Zeitschrift für Umweltrecht 1997, 177 f.; E. Böhm-Amtmann, Umweltpakt Bayern. Miteinander die Umwelt schützen. EG-Öko-Audit-Verordnung und Substitution von Ordnungsrecht, a.a.O. 177 ff.; H.-J. Koch/S.R. Laskowski, Verfassungsrechtliche Grenzen einer Privatisierung der Anlagen-überwachung, aaO., 182 ff.; F.-J. Moormann, Staatliche Überwachung und Öko-Audit, a.a.O., 188 ff. 


�	S.o. Anm. 1.


�	S.o. Anm. 1.


�	S.o. Anm. 1.


�	Dies bringt auf sehr gewundene Weise § 8 Abs. 6 der Verordnung über Abfallwirtschaftskonzepte und Abfallbilanzen (AbfKoBiV, vom 13. September 1996, BGBl. I S. 1447) zum Ausdruck. Da dem Verordnungsgeber die Feststellung, daß ein im Zuge eines Öko-Audits erstelltes ordnungsgemäßes Abfallwirtschaftskonzept als Abfallwirtschaftskonzept anzuerkennen ist, wohl - mit Recht - zu trivial erschien, als daß man sie als Deregulierungsvorschrift hätte verkaufen können, sieht § 8 Abs. 6 AbfKoBiV vor, daß bei auditierten Standorten die Umwelterklärung als Abfallwirtschaftskonzept anzuerkennen ist, wenn im Rahmen der zugrunde liegenden Umweltbetriebsprüfung ein vorschriftsmäßiges Abfallwirtschaftskonzept erstellt worden ist. Dies wirft die Frage auf, ob sich dadurch die in § 19 Abs. 1 S. 2 Krw-/AbfG statuierte Verpflichtung, das Abfallwirtschaftskonzept auf Verlangen der zuständigen Behörde vorzulegen, auf die Verpflichtung zur Vorlage der Umwelterklärung reduziert, da diese ja „als Abfallwirtschaftskonzept“ anzuerkennen sein soll. Diese Frage dürfte zu verneinen sein, da angesichts der gesetzlichen Regelung, die klar zur Vorlage des Abfallwirtschaftskonzepts verpflichtet, eine verordnungsrechtliche Ausführungsvorschrift, die diese Verpflichtung in eine bloße Verpflichtung zur Vorlage der Umwelterklärung transformierte, nicht zulässig wäre. Der Sache nach besagt § 8 Abs. 6 AbfKoBiV also nicht mehr, als daß im Rahmen des Öko-Audits erstellte vorschriftsmäßige Abfallwirtschaftskonzepte auch als solche anzuerkennen sind. Wer hätte das gedacht! Und für wie dumm hält man eigentlich die Industrieverbände und Unternehmen, denen zugemutet wird, dies als Deregulierungsmaßnahme zu ihren Gunsten zu betrachten?


�	So zutreffend F.-J. Moormann, Die Änderung des Bundesimmissionsschutzgesetzes durch das Gesetz zur Beschleunigung und Vereinfachung immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren, Umwelt- und Planungsrecht 1996, 408 (411).


�	S. für unterschiedliche Interpretationen in der Literatur einerseits K. Hansmann, Beschleunigung und Vereinfachung immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren? , NVwZ 1997, 105 (107), andererseits K. Schäfer, NVwZ 1997, 526 (529). 


�	Nr. 5 des Kataloges verwaltungsrechtlicher Erleichterungen zugunsten öko-auditierter Unternehmen im Saarland (s.o. Anm. 1).


�	Die schleswig-holsteinische Regelung beschränkt sich über weite Strecken auf die überflüssige, weil selbstverständliche Feststellung, daß die im Zusammenhang mit der Auditierung („EMAS“) erstellten Erhebungen und Dokumentationen zur Erfüllung gesetzgeberischer Erhebungs- und Dokumentationspflichten geeignet sein können.


�	Die Mitteilungspflicht zur Betriebsorganisation nach § 52a II BImSchG ist nicht für jeden Betrieb eine Lappalie. Wo man sich zum Umweltmanagement noch keinerlei Gedanken gemacht hat, kann mit der Erfüllung dieser Pflicht einiges an Aufwand verbunden sein. Sie ist aber eine Lappalie für jeden Standort, der nach der Audit-VO zertifiziert ist und demgemäß über die nach § 52a II BImSchG mitzuteilenden Daten verfügt, und nur um diese Betriebe geht es ja.


�	Dazu näher G. Lübbe-Wolff, Modernisierung des Umweltordnungsrechts, 1996, 10 ff., m.w.N.


�	Näher dazu Lübbe-Wolff (Anm. 12), 139 ff.; H.-J. Koch, Vereinfachung des materiellen Umweltrechts, in: Dokumentation zur 19. wissenschaftlichen Fachtagung der Gesellschaft für Umweltrecht e.V. Berlin 1995, 1996, 105 ff.





� 	die z.Zt. aktuellste Umweltlyrik wird im „Umweltgesetzbuch (UGB-KomE) - Entwurf der Unabhängigen Sachverständigenkommission zum Umweltgesetzbuch beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit“ (BMU, Hrgb.), Vorsitzender Prof. Dr. H. SENDLER, Präsident a.D. des Bundesverwaltungsgerichts präsentiert. Der Entwurf einschließlich Begründung wird voraussichtlich im Dezember 1997 beim Verlag Duncker&Humboldt, Berlin erscheinen. Das Gesamtwerk wird ca. 1800 Seiten umfassen.; dsgl. der daraus sublimierte „Sendler-Entwurf“ zu einem „Ersten Buch zum Umweltgesetzbuch“ vom 27.2.1997, fortgeschrieben auf der Grundlage des Entwurfs der SK-UBG, Stand: 13. 6.1997.


� 	Die Ministerpräsidentin des Landes Schleswig-Holstein: Die Kieler Erklär1ungen - Wirtschaft, Beschäftigung, Ausbildung, Soziale Sicherung, Umweltpolitik, Oktober 1995, S. 40 „Kieler Umwelterklärung“.


�	STEENBLOCK  R.: Die EG-Umweltaudit-Verordnung  - ein neues Instrument der Umweltpolitik, Grundsatzrede anl. der Veranstaltung „Demonstrationsvorhaben Umweltaudit in Schleswig-Holstein“, 21. 8.1996, Schleswig-Holsteinischer Landtag, Landeshaus, Kiel


� 	Ecomanagement and audit scheme(EMAS): Verordnung(EWG) 1836/93 des Rates vom 29.6.1993 über die freiweillige Beteiligung gewerblicher Unternehmen an einem Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung, Amtsbl EG L 168, 10.7.1993, S. 1-18;  umgesetzt durch  Gesetz zur Ausführung der Verordnung(EWG) 1836/93  ... (Umweltauditgesetz - UAG)“  vom 7.12.1995, BGBl I, 1995, S. 1591  - im folgenden: Öko-Audit


� 	die „Synergie“ ist bei Verwaltungsreformen zum Modewort geworden; dabei ist die Synergie strenggenommen in der Chaostheorie derjenigen Parameter in Systemen gekoppelter nichtlinearer Differentialgleichungen, der unter bestimmten Anregungsbedingungen entweder dissipativ auf neue Gleichgewichtszustände führt oder aufgrund kleiner Störungen zu einer kollektiven synergischen Selbstorganisation mit großen Ausschlägen chaotischer Natur führen kann; dabei kommt es insbesondere auf die Lage und Wirkung sog. Attraktor/Repeller-Konstellation an; vgl.  SEIFRITZ  W.: Wachstum, Rückkopplung und Chaos  -  Eine Einführung in die Welt der Nichtlinearität und des Chaos, Hanser 1987, S. 83/108, der damit bspw. auch die Wirkung von Akzeptanzproblemen zu beschreiben versucht.  So besehen wird bei diesen Verwaltungsreformen die Verwandschaft mit der Chaostheorie eher ungewollt hergestellt, bspw. „Schmetterlings-Effekt“,  Bifurkation, d.h. Aufspaltung von Wille und Tat; vgl.  CAPRA  F. Lebensnetz  -  Ein neues Verständnis der lebendigen Welt,, Scherz 1996, S.157.


� 	Im Rahmen der globalen Klimaziele ist es zwar verständlich, daß Deutschland moderne Kohlekraftwerke nach China liefern möchte; dabei wird allerdings verkannt, daß diese dann „alte“ mit Wirkungsgraden von < 15 % nicht ersetzen, sondern hinzukommen und damit die fossile Nutzung für weitere 40 Jahre festschreiben, statt wie erforderlich dabei mitzuhelfen, China schon heute den Weg einer vielfältigen Solarnutzung aufzuzeigen und dies zu bewirken.


� 	Diese „Nacht-Tag-Welt“ der Wirtschaft veröffentlicht mitunter „tags“, was ihrem Image nützt, und vollzieht „nachts“, was ihrer Bilanz nutzt, ihrem Image indessen schaden kann. Dies führt bspw. dazu, daß man  - nicht nur erst heute aufgrund der Liberalisierung des Energiemarktes -  „nachts“ versucht, autonome und effektive Stadtwerke durch Aufkauf zu inaktivieren, „tags“ indes durch Mitfinanzierung von Energiestiftungen insinuiert, daß man gerade solche Stadtwerke erhalten möchte; oder „tags“ sich durch eine solitäre Vollkostenalimentation von privaten Photovoltaikanlagen mit bis zu 2 DM/kWh die Imagination einer alternativen Energiepolitik verleiht, während man „nachts“ die Strukturen der zentralen Energieproduktion zementiert, ja sogar ausbaut und damit weitere PV-Fertigungskapazitäten verhindert, sodaß die solare kWh weiter teuer bleiben und in ihrem Anteil stagnieren wird. Allerdings scheint sich dies mit dem Joint-venture von Pilkington Solar International GmbH und der Deutsche Shell AG  einer PV-Fertigungsanlage von 25 MW in Gelsenkirchen  zu ändern, obwohl sich damit die weltweite PV-Fertigung von 100 MW um gerade 20 % erhöht, was der eigentliche Grund für den noch(!) teuren PV-Strom ist - aber immerhin: ein Anfang.


� 	KRUPP  H.:  25 Jahre Fraunhofer-Institut Systemtechnik und Innovationsforschung:  Technologiepolitik in der Weltgesellschaft - Randbedingungen der Langfristzukünfte des ISI,  ISI-Jubiläum 1972-97, Karlsruhe 1997, S. 85 ff., der dabei an Brecht’s Shen-Te in ihren Schwanken zwischen Wirtschafts- und Moralcodierung erinnert; ähnlich  H. v.PIERER (Siemens), der anders als manche Konzern-Chefs je nachdem aus dem shareholder-orbit ausbricht und mal einer Gewinnorientierung, mal Standortrücksichtnahme (inländische Arbeitsplätze) den Vorrang gibt, mwN;  dsgl.  LUHMANN   N.:  Die Gesellschaft der Gesellschaft, 2 Bd., SV 1997, demzufolge „in der modernen Gesellschaft ... sowohl das Selbstgefährdungspotential als auch die Rekuperationsfähigkeit zu(nimmt). Die unbeabsichtigt oder jedenfalls unbezweckt erzeugten Auswirkungen auf die Umwelt scheinen zu explodieren, und jede Vorstellung, sie als ‘Kosten’ in eine Wirtschaftlichkeitsrechnung einzubeziehen, ist angesichts des Umfangs und der Zeithorizonte des Problems (also auch angesichts kommunikablen Nichtwissens) illusorisch. Die verbreitete Neigung, in dieser Lage ‘Verantwortung’ anzumahnen, kann nur als Verzweiflungsgeste beobachtet werden. (...Aber) die Kommunikation über ökologische Probleme erzeugt in der Wirtschaft nicht nur Kosten, sondern auch Märkte. .. und das geht nicht ohne ein leistungsfähiges Wirtschaftssystem, das seinerseits wiederum die Umwelt strapaziert. Schlechtanpassung an die Umwelt ist nach all dem kein ungewöhnlicher Sachverhalt, (....weil) operative geschlossene Systeme nur die Möglichkeit haben, sich intern an internen Problemen zu orientieren. Ungewöhnlich und erklärungsbedürftig ist dagegen das Ausmaß, in dem gerade dieses Problem die Kommunikation im heutigen Gesellschaftssystem beschäftigt(S. 133).  ...  Moralische Kommunikation zeichnet sich vor anderen Kommunikationsweisen nicht dadurch aus, daß sie auf eine bestimmte Sorte von Regeln oder Maximen oder Prinzipien bezugnimmt. Moral ist anders gesagt, nicht etwa angewandte Ethik. Vielmehr gewinnt sie ihr Medium durch Bezugnahme auf Bedingungen, unter denen Menschen sich selbst und andere achten bzw. mißachten, (sodaß) es um Inklusion von Personen schlechthin in die gesellschaftliche Kommunikation (geht), ... gleichgültig, ob dann Moralverstöße tatsächlich durch Exklusion, Kontaktunterbrechung oder Kontaktreduktion sanktioniert werden oder nicht. Hier setzt dann .. der Vorwurf der Heuchelei ein, der natürlich berechtigt ist. .. Im Grunde geht es um die utopische Vorstellung, daß die Leute tatsächlich meinen müßten, was sie sagen.“(S. 396); mwN.


� 	HOBSBAWM  E.:  Das Zeitalter der Extreme - Weltgeschichte des 20.Jahrhundert, Hanser 1994/97, der dieses Jahrhundert in einen „Katastrophen-, goldenen und Erdrutsch-Teil“ einteilt, obwohl auch dessen 2.Hälfte mit 200 Stellvertreterkriegen namens der Supermächte keineswegs friedlich war. Heute „(leben wir) in einer Welt, die gekapert, umgewälzt und entwurzelt wurde vom gigangtischen ökonomischen und technisch-wissenschaftlichen Prozeß der Kapitalismusentwicklung, der die vergangenen zwei oder drei Jahrhunderte beherrscht hat. ... Die Kräfte, die die technisch-wissenschaftliche Wirtschaft freigesetzt hat, sind inzwischen stark genug, um die Umwelt, also die materielle Grundlage allen menschlichen Lebens, zerstören zu können. Und die Strukturen der menschlichen Gesellschaften selbst, eingeschlossen sogar einige soziale Grundlagen der kapitalistischen Wirtschaft, sind im Begriff, durch die Erosion dessen, was wir von der menschlichen Vergangenheit geerbt haben, zerstört zu werden. Unsere Welt riskiert sowohl eine Explosion als auch eine Implosion. Sie muß sich ändern“, S. 719. Findet also die Änderung nicht statt, nehmen wir künftigen Generationen die Möglichkeit, „in der Vergangenheit, deren Folgen sie zu ertragen haben, etwas anderes als bloße Fremdbestimmtheit zu sehen, nämlich ihre eigene Geschichte“, vgl.  SPAEMANN  R.:  Technische Eingriffe in die Natur als Problem der politischen Ethik, in  Ökologie und Ethik (BIRNBACHER D., Hrgb.), Reclam 8983 (1980), S. 189


� 	SAUER  G.W.: Wie der Treibhauseffekt die Kriegsgefahr verschärft,  FR-Dokumentation, 24.10.1997, S. 12


� 	die letzte reale ordnungsrechtliche Maßnahme ist schon Geschichte. In den Jahren 1982-83 waren zur Verbesserung des Umweltschutzes zugleich mit technologischer Weiterentwicklung die normativen Vorgaben in der Großfeuerungsanlagenverordnung  -  13.BImSchV vom 22.6.1983, BGBl  I 1983, S. 719  -  gesetzt worden, mit der die Entschwefelung von neuen Kohlekraftwerken  > 300 MW zu 85 % bei Grenzwerten von 400 mg SO2 /m³ vorgeschrieben wurde, wohingegen vorher Abgaskonzentrationen von 2500 mg/m³ und mehr  abgeleitet werden durften. Auch der Aufschrei der Kraftwirtschaft in Parlamentsanhörungen in 1982/83, „diese 13.BImSchV sei ihr Tod“, war nur ein Reflex, denn schon 1990 waren alle Steinkohlenkraftwerke in den alten Bundesländern(aBL) wie vor entschwefelt; heute beträgt der SO2-Ausstoß in den aBL  z.T. weniger als 10 % der Emssionen von 1984. Die Entstickung der Kraftwerke befindet sich ebenfalls schon in der Abschlußphase. 


� 	Dieses verwirrende Erscheinungsbild reproduziert sich auch in Umfragen, vgl. INTER/ESSE - Wirtschaft und Politik in Daten und Zusammenhängen, 11/97, Bundesverband deutscher Banken (Hrgb.), Köln. Den Befragten zufolge sind wir auf die Zukunft schlecht vorbereitet(60%); notwendige gesellschaftliche Reformen kommen bei uns nicht schnell genug voran (84%); hierzu fehle es an der Entschlossenheit der Regierung (76 %), hieran sei schuld die SPD  (42 %, 48 %: Nein), die Interessensgruppen (84%), die Ablehnung der Bevölkerung (35%, 61%: Nein). Auf der Skala von  ( 5  rangieren die Polizei bei 2.2, die Banken bei 0.6, die Gewerkschaften bei 0.0, die Unternehmerverbände bei -0.2, die Bundesregierung bei -1.0 und die Parteien bei -1.3. Ihren Aufgaben werden die Führungskräfte eher nicht gerecht: in Politik 80%, in Verwaltung 57%, in Gewerkschaften 52%, in Wirtschaft 44%. Demgegenüber sind aber 90% mit ihrem Leben persönlich eher zufrieden, meinen dies aber von den anderen nur zu 39%, denken persönlich optimistisch an die Zukunft (72%) und den eigenen Arbeitsplatz (80%), während sie dies bei den anderen nur zu 30% schätzen und i.ü. werde zuviel gejammert (81%); auch blieben die heutigen wirtschaftlichen Probleme lange bestehen (82%). Erstaunlich dabei ist zunächst, daß West- und Ostdeutsche sich überraschenderweise jeweils nur um 1 - 3 % unterscheiden und daß die kognitive Dissonanz zwischen eigener Lebensverortung und der Sicht der anderen bei insgesamt pessimistischer Umfeld-  und Zukunftsoption so stark ausgeprägt ist.


� 	„Durch Deutschland muß ein Ruck gehen“, HERZOG R.:  Stimmen gegen den Stillstand - Roman Herzogs ‘Berliner Rede’ und 33 Antworten  (BISSINGER  M., Hrgb.), Hoffmann&Campe 1997, vgl. relevante Beiträge von  BECK  U., LEGGEWIE  C., OPPENLÄNDER  K.H., SCHRÖDER  G., v.WEIZSÄCHER E.U., ZWICKEL  K.;  ggtlg. „Die Vision entpuppt sich als Mitschwimmen im globalen Strom - Was der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler an der Berliner Rede... mißfällt“, FR-Dokumentation, 2.7.1997, S. 10


� 	vgl. QUALTINGER  H. in seiner Hommage an Marlon Brando’s „Wilden“ (1958): „I waß zwar net, wo i hinfahr’, dafür bin i aber schnöller durt!“


�	den Mangel an „Wissen um Wirtschaftszusammenhänge“ in der Bundesregierung monieren zwischenzeitlich schon Vertreter der Automobilindustrie ganz offen, vgl. PISCHETSRIEDER B.(BMW), DER SPIEGEL 27/1997, S. 86, WIEDEKIND  W.(Porsche), DIE WOCHE, 1.8.1997, S. 16; dsgl. WW v. 17.71997, S. 17


� 	SCHRÖDER  G.: Politische Strategien im Spannungsfeld zwischen Ökonomie und Ökologie, Vortrag 24.6.1997, FU Berlin, Institut für Philosophie, Seminar Zukunftsverantwortung;  abgedruckt:  Die Inkarnation eines Verdachts und die Umweltpolitik, FR-Dokumentation, 7.7.1997, S. 12, der sich des Verdachts erwehrt, „daß ganz allgemein die politische Kaste (und damit ich im besonderen) unter dem Deckmantel des ‘Pragmatismus’ an der Zurücknahme von Zukunftsverantwortung arbeite. Daß es Politikern - wiederum bin ich vor allem gemeint - statt dessen um kurzfristigen Erfolg, um Wirtschaftswachstum, um soziale Nahinteressen gehe und sie die Verantwortung für eine intakte Umwelt auch für unsere Kinder hintansetzen, mindestens als nachrangig betrachten.“


� 	vgl. ZIMBARDO Ph.G.:  Psychologie, Springer 1974/92, wonach „die kognitive Dissonanz eine Motivation hervor(bringt), das diskrepante Verhalten rationaler erscheinen zu lassen, so als folge es ‘natürlich’ aus den eigenen Einstellungen. Wenn sie die Ausführung einer bestimmten Handlung nicht abstreiten können, können sie doch darauf bestehen, daß sie dabei Ihren Einstellungen treu geblieben sind.“, S. 580.   Dsgl. FREY  D./BENNING  E.: Sozialpsychologie (FREY D./GREIF S.,Hrgb.), Psychologie Verlags Union 1987, S. 147 f, die auch auf unterschiedliche Arten von Dissonanzen hinweisen: u.a. auf die Entscheidungs-Dissonanz, wenn bei Alternativen auf die positiven der einen verzichtet und die negativen der anderen in Kauf genommen werden müssen, wobei diese Dissonanz dadurch verringert wird, daß die Attraktivität der Alternativen zugunsten der gewählten umverteilt wird (=„Konsens-Falle“);  die „forcierte Einwilligung“, die entsteht, wenn jemand in Erwartung von Lob oder Kritik sich diskrepant verhält; diese Dissonanz ist dann umso größer, je geringer das Lob gewichtet wird (Mehrheitsverhalten); die Dissonaz der selektiven Informationssuche, die zunächst konsonante Informationen selektiert und dissonante vermeidet, allerdings mit einem Maximum an Dissonanz, ab der eine Entscheidung ernst- und zwanghaft nicht mehr aufrecht zu erhalten ist (=Regierungsübernahme). All diese Dissonanzen inter- und intraagieren mit dem sozialen Umfeld, entweder als Angleichungsdruck zur herrschenden Meinung (Stimmenfang), oder den Gegner abzuwerten (Minderheiten), mittels Überzeugungsanstrengungen (Mehrheitssuche) oder der Suche nach Gleichgesinnten („Seilschaften, Familienstiftung“). Somit erweist sich bspw. das ADENAUER zugeschriebene Zitat: „Was schert mich mein Geschwätz von gestern“ als hochdissonant.


� 	LANGHAMMER R.J.:  Arbeitsmarktentwicklungen im internationalen Vergleich - Das Beispiel Europa, Vortragsmanuskript, in  Die Entwicklung der Arbeitsmärkte in Zeiten der Globalisierung, Konferenz der Herbert Quandt Stiftung(BMW AG), Konferenzbericht-1997, der auf die Inhomogenitäten in Europa wegen Marktwirtschaften mit Stabilitätsorientierung(CH, D, A), beschäftigungspolitischer Aktivität(S, N, z.T. P) oder Passivität(F, NL, DK) und mit gravierenden Verteilungskonflikten (I, E, vormals GB) hinweist; zwar erfolge durch die Rezession in Europa eine Angleichung, in D etc steige die Arbeitslosigkeit, während die früher passiven Staaten heute aktiver sind. Die Heterogenität bleibt indes in ökonomischer Hinsicht bestehen, insbesondere auch sozialpolitisch, denn im Süden interessiert eher der akteulle Barlohn, während im Norden die Daseinsvorsorge präferiert wird. Damit wird der Euro zur weichen Währung, was Transferzahlungen wegen des intern festen Wechselkurses von Nord nach Süd zwingend auslösen dürfte.  Dsgl. Jahresgutachten 1996/97 des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, BTg-Drs. 13/6200 vom 18.11.1996, wonach „der Sachverständigenrat dafür geworben (hat), die Kriterien ökonomisch streng zu interpretieren.(Rz. 358) ... Es würde nicht, wie häufig behauptet, das Aus für die Währungsunion bedeuten, wenn man den Starttermin verschiebt.“(Rz 360). Neuerdings wiederholt sich auch das Spiel immer neu: Wenn einige Länderchefs wie G.SCHRÖDER,  E. STOIBER oder K. BIEDENKOPF Kriterieneinhaltung vor Eile anmahnen oder etwa Bundesbank-Chef H. TIETMEYER, vgl. DIE WOCHE, 5.9.1997, S. 16/17, eine Verschiebung begründet: „Es gibt Vorstellungen, alle ökonomischen Probleme könnten durch die Schaffung des Euro mit einem Schlag gelöst werden. Ich halte das für eine sehr gefährliche Illusion“, kommt nächstentags ein umso festeres „Weiter so!“ von Bundesregierung, Mehrheitskoalition  und sonstigen EURO-Befürwortern.


� 	KAUFER  E.:  Was sind ‘Corporate Identity’ und ‘Unternehmenskultur’ wert?, WOCHENPRESSE , 26./29.6.1990, S. 38, der vor „dieser Identifikation des Gemeinwohls mit dem privaten Vorteil, diese Art, Kant auf den Kopf zu stellen“, warnt.


� 	STEGNER  R.:  Theatralische Politik - Made in USA: Das Präsidentenamt im Spannungsfeld von moderner Fernsehdemokratie und kommerzialisierter PR-Show, LIT - Politik&Kultur, Bd.2, 1992, der mehr oder weniger auch schon Anfänge einer Kopierung in Deutschland sieht und seine Dissertation(1992) mit der Analyse covered: „Dabei zeigt sich insbesondere, in welchem Maß Stilelemente des Theaters und des Showbusiness Auswahlprozeß und Amtsführung bestimmen.“  Nun gibt es noch(!) keine deutsche Darstellerkopie von R. Reagan, gleichwohl verleitet dessen Erfolg, Politiker  - aber insbesondere ihre Berater -  auf dieser Welle aufzusitzen: „Im Dickicht von Mythos und Ritualen, Entscheidungs- und Schaupolitik, Fernsehrealitäten und Pseudokontexten, ‘boulevardisierter Politik’ und politischem Theater, Medienwahlkämpfen und konturlosen Parteien findet eine ‘Theatralisierung’ der Politik statt, die ihren Höhepunkt offenbar noch nicht erreicht hat. Die Folgen davon sind alles andere als positiv, jedenfalls dann, wenn man unter repräsentativer Demokratie bewußte Wählerentscheidungen, kompetente Regierungen und eine politische Kultur versteht, bei der der Mensch im Mittelpunkt ist.“


� 	dieser „neue Staatsdienstleister“ soll für sich (endlich !) die Möglichkeit einer der Avantgardes der Gesellschaft begreifen und ausfüllen lernen, sodaß er auch für öffentliche Belustigungen nicht mehr herhalten müßte.


�	zit. n.  SCHUI  H., vgl. Meyers Lexikon


� 	vgl. DER SPIEGEL 29/97, S. 84


�	Dabei sind soweit ersichtlich nirgends die Abfindungsregelungen so opulent wie gerade bei europäischen Vertretern dieser „Pop-Ökonomie“; bei stringenter Anwendung dieses asiatischen Anspruchs  müßte dann wohl auch zwangsläufig ein Ehrenkodex für gescheiterte Wirtschaftsführer das Harakiri-Zeremoniell eröffnen, obwohl selbst im Kernland des Harakiri deratiges Versagen heute mit einer Verbeugung unter Tränen erledigt wird, vgl. Zusammenbruch von Yamaichi.


�	vgl. VOMFELDE  W.: Abschied von Keynes ? - Eine Antwort auf die monetaristische -neoklassische Gegenrevolution, Campus 1985


�	d.h. höchstens  14 Tage Urlaub wie in USA oder Japan. Die Tatsache allerdings, daß in den USA schon eine 2/3-Gesellschaft etabliert ist und Japan noch ihre  -   vglw. wie Europa vor 200 Jahrhundert  -  „Aufklärung“  vor sich hat, wird übertüncht.


� 	vgl.  SEN  A.: Arbeitsplätze sind das wichtigste Bindeglied in der sozialen Kette  -  Über Gerechtigkeit, die Folgen der Arbeitslosigkeit und die Forderung nach Selbsthilfe,  FR-Dokumentation, 21.11.1997, S. 20, dem es mit seiner Analyse zu USA ./. Europa „auf der Ebene der Wirtschaftswissenschaften wichtig (ist), die Forderung der ‘Rationalität’ in der Wirtschaftspolitik im weiten Sinne zu begreifen und sie auf den individuellen und den sozialen Prüfstand zu bringen. Insbesondere müssen wir sowohl die Vorzüge als auch die Grenzen des Marktmechanismus analysieren. .... Von entscheidender Bedeutung ist in diesem Kontext vor allem die Bereitstellung von Arbeitsplätzen, denn nur so können ökonomische Effizienz und die Fairneß gegenüber verschiedenen Bevölkerungsgruppen gewährleistet werden


� 	Inaugurationsrede, Washington D.C., 20.1.1961.


� 	SAUER  G.W.:   Stell Dir vor, Du betreibst eine Anlage und keiner geht hin - Eine Rezension mit 17 Lockerungen zur Beschleunigungsdebatte,  Immissionsschutz 2/97, S. 54.   Die idZ oft vorgebrachte Begründung für den Globalisierungs- und Abwanderungsdruck (nämlich die vglw. höheren Lohnstückkosten, was für  D nicht generell gilt)  soll vergessen machen, daß durch eine Politik auf Vollbeschäftigung hin (was ja auch nur heißt: weniger als 3% Arbeitslose)  durch eine Erhöhung des Gesamtabsatzes wegen Stärkung der Massenkaufkraft die Produktionsmenge steigt und dadurch sich die Lohnstückkosten  wenn schon nicht proportional reduzieren,  so jedenfalls bilanziell mindestens kompensieren. Im übrigen sind Auslandsinvestitionen auch ein Zeichen finanzieller Stärke insoweit, als man in D keine weiteren Steuerminderungen erzielen kann und deshalb in Steuervorteilsländern investiert. Auch erfolgt die Abwanderung iaR bei Großkonzeren lediglich mit dem Steuersitz bei gleichsam parasitärer Inanspruchnahme der sozioökonomischen, kulturellen und infrastrukturellen Vorteile am Produktionsort und gleichzeitiger Entkopplung der Risiko- und Altlasten vom Steuersitz. Deshalb kommt es zu allererst in der EU auf die Sicherstellung der Steuerpflicht im Produktionsland an. So haben bspw. die 6 großen deutschen Industriekonzerne in den 90er Jahren durch Verlegung von Steuersitzen aus D ihre Steuerlast von 120 auf etwa 70 Mrd DM mindern können, was gerade die 50 Mrd DM ergibt, die heute in den öffentlichen Haushalten fehlen. Bei einer Reinvestition würden aber diese50 Mrd DM pro Jahr einen ähnlichen Kaufkraftzuwachs ergeben wie die Ölpreisreduzierung Anfang der 80er Jahre, der z.T. auch wieder diesen Großkonzernen mit ihren Töchterbetrieben zuflösse, allein aber deren cash-flow als planwirtschaftliches Investitionsmittelsteuerung einschränkte.


� 	zit. n.  SENDLER  H.: Stand der Überlegungen zum Umweltgesetzbuch,  NVwZ 1996, S. 1145/1151.


�	Insgesamt zeigt sich, daß die „Deregulierung“ eher als Kampffloskel denn als Lösungsbegriff eingeführt worden ist; vgl. Technikpolitik angesichts der Umweltkatastrophe ( KRUPP  H., Hrgb.), Physica 1990, worin das Problem von BECHER G. mit Regulierung und Innovation, S. 161 ff, demzufolge zutreffend „eine Verbesserung und Umgestaltung von wirtschafts- und gesellschaftspoitischen Rahmenbedingungen und einzelnen Regulierungen zur Förderung von Technikentwicklung und -diffusion als nicht-monetärer Ansatz von Technologiepolitik hilfreich sein (kann) und stärker geprüft werden und  -  wenigstens additiv zum altem Konzept  -  eingesetzt werden (sollte). Sie stellt aber hohe Anforderungen an die Politik und an die Wissenschaft, die gegenwärtig noch nicht hinrecihend eingelöst sind.“. An dieser Einschätzung hat sich seit 1990  nichts geändert.


� 	BÖHM-AMTMANN  E.: EMAS - ISO - Substitution von Ordnungsrecht, GewArch 1997/9, S. 353


� 	bspw. MOORMANN  F.-J.: Staatliche Überwachung und Eigenverantwortung der Unternehmen im Lichte der EG-Umwelt-Verordnung und des deutschen Umweltauditgesetzes  in   Neue Entwicklungen im Umweltrecht,  Umweltrechtstage 1996, 26./27.10.1996 (MURL-NRW, Hrgb.), S. 83, mwN.


� 	Umweltpolitik - Probleme der Umsetzung und des Vollzugs von Richtlinien der EU im Bereich der Genehmigung von Industrieanlagen: Verhältnis von Öko-Audit und ordnungsrechtlichen Kontrollen, November 1994, BMU (Hrgb.), Bericht der Bundesrepublik Deutschland, 5. Plenarsitzung des EU-Netzwerkes für die Umsetzung und den Vollzug von Umweltrecht (IMPEL), München,  28./29.11.1994


� 	Diese Unabhängigkeit ist bspw. in Frage gestellt, wenn Berufsgenossenschaften, in denen die Sozialpartner im Konfliktfall mehrheitlich durch die Arbeitgeber präjudiziert werden können, belastende Maßnahmen vollziehen sollen.


�	Es gibt nicht nur keine umfassend-aktuellen Daten über Überwachungsdichten und -tiefe sondern auch keine über Genehmigungszeiten, die in etwa auf die Überwachungsintensität rückschließen lassen. So besehen ist es auch kein Wunder, daß im Vorfeld der BImSchG-Beschleunigungsnovelle im sog. „Schlichter-Gutachten“: Investitionsförderung durch flexible Genehmigungsverfahren, (Hsgb. BMWi), 11/1994, Vorsitz: Prof. Dr. O. SCHLICHTER/Vizepr. a.D.-BVerwG, Rz 123 ff., über die Frage der Erfahrungen mit Genehmigungszeiten keine aktuellen Zahlen genannt werden; bezogen auf D wurden idR auch nur veraltete Zahlen von 1980-1988 genannt, d.h. die Nachrüstungen über die 13.BImSchV und die Altanlagensanierung über die TA-Luft wurden nicht berücksichtigt; Auch „(gibt) es nur wenige international vergleichende Studien über die Dauer von Genehmigungsverfahren; infolgedessen ist die empirische Basis hier besonders wenig tragfähig“ - hvgh. Wie daraus die „Schlichter-Kommission“  unmittelbar anschließend den Schluß ziehen konnte, daß „immerhin die Untersuchungen aber den Schluß zu(lassen), daß der Vergleich idR zuungunsten Deutschlands ausgeht“ (hvgh.), bleibt wohl das Geheimnis dieser „Kommission“  - i.ü. nicht das einzige.


� 	Im Sinne von PASSMORE  J.: „Den Unrat beseitigen -  Überlegungen zur ökologischen Mode“  in „Ökologie und Ethik“ (BIRNBACHER  D., Hrgb.), Reclam 8983 (1980),  S. 207/230, der diesen Pragmatismus als Kurzsichtigkeit identifiziert.


�	Sachverständigenrat „Schlanker Staat“:  Stärkung privater Eigenverantwortung: Öko-Audit und Möglichkeiten der Übertragbarkeit außerhalb des Umweltbereichs,  Deutscher Bundestag, Stellungnahme vom Dezemer 1997, Bonn, der den Ansatz aus dem Umweltpakt Bayern  -  Miteinander die Umwelt schützen - Freiwillige Vereinbarungen zwischen der Bayerischen Wirtschaft und der Bayerischen Staatsregierung mit dem Ziel eines verstärkten Umweltschutzes  vom 23.10.1995 (Bayer. Staatskanzlei, Hrgb.,  mit 3 Anhängen), vgl. ANLAGE  C.3  übernimmt: „Das EG-Öko-Audit bietet daher  - ohne Abbau materieller Umweltstandards -  die Möglichkeit einer qualitativen und  quantitativen Rücknahme staatlicher Prüfungs- und Kontrolldichte, sofern die entsprechenden gesetzlichen Regelungen durch das EG-Öko-Audit funktional äquivalent substituiert werden“  - hvgh..


 � 	bspw. Mannesmann AG, Umweltschutz bei Mannesmann, Ausgabe 3, Sonderdruck mannesmann-magazin, Düsseldorf, die ihre zugehörigen selbstständigen Betriebe intern und untereinander auditiert; dies., Handbuch für Betriebsbeauftrage Umweltschutz, Kap.4.2.4 Umweltaudit, idF 5/1994


� 	Im übrigen wäre es dabei auch denkbar, daß dieser Auditierungsvorsprung der Großbetriebe innerhalb der Wirtschaft auch genutzt werden können sollte, denn die eigenen Auditierungseinheiten könnten z.T. über Outsourcing als Umweltgutachter bei anderen Betrieben  -  und um Mißverständnisse hinsichtlich Zuverlässigkeit, Parteilichkeit etc. zu vermeiden  bei anderen Branchen ohne Übernahmebegehrlichkeiten  -  tätig werden und insoweit die Anlaufschwiergkeiten im Umweltgutachterwesen überbrücken helfen.


� 	Dem Hörensagen nach soll schon mit  1500,- DM ein Umweltgutachterzertifikat zu erlangen sein, sodaß es eine weite Streuung in Qualifikation und Arbeitsweise von sog. Umweltgutachtern geben dürfte.


� 	Allerdings sind die belastenden Maßnahmen nach § 20 BImSchG ermessensgesteuert, sodaß iaR bei Besserungswillen und -option des Betreibers Stillegungsverfügungen unterbleiben können sollten.


� 	LÜBBE-WOLFF  G.:  Öko-Audit und Deregulierung - Eine kritische Betrachtung, ZUR 4/96, S. 173


� 	SCHÜTTPELZ  G. U.:  Von ISO-9001 zum Öko-Audit - Der Weg beschrieben am Beispiel der cph-Chemie, Getränkeindustrie 9/95, S. 618, der zusätzlich zur betriebseigenen Auditierung als eines der wichtigsten Unternehmensziele auch die obligatorische Auditierung seiner Zulieferer vornimmt und mit eigenen Erfahrungen belegt. So besehen ist i.a. eine Anstoßförderung gar nicht erforderlich, denn es sind erhebliche Potentiale erschließbar, wie bspw. die Minimierung von Kosten für Energie-, Abfallentsorgung und Betriebsmittel.


� 	Diese Revisionsstreckung auf das Doppelte kann selbst „bei Anpassung an die gesammelten Erfahrungen“  sogar zu Anlagenstillegungen führen, während eine regelmäßige, nichthalbierte Überwachung lediglich Beanstandungen auslöste.


� 	Diese „Dennoch-Störfälle“ gehen über die normierten Betreiberpflichten noch hinaus, wonach gem. § 3 Abs.1 - 12.BImSchV „der Betreiber einer Anlage die nach Art und Ausmaß der möglichen Gefahren erforderlichen Vorkehrungen zu treffen (hat), um Störfälle zu verhindern“, was in Abs. 2 noch konkretisiert wird auf „1. betriebliche Gefahrenquellen, 2. umgebungsbedingte Gefahrenquellen, wie Erdbeben- oder Hochwassergefahren, und 3. Eingriffe Unbefugter, ... es sei denn, daß diese Gefahrenquellen oder Eingriffe als Störfallursachen vernünftigerweise ausgeschlossen werden können.“  Der „Dennoch-Störfall“ ist also derjenige, der, obwohl die technischen Regeln, Störfallauslöser und ggfs. -Precursor etc. berücksichtigt worden sind, dennoch auftreten kann.


� 	vgl. „Schlichter-Kommission“, Fßn  24 ; wohl daraus erklärt sich auch der Vorschlag  I.8  der „Deregulierungs-Kommission“ bzgl. Änderungen von Stoffgrenzen zur Beseitigung von Forschungs- und Entwicklungsnachteilen gegenüber Regelungen in USA oder Japan. Adressat  dessen ist i.ü. die EU, also eher fern, auch bzgl. der Einwirkungsmöglichkeit seitens Rheinland-Pfalz. Zunächst ist zum Inhalt des Vorschlags I.8 darauf hinzuweisen, daß die Überwachung iSv ChemG in den USA erheblich schärfer vollzogen wird als im Bereich der EU, sodaß diese Folge sich für D ergäbe. Auch geht dieser Vorschlag ohne weitere Begründungen noch weit über die Vorstellungen des VCI hinaus, der jedenfalls eine Mengenbegrenzung und eine Befristung für F&E-Vorhaben für erforderlich hält. Hinzu kommt aber, daß bzgl. des „risikoorientierten Prüfprogramms“  - i.ü. gemäß der „Deregulierungskommission“ ohne Mengenbegrenzung oder Fristen  -  zu einer Lohnfertigung unter dem Deckmantel von F&E-Tätigkeiten geradezu aufgefordert wird. BMU und die anderen Länder stehen dieser Folge von Lohnfertigung äußerst kritisch bis ablehnend gegenüber; dies gilt auch für generelle Ausnahmen von Prüfpflichten, bspw. für geschlossene Verfahren. Denn selbst dabei können Störfälle mit Arbeits- und Immissionsschutzbezug aufreten, sodaß die Gefahr besteht, daß hierbei v.a. auch ungeprüfte Stoffe und eine Reihe von „Altstoffen“, von denen wiederum eine Reihe iSd ChemG noch ungeprüft sind, austreten können. Unbeschadet dieser Vorstellungen dieser Deregulierungskommission finden Gespräche zwischen BMU und VCI auf deutlich sachbezogenerem Niveau statt, zuletzt am 17. 4.1997. Mithin diskreditieren sich derartige Kommissionsvorschläge insgesamt in ihrer Abhängigkeit und Unausgewogenheit, v.a. mit Blickrichtung auf die KMU als Adressaten.


� 	SCHÜTTPELZ  G. U.  , vgl. Fßn. 9, der auch den eigenen Betriebsmitteleinkauf gegenüber den Liferanten gesondert auditiert.


� 	vgl. Fßn.. 2


�	BVerwG 7 C 47.95 vom 13.2.1997, womit das Bundesverwaltungsgericht auf eine Klage gegen EFÜ in Niedersachsen den § 31 BImSchG als Rechtsgrundlage bestätigt hat, wonach „der Betreiber einer Anlage das Ergebnis der auf Grund einer Anordnung nach §§ 26, 28 oder 29 getroffenen Ermittlungen der zuständigen Behörde auf Verlangen mitzuteilen (hat)...  Die zuständige Behörde kann die Art der Übermittlung der Meßergebnisse vorschreiben.“  - hvgh.


�  vgl. Fßn. 1


� Richtlinie 96/91/EG des Rates vom 24.9.1996 über die Integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie),  Amtsbl.  EG, L 257 vom 10.10.1996, S. 26; umzusetzen bis 30.10.1999.


� Richtlinie 97/11/EG des Rates vom 3.3.1997 zur Änderung der Richtlinie  85/337/EWG  über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten (UVP-Richtlinie), Amtsbl. EG, L 73 vom 14.3.997, S. 5; umzusetzen bis 14.3.1999.


� außerdem muß die Richtlinie 96/82/EG des Rates vom 9.12.1996 zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen (SEVESO-II-Richtlinie), Amtsbl. EG, L 10 vom 14.1.1997, S. 13 bereits zum 3.2.1999 in einem Artikelgesetz umgesetzt sein und sodann ins UGB-1 integriert werden.


�	SENDLER  H.:  Anwendungsfeindliche Gesetzesanwendung - Ausstiegsorientierter Gesetzesvollzug im Atomrecht,  Vortrag anl. Mitgliederversammlung Kernbrennstoffkreislauf e.V., Bonn-Bad Godersberg, 19.11.1991, broschürt; dsgl. DÖV 1992, S. 180


� 	Sachverständigenrat „Schlanker Staat“:  Qualitätsverbesserung durch Rechtsvereinfachung: Umweltgesetzbuch - Projekt einer einheitlichen Verhabengenehmigung,  Deutscher Bundestag, Stellungnahme vom Dezemerb 1997, Bonn


� 	SAUER  G.W.:  Erstes Buch zum Umweltgesetzbuch  -  Ein Beitrag zur „Entschleunigung“ von Genehmigungsverfahren von Industrieanlagen !?,  wird veröffentlicht. Gemäß dem „Sendler-Entwurf“ zum UGB-1 sollen für Industrieanlagen für die Betreiber eine Zuverlässigkeits-, Sach- und Fachkundeprüfung eingeführt werden sowie eine interpretationsoffene Risikovorsorge  -  was sogar über die Forderungen des § 7 Abs.2 Nr.3 AtG hinausgeht  -  mit Minimierung von schädlichen Immissionen so gering wie möglich auch unterhalb von „Richtwerten“.  Aber vielleicht war der „Sendler-Entwurf“ zum UGB-1 auch nur ein Wurf mit dem „Maria-Theresien-Taler“, vgl. SENDLER  H.: Der Maria-Theresien-Taler (MTT) als Hilfe der Rechtsfindung -  Ein Beitrag zur Austrifizierung der Welt auf dem Gebiet der Rechtspflege, DÖV, Juli 1991, S.52. Der Verfasser erlaubt sich deshalb in Erweiterung des MTT-Glückswurfs: Kopf oder Doppeladler den Vorschlag eines MTT-Weitwurfs als Quantitäts- und eines Zielwurfs als Qualitätsdisziplin, sodaß der juristische MTT-Dreiwurf es sogar zu olympischen Weihen bringen können sollte.


�	Der Stand der Technik soll über BAT-Notes (Best Available Techniques) durch national benannte Sachverständige im EU-Büro IPPS (Integrated Pollution, Prevention and Control) in Sevilla erfolgen. Auch wenn seit dem IPPC-BAT Information Exchange Forum am 3.7.1997 in Brüssel bekannt ist, daß bislang noch keine vollzugstauglichen Methoden zur Beschreibung der integrierten, alle Umweltmedien optimierend schützenden BAT-Notes existieren und diese BAT-Notes i.ü. auch nur als Empfehlung gelten, werden sie aber dennoch das Gewicht von Normenkonkretisierungen zu erreichen trachten. D hat dabei die zwischen Wirtschaft und Behörden abgestimmte Benennung nationaler Experten ins IPPS-Büro für relevante Anlagentypen wie Chemie (Halogenchemie, Oberflächenbehandlung, Galvanik etc.), Kraftwerke etc. bereits verschlafen, wohingegen F und UK bereits reputierte Industrieexperten plazieren konnten. Da die BAT-Notes aber alsbald EU-einheitlich festgelegt werden müssen, ist aus Sicht D zu befürchten, daß die BAT-Notes zum kleinsten gemeinsamen Nenner mit vglw. großzügigen, d.h. aufgeweichten Grenzwertkorridoren abgestuft werden. Der anerkannt hohe deutsche Stand der Umweltschutztechnik kann dann nicht mehr aufrechterhalten werden





